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Eingebracht wurden 
Anträge der Abgeordneten 

Dr.-Ing .. Johanna Ba yer, LoIa So l ar, Grete 
Re h 0 r und Genossen, betreffend d ie Schaffung 
eines Btmdesgesetzes über die Grundsätze der 
Einrichtung einer Mutterhilfe für selbständig 
erwerbstätige Frauen in der Landwirtschaft 
(50jA) 

Mit t e r e r, Kripp n e r  und Genoi:lsen, be
treffend Erlassung eines Bundesgesetzes , womit 
Maßnahmen zum Ausgleich der verschiedenen 
Umsatzsteuerbelastung der einstufigen tmd 
der mehrstufigen Unternehmen getroffen 
werden (51fA) 

Anfragen der Abgeordneten 

Pr o b s t, Mark, H o r n  und Genossen an den 
Bundesminister für Justiz, betreffend die 

Beschlagnahme des Buches ,,50 Jahre erlebte 
Ges chichte" von Bundesminister Oskar Hel
mer (200/J) 

Marie Em hart, Voit hofer, Pr e u ßler und 
Genossen an den Bundesminister für Finanzen, 
betreffend Anrechnung einer Blindenbeihilfe 
a ls "Einkommen" (201/J) 

Anfragebeantwortungen 

Eingelangt sind die Antworten 
des Bundesministers für die Auswärtigen Ange

legenheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Czernetz, Dr. T o n c i 6 , St e n d eba ch und 
Genossen (164/A.B. zu 179/J) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abge
ordneten Dr. Pfeif er und Genossen (165/A.B. 
zu 184/J) 

Beginn der Sitzung: 9 Uhr 
V o r s i t z e n d e: Präsident Dr.Hurdes,Zweiter 

Präsident Böhm, Dritter Präsident Dr. Gorbach. 

Präsident: Die Sitzung ist e röff n e t. 

K r a n k  gemeldet sind die Abgeordneten 
Weindl, Stampler, Bleyer, Gl'ießner und WaHa. 

E n  t s c h  u l d i g t  haben sich die Abgeorclneten 
Dr. Toneie, Dl'. Koref, vVimberger und Czernetz. 

Die schriftliche B e a n tw o r t u n g  der 

Anfrage 179 der Abgeordneten Czernetz, 
Dr . Tonci6, Stendebach und Genossen an clen 
Herrn Bundesminister für die Auswärtigen 
Angelegenheiten, betreffend Verschmelzung des 
Europarates und der OEEC, und der 

Es werden z1tgewiesen: 
351 dem AU8Chuß für soziale Verwaltung; 
362 und 353 dem JU8tiza�t8schuß. 

Präsident: Es ist mir der Vorschlag zuge
gangen, die Debatte über die Punkte 1 und 2 
der heutigen Tagesordnung gemeinsam abzu
führen. Es sind dies: die Einkommensteuer
novelle und die Familienlastenausgleichsgesetz
Novelle. Falls diesem Vorschlag zugestimmt 
wird, werden zuerst die beiden Berichterstatter 
referieren, sodann wird die Debatte unter 
einem abgeführt ; die Abstimmung erfolgt 
selbstverständlich getrennt. Wird gegen diesen 
Vorschlag ein Einwand erhoben 1 - Dies ist 
nicht der Fall. Die Debatte über die Punkte 1 
und 2 wird daher unter einem abgeführt Anfrage 184 der Abgeordneten Dr. Pfeifer 
werden. und Genossen an die Bundesregierung, be-

treffend die Wiederherstellung der recht- Es ist mir ferner der Vorschlag gemacht 
mäßigen Versorgungsansprüche der Altpen- worden, auch übel' die Punkte 4 bis ein-
sionisten der Banken schließlich 8 die Debatte unter einem abzu-

wurde den AnfraO'esteliern ü b e r m i t t e l t. führen. Es sind dies : die Preisregelungsgesetz-

I h h d· 
�

S h ·f.f"h . 
-.:.� Ab 

novelle, die Kartellgesetznovelle, die Preis-
e ersuc e Ie c 1'1 ... U rerIn .J:' rau O'e- 'b 

. . 
d t R J h d

� 
V 1 

0 trel erelgesetz-Novelle, dIe Rohstofflenkungs-
or ne e osa oc mann um le er esunO' 

I 
11 . . 

d E· I f
' � gesetznove e und die LastverteIlungs-

es 1 n a u e s .  N 11 F 11 d' V hl . ove e. a s Iesem orsc ag zugestimmt 
Schriftführerin Rosa Jochmann : Von der wird, werden wieder zuerst die Berichterstatter 

Bundesregierung sind folgende V o r  l a g e n  ein- ihre Berichte geben, so dann wird die Debatte 
gelangt : unter einem abgeführt; die Abstimmung 

Bericht an den N atiollalrat, betreffend das erfolgt wieder getrennt. Wird gegen diesen 

auf der 40. Tagung der Internationalen Ar- Vorschlag ein Einwand erhoben ? - Dies ist 

beitskonferenz, 1957, angenommene Überein� nicht der Fall. Der Vorschlag ist daher ange

kommen (Nr. 105) über die Abschaffung der nommen. Die Debatte über die Punkte 4 bis 
Zwangsarbeit (351 der Beilagen); einschließlich 8 wird daher unter einem abge-

Bundesgesetz, betreffend Bezirksgerichte im führt werden. 

Sprengel des Landesgerichtes Linz (352 der Schließlich liegt mir auch noch ein Vorschlag 

Beilagen); vor, die Debatte über die Punkte 10 und 11 
Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine unter einem abzuführen. Es sind dies zwei 

Grundbuchsgesetz 1955 und das Bundesgesetz Berichte und Anträge des Finanz- und Budget

über die Gerichts- und Justizverwaltungs- ausschusses, und zwar 

gebühren geändert und ergänzt \vird (353 der 1. betreffend die Verlängerung der Geltungs-
Beilagen). dauer des Bundesgesetzes, womit der Dritte 
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Teil der Abgabenordnung abgeändert und das 
gerichtliche Steuerstrafverfahren geregelt wird, 
und 

2. betreffend eine Änderung des Bundes
gesetzes über das Tabakmonopol. 

Wird gegen diesen Vorschlag ein Einwand 
erhoben 1 - Dies ist nicht der Fall. Dem
gemäß wird auch die Debatte über die Punkte 
10 und 1 1  unter einem abgeführt werden . 

1. Punkt: Bericht des Finanz- und Budgetaus
schusses über die Regierungsvorlage (319 der 
Beilagen) : Bundesgesetz, mit dem das Ein
kommensteuergesetz 1953 abgeändert wird 
(Einkommensteuemovelle 1957) (362 der Bei-

lagen) 

kündigte der Herr Bundeskanzler eine weitere 
Senkung der Lohn- und Einkommensteuer an. 
Herr Finanzminister Kamitz sprach zuletzt 
in seiner Budgetrede vom 29. Oktober über die 
beabsichtigte Steuersenkung. 

Von den Änderungen beziehungsweise Er
gänzungen des Einkommensteuergesetzes seien 
folgende wesentliche Punkte besonders hervor
gehoben: 

1. Erhöhung der unteren Grenze, ab welcher 
eine Lohn- beziehungsweise Einkommensteuer 
zu entrichten ist, 

2. Erhöhung der Freibeträge für bestimmte 
Bezüge der Arbeitnehmer, 

3. Erhöhung des Freibetrages für den im 
Betrieb eines Ehegatten mittätigen anderen 

2. Punkt: Bericht des Finanz- und Budgetaus- Gatten in bestimmten Fällen, 

schusses über die Regierungsvorlage (327 der 4. Z�lässigkeit einer Rücklagebildung für 

Beilagen) :  Bundesgesetz, womit das Familien- AbfertIgu�gen, . . 
lastenausgleichsgesetz geändert wird (Novelle I 5. Verlangerung des ZeItra�mes, m dem 

.1957 zum Familienlastenausgleichsgesetz) (363 Verluste vorgetragen werden konnen , . 
der Beilagen) 6. als Härten empfundene AuswIrkt�ngen 

Präsident: Wir gehen nunmehr in die 
T a g e s o r d n u n g  ein und kommen zu den 
Punkten 1 und 2, über die die Debatte unter 
einem abgeführt wird. Es sind dies die Ein
kommensteuernovelle 1957 und die Novelle 
1957 zum Familienlastenausgleichsgesetz. 

Berichterstatter zu P u n k t  1 ist der Herr 
Abgeordnete Machunze. Ich ersuche ihn um 
seinen Bericht. 

Berichterstatter Machunze : Hohes Haus! 
Die Regierungsvorlage 319 der Beilagen, die 
Novelle zum Einkommensteuergesetz, hat den 
vornehmsten Zweck, den Lohn- und Ein
kommensteuerpflichtigen Steuererleichterungen 
Zu bringen. Wenn das Hohe Haus Steuern 
senken kann, ist das jedenfalls eine angenehme 
Maßnahme, und so könnte man das heutige 
Gesetz mit gutem Gewissen als das Weihnachts
geschenk des Parlaments an die österreichischen 
Steuerzahler bezeichnen. Mag auch der auf 
den einzelnen Lohn- oder Einkommensteuer
pflichtigen entfallende Betrag nicht außer
ordentlich hoch sein, so darf doch nicht über
sehen werden, daß der Staat zunächst auf Ein
nahmen in der Höhe von etwa 900 Millionen 
Schilling verzichtet. 

Es ist die dritte Steuersenkung, die das 
Hohe Haus in verhältnismäßig kurzer Zeit 
zu beschließen hat. Bei den beiden vorange
gangenen Steuersenkungen schien es zunächst 
ebenfalls so, als sollte für den Staat ein Entfall 
an Einnahmen eintreten. In Wirklichkeit 
aber führten die Steuererleichterungen zu einer 
Erhöhung der Gesamteinnahmen des Staates. 

Das vorliegende Gesetz stellt die Erfüllung 
eines wesentlichen Punktes der Regierungs
erklärung vom 4. Juli 1956 dar. Damals 

der Haushaltsbesteuerung sollen gemIldert 
werden . 

Bei den Ausschußberatungen wurden 13 Ab
änderungsanträge und ein Entschließungs
antrag gestellt. Durch das Verständnis des 
Herrn Finanzministers, das er den vorge
brachten .A..bänderungswä.ns·chen . gegenüber 
zeigte, konnte die Regierungsvorlage in einigen 
Punkten wesentlich verbessert werden . 

Es handelt sich zunächst um die Erhöhung 
des Freibetrages für sonstige Bezüge bei Arbeit
nehmern von bisher 1200 auf 2100 S gegenüber 
1800 S in der Regierungsvorlage. 

Die Steuerfreiheit von Jubiläumsgeschenken, 
die Gebietskörperschaften gewähren, ist auch 
dann gegeben, wenn sie anläßlich der Ver
setzung in den dauernden Ruhestand nach 
Vollendung des 35., aber vor Vollendung des 
40. Dienstjahres ausbezahlt werden. 

Bei nicht buchführenden Steuerpflichtigen 
werden die im § 4 des Einkommensteuer
gesetzes . vorgesehenen Schwankungszuschläge 
und -abschläge aufgehoben; 

Der Mindestabsetzungsbetrag für die mit
tätige Ehegattin wurde auf 6000 S erhöht. 

Betriebe, die in den sogenannten unterent
wickelten Gebieten liegen, erhalten die Mög
lichkeit, Verluste auf fünf Jahre vorzutragen. 

Bisher waren Veräußerungsgewinne dann zu 
versteuern, wenn sie 10.000 S überstiegen. 
Dieser Betrag wurde auf 40.000 S erhöht. 

Der Mindestbetrag der Kinderermäßigung 
wurde von 300 auf 450 S erhöht. 

Urlaubsentgelt und Abfindungen nach dem 
Bauarbeiter- Urlaubsgesetz sind zu einem Drittel 
als sonstige Bezüge gemäß § 67 EStG. zu be
handeln . 
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In den Übergangsbestimmungen im Arti
kel II hat der Finanz- und Budgetausschuß 
eine Verbesserung zugunsten der Bausparer 
beschlossen. Es muß überdies in der Regierungs
vorlage in den Erläuternden Bemerkungen zu 
Artikel I Z. 8 - zu § 10 ALs. 1 Z. 3 lit. d 
des Stammgesetzes - nicht Wohnbauförde
rungsgesetz 1954 heißen, sondern sinngemäß 
richtig Neuvermietungsgesetz . 

Um den Sinn der neuen Z. 1 8  a - steuer
liche Behandlung von Urlaubsentgelt oder Ab
findung gemäß dem Bauat'beiter-Urlaubsgesetz 
- richtig zum Ausdruck zu bringen, muß dem 
neuen Absatz 6 noch eine Ergänzung angefügt 
werden - vergleichen Sie, meine Damen und 
Herren, bitte den Ausschußbericht auf Seite 10, 
vorletzter Absatz von unten -, wo es heißt: 
". . .  ist ein Drittel als sonstiger Bezug zu 
behandeln" .  Hier muß ergänzt werden : "es 
sei denn, daß Abs. 7 anzuwenden ist". 
Das ist lediglich eine Klarstellung. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat sich 
in seiner Sitzung vom 13 .  Dezember mit der 
Regierungsvorlage beschäftigt und sie mit den 
dem Ausschußbericht beigedruckten Abände
rungen beschlossen. 

Ich stelle daher namens des Finanz- und 
Budgetausschusses den An tr a g : 

Der N at,ionalrat )\To11e 
1 .  der Novelle zum Einkommensteuergesetz 

1953 mit den vom Ausschuß beschlossenen Ab
änderungen und mit der von mir eben vorgetra
genen Ergänzung die verfassungsmäßige Zu
stimmung erteilen. 

2. die dem Ausschußbericht beigedruckte 
E n t s c h l i e ß u n g  annehmen. 

Ferner beantrage ich, General- und Spezial
debatte über die Vorlage unter einem durch
zuführen. 

Die Entschließung lautet: 

Der Bundesminister für Finanzen wird 
ersucht zu prüfen, ob und welche Möglich
keiten bestehen, die nicht buchführenden 
Steuerpflichtigen hinsichtlich der in der Ein
kommensteuernovelle 1957 getroffenen Rege
lung betreffend die Rücklage für Abferti
gungen (§ 6 b Einkommensteuergesetz ) den 
buchführenden Steuerpflichtigen gleichzu
stellen. 

Präsident: Berichterstatter zu Pu n k t  2 ist 
der Herr Abgeordnete Dipl . -Ing. Pius Fink. 
Ich bitte ihn um seinen Bericht. 

Berichterstatter Dipl.-Ing. Pius Fink: Hohes 
Haus! Beglückend und diesem Hohen Haus 
Ehre machend ist es , wenn wir in den letzten 
Jahren jedesmal vor Weihnachten den Fami
lien mit Kindern eine Verbesserung aus dem 

. Familienlastenausgleich, ein Christkindl brin
gen durften. Wie mein Herr Vorredner aus-

führte, hat bereits die vorhergehende Vorlage 
den einkommen- und lohnsteuerzahlenden Fa
milien durch die größeren Ermäßigungen für 
Kinder Vorteile gebracht. Jedoch zahlen sehr 
viele kinderreiche Familien sowieso keine oder 
nur sehr wenig an diesen direkten Steuern. 
Sie zahlen aber durch ihren großen Konsum 
sehr viel indirekte Steuern und Abgahen, 
zum Beispiel die Umsatzsteuer. Diesen will 
man durch diese Vorlage einen Vorteil bieten. 
Daher gehören, von der Familie aus gesehen, 
diese beiden Vorlagen tatsächlich zusammen. 

Dieser Entwurf selbst umfaßt im wesent
lichen vier Verbesserungen, wobei vorweg 
festzuhalten sei : sie werden, ohne neue Steuer
einnahmequellen zu erschließen, aus den 
laufenden Überschüssen gedeckt werden. So
weit diese nicht ausreichen, werden auch 
zweckgebundene Reserven herangezogen. 

Alle anspruchsberechtigten Kinder erhalten 
bekanntlich ab 1 .  l. 1958 eine Erhöhung der 
Beihilfe um 1 0  S im Monat. Im Familien
lastenausgleich erhalten nun 856.600 erste 
anspruchsberechtigte Kinder, davon 
233.600 Kinder von Selbständigen, 1 15 S, 
414.000 zweite Kinder, davon 140.000 Kinder 
von Selbständigen, monatlich 1 35 S, 165.800 
dritte Kinder, davon 62.800 Kinder von Selb
ständigen, 1 60 S, 69.800 vierte Kinder, davon 
28.800 Kinder der Selbständigen, 185 Sund 
fünfte und folgende anspruchsberechtigte ins
gesamt etwa 47.600 Kinder, davon 1 8.600 Kin
der von Selbständigen, 210 S monatlich. 

Weiters wird durch eine Sonderzahlung 
die normale Beihilfe im Monat September 
um die Hälfte erhöht. Man kalID hier also 
von einer halben Dreizehnten reden. Der 
Schulanfang, der Kauf von warmen Kleidern, 
die Bevorratung mit Lebensmitteln und Heiz
material für den 'V"inter erfordern von der 
Familie mit Kindern erhöhte Auslagen. Durch 
diese Sonderzahlung wird im Gegensatz zur 
linearen Erhöhung der Beihilfen um 10 S die 
kinderreiche Familie mehr beteilt, die Staffe
lung der Sätze kommt zur Auswirkung. 

Während die Auszahlung der Familienbeihilfe 
an die selbständig Erwerbstätigen bisher in 
allen Fällen nur vierteljährlich möglich war, 
kann sie nun in Fällen besonderer Notlage auf 
Grund einer Bescheinigung des Fürsorgeamtes 
auch monatlich erfolgen. 

Die Regierungsvorlage wurde im Ausschuß 
durch die wertvolle Gleichstellung aller Kin
der, gleich welchen Berufsstandes, ergänzt. 
Die allgemeine Altersgrenze der anspruchs
berechtigten Kinder ist nämlich bisher bei der 
Kinderbeihilfe mit 2 1  Jahren, beim Ergän
zungsbetrag zur Kinderbeihilfe und bei der 
Familienbeihilfe an selbständig Erwerbstätige 
jedoch mit 18 Jahren festgesetzt. Diese ungleiche 
Abgrenzung findet in der Bevölkerung kein Ver-
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ständnis. Sie führt insbesondere dazu, daß' und Budgetausschuß des Nationalrates er
für haushaltszugehörige Kinder im Alter von freulicherweise in mehreren Punkten abge
über 1 8  Jahren, die Präsenz dienst leisten, ändert und verbessert. 
wohl ein Anspruch auf Kinderbeihilfe, nicht Wir Kommunisten haben schon in der aber ein Anspruch auf Familienbeihilfe be- Budgetdebatte zum Kapitel Finanzen unter 
ziehungsweise auf den Ergänzungsbetrag ge- Hinweis auf die unabhängige Behandlung der 
geben ist. Die Angleichung der Alters- Lohnsteuerzahler gegenüber den sonstigen 
grenze bedeutet überdies einen großen Schritt Steuerträgern eine Entlastung der Lohnemp
zur Vereinheitlichung der Beihilfengesetzge- fänger besonders auch in jenen Fäl1en ver
bung und zur Vereinfachung der Verwaltung. langt, die jetzt zu ihren Gunsten abgeändert 

Insgesamt werden durch diese Verbesse- und verbessert worden :sind. Damit soll aber 
rungen den Familien mit Kindern aus dem keineswegs gesagt sein, daß mit den nun vor
Familienlastenausgleich wieder 317  Millionen geschlagenen Verbesserungen alle Ungerechtig
Schilling mehr zufließen; wobei schon bisher keiten beseitigt und alle Forderungen der Lohn
jährlich 2200 Millionen Schilling ausgezahlt steuerträger erfüllt werden. Die vom Finanz
wurden. Auch der Bund, die Länder und die und Budgetausschuß vorgenommenen Ändc
Gemeinden, die ja, ausgenommen die Klein- rungen - ich greife nur die wesentliehsteu 
gemeinden, in ihrem Bereich dCll Lastenaus- heraus - betreffen das folgende: 
gleich selbst durchführen, werden ihren Fa
milienerhaltern 50 Millionen Schilling mehr 
zu geben haben . 

Seit der Schaffung des Familienlastenaus
gleichsgesetzes ist dies der größte Schub, die 
stärkste Verbesserung. 

So ist der Familienlastellausgleich, der Zug 
um Zug noch mehr verstärkt werden soll, zu 
einem beachtlichen finanziellen Träger für die 
Familie mit Kindern geworden. Der Weg ist 
gut und zielführend. Wir kommen von der 
sozialen Fürsorge zur sozialen Vorsorge. Die 
Beihilfen sind für die Bedürfnisse der Kinder 
bestimmt. Nur einmal ist Frühling im Leben 
des Menschen, alle Kinder sollen ein warmes 
Heim, Sonne und Liebe haben. 

Ich b e an t r a g e  namens des Finanz- und 
Budgetausschusses, der Nationalrat wolle 

Erstens: Der Freibetrag für sonstige Be
züge - 1 3. Monatsgehalt, Urlaubsgeld, Weih
nachtsgeld - wird erhöht. Der Finanz- und 
Budgetausschuß hat diese von der Steuer 
befreiten einmaligen Sonderzahlullgen mit 
einem Betrag von 2100 -S festgesetzt gegenüber 
derzeit 1200 S. Das ist eine sehr wesentliche 
Verbesserung. Die Regierungsvorlage selbst 
sah nur eine Erhöhung auf 1 800 S vor. Die 
Arbeiterkammer hat in ihrem Gutachten zu 
dieser von der Regierung vorgelegten Ein
kommensteuersenkungsnovelle allerdings ver
langt, daß von den Sonderzahlullgen ein 
höherer Betrag, nämlich 2400 S, steuerfrei 
bleiben und erst der darüber hinausgehende 
Betrag, übrigens zu einem niedrigeren Satz, 
als dies in der Novelle vorgesehen ist , be
steuert werden soll. 

dem dem Aussehußbericht angeschlossenen Zweitens: Die Zuschläge für die Über. 
Gesetzentwurf die verfassungsmäßige Zustim- stundenentlohnung sowie für die Sonntags
mung erteilen. und Nachtarbeit, ferner die gewährten 

Ferner beantrage ich, General- und Spezial- Schmutz- , Erschwernis- und Gefahrenzulagen 

debatte unter einem abzuführen. sowie Fehlgeldentschädigungen sind in Hin
kunft auch dann steuerfrei, wenn sie nur auf 

Präsident: Es ist beantragt, General- und betrieblichen Vereinbarungen beruhen, was 
Spezialdebatte unter einem abzuführen. Wird bis jetzt nicht der Fall war. Bisher waren sie 
dagegen ein Einwand erhoben ? - Dies ist nur dann steuerfrei, wenn sie auf gesetzlichen 
nicht der Fall. Vorschriften oder kollektivvertraglichen Ver-

Wir gehen nunmehr in die gemeinsame einbarungen ber:uhien . . �ei �iese�' Re�elung 
Debatte über die Punkte I und 2 ein. In der 

I 
hat aber das FmanzmmlsterlUm 1m Fmanz

Rednerliste sind vorläufig nur Proredner vor- und Budgetausschuß eine Bedingung durch
gemerkt. zusetzen verstanden, die äußerst bedenklich 

ist. Denn im Artikel I wurde nach Z. 3 eine 
Z. 3 a eingefügt, nach der es nun in § 3 
Abs. 3 heißt : "Wenn nach dem 3 1 .  Dezember 
1957 auf Grund von Kollektivverträgen oder 
auf Grund von Betriebsvereinbarungen im 
Sinne des Abs. 2 Bezüge im Sinne des Abs. 1 
Z. 1 6  bis 1 9  und des § 19 Abs. 2 Z. 2 neu ge
währt, erhöht oder auf bisher nicht bezugs
berechtigte Personenkreise ausgedehnt werden, 
dann entscheidet das Bundesministerium für 

Ich erteile dem ersten vorgemerkten Redner, 
Herrn Abgeordneten Honner, das Wort. (Abg. 
Dr. H ofened er,' Das ist halt ein Gefühl, wenn 
man pro reden kann !) 

Abgeordneter Honner : Sehr geehrte Damen 
und Herren! Die von der Regierung nach 
langen Verhandlungen vorgelegte Steuersen
kungsnovelle 1957 wurde, wie schon vom Be
richterstatter ausgeführt wurde, vom Finanz-
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Finanzen, ob und inwieweit die neugewährten, 
ausgedehnten oder erhöhten Bezüge eine be
günstigte Behandlung gemäß Abs. 1 beziehungs
weise gemäß § 19 Abs. 2 Z. 2 genießen. Zu 
diesem Zweck sind die nach dem 31. Dezember 
1957 abgeschlossenen Kollektivverträge und 
Betriebsvereinbarungen dem Bundesministe
rium für Finanzen vorzulegen. "  So der Wort
laut dieser neuen Bestimmung. 

Diese Gesetzesbestimmung, die jetzt neu ist, 
macht das Finanzministerium zum obersten 
Schiedsrichter darüber, ob in kommenden 
Jahren die nach kollektivvertraglichen oder 
betrieblichen Vereinbarungen etwa erhöhten 
Zuschläge für Überstundenentlohnung, Sonn
tags- und Nachtarbeit, ferner Schmutz-, Er
schwernis- und Gefahrenzulage geringer be
steuert werden sollen oder nicht. Überdies 
wird diese Regelung einen enormen Ver
waltungsaufwand erfordern, den die Vorlage 
und Durchsicht sämtlicher Kollektivverträge 
und betrieblichen Vereinbarungen mit sich 
bringen wird. Es ist mir völlig unverständlich, 
warum die im Finanz- und Budgetausschuß 
sitzenden Gewerkschaftsvertreter beider Re
gierungsparteien dieser Gesetzesbestimmung 
zugestimmt haben. 

Drittens : Eine weitere Verbesserung gegen
über dem bisherigen Zustand und auch gegen
über der Regierungsvorlage ist die Verbesse
rung der Bestimmungen über die Gewährung 
von Kinderermäßigungen bei der Einkommens
besteuerung. Der Finanzausschuß schlägt vor, 
daß bis zu einem Jahreseinkommen von 
19.100 S jedes Kind jährlich mindestens mit 
einem Betrag von 450 S von der Besteuerung 
auszunehmen ist. Gegenüber der Regierungs
vorlage, die eine steuerfreie Kinderermäßigung 
nur bei einem Jahreseinkommen bis zu 14.700 S 
und für jedes Kind nur in der Höhe von 300 S 
vorsah, ist der Vorschlag des Finanz- und 
Budgetausschusses eine kleine Verbesserung 
und deshalb zu begrüßen. 

Zu begrüßen sind ferner die vom Finanz
ausschuß vorgeschlagenen Abänderungen be
ziehungsweise Verbesserungen der Freibeträge, 
und zwar die steuerliche Begünstigung bei der 
Wohnraumbeschaffung, die Erhöhung des Ab
setzbetrages für die im Betrieb mittätige Ehe
gattin und die Ermäßigung der Besteuerung 
von Jubiläumsgeschenken, die nach 25-, 40-
beziehungsweise 50jähriger Betriebszugehörig
keit bezahlt werden, was allerdings keinem 
sehr großen Kreis von arbeitenden Menschen 
zugute kommt. 

Zu bedauern ist hingegen, daß der von der 
Lohnsteuer unter dem Titel Werbungskosten 
absetzbare monatliche starre Pauschbetrag von 
273 S, der von allen Arbeitern und Angestellten 
in Anspruch genommen wird, nicht erhöht 
wurde. Nicht erhöht wurde ferner der Ab-

setz betrag für Kriegsopfer , wenn man von der 
kleinen Verbesserung für Kriegs- und Zivil
blinde absieht, durch die aber auch wiederum 
nur ein kleiner Personenkreis begünstigt wird. 
Auch die Opfer des Faschismus gingen leer aus. 
Ihr Absetzbetrag wurde nicht angepaßt, wäh
rend die Novelle auf anderen Gebieten wenig
stens die Wertgrenzen den gestiegenen Lebens
haltungskosten angepaßt hat. 

Auch dort, wo dies den Unternehmern Vor
teile bringt, wie zum Beispiel bei der Neu
regelung der Haushaltsbesteuerung, der Kin
derermäßigung auch für Einkommen von 
über 200.000 S im Jahr und der erhöhten 
Abschreibungsmöglichkeit für sogenannte kurz
lebige Wirtschaftsgüter, sind Verbesserungen 
erfolgt. Weitere erhebliche Begünstigungen für 
die Unternehmer sind in den von mir im Ver
lauf der Budgetdebatte bereits erwähnten 
Bestimmungen enthalten, wonach erstmalig 
in den kommenden fünf Jahren von der 
Steuer befreite Rücklagen für etwa zu be
zahlende Abfertigungen angelegt werden dür
fen ,  die bis zu 80 Prozent dieser fiktiven Ab
fertigungsbeträge ausmachen können. Damit 
nicht genug, können jene Unternehmen, die 
buchmäßig vom Draufzahlen leben, den in der 
Bilanz ausgewiesenen Verlust statt wie bisher 
auf zwei Jahre nunmehr auf drei Jahre,' und 
falls es sich um einen neuerrichteten Betrieb 
handelt, auf fünf Jahre vortragen und gegen 
die in den späteren Jahren etwa ausgewiesenen 
Gewinne verrechnen. 

Nun möchte ich zur Steuertabelle selbst 
einiges sagen, die in der Anlage zur Regierungs
vorlage abgedruckt ist. Bei einer Lohnsteuer
bemessungsgrundlage von 9500 S jährlich 
beträgt die Ersparnis nach dieser jetzt zu be
schließenden Novelle für einen unverheirateten 
Lohnempfänger für das ganze Jahr 120 S, für 
einen verheirateten Arbeiter 80 S, während ein 
Familienvater mit einem oder mehreren Kin
dern sich bei diesen niedrigen Einkommen gar 
nichts ersparen kann, weil er schon bisher bei 
einem solchen Einkommen keine Lohnsteuer 
zu bezahlen hatte . Bei einem zu versteuernden 
jährlichen Betrag von 18.000 S - das ist der 
errechnete derzeitige Jahresdurchschnitt des 
Einkommens eines österreichischen Arbei
ters -:- macht die jährlich� Ermäßigung in 
der Steuergruppe I 420 S,  in der Steuer
gruppe II 280 S und in der Steuergruppe III 
bei einem Kind nur 308 S aus. 

:pa wirkt sich die Steu{lrtabelle bei den
jenigen, die. von der Volkspartei als "mittlere 
Einkommensbezieher" bezeichnet werden und 
im Jahr 145.000 S Einkommen dem Finanz
ministerium einbekennen, schon ganz anders 
aus. Ihnen bringt die neue Steuernovelle bei 
einer anrechenbaren Kinderermäßigung bereits 
die ansehnliche Ersparnis von 6014 S .  
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Bringt diese vorliegende Steuernovelle aber 
überhaupt eine reale Senkung der Lohnsteuer ? 
Darunter verstehe ich eine solche Lohnsteuer
senkung , die der seit Anfang 1955 eingetretenen 
Geldentwertung Rechnung trägt. Wie wir 
bereits bei verschiedenen Gelegenheiten auf
gezeigt haben, versteht es das Finanz mini
sterium sehr gut, sich die allgemeine Teuerung 
auch für die Zwecke der Besteuerung zunutze 
zu machen. Mit der Progression seiner Steuer
tabelle trifft es die Lohnsteuerpflichtigen oft 
sehr hart, während es infolge der reichlich 
gewährten Steuerbegünstigungen die Besitzen
den schont, für die übrigens bei einem Ein
kommen von über 2 Millionen Schilling jähr
lich jede Progression aufhört. 

Ein bürgerlicher Steuerfachmann schreibt 
in der "Österreichischen Steuer- und Wirt
schaftskartei" vom 10. November dieses Jahres 
unter dem Titel: "Steuerermäßigung ist Steuer
erhöhung" , daß bisher keine Steuersenkung 
des Finanzministeriums "infolge der schleichen
den Geldentwertung" eine echte Steuerer
mäßigung gebrac4t habe. Dabei eine "Steuer
ermäßigung" zu propagieren, komme der Vor
spiegelung falscher Tatsachen gleich, weil der 
Steuerträger für sein Einkommen nach der 
"Ermäßigung" noch immer mehr Steuer zu 
zahlen hat, als dies bei der ersten Anwendung 
der vorher gültigen Tabelle der Fall war. "Es 
scheint sich die Gepflogenheit eingebürgert zu 
haben," so schreibt er, "die nominellen Be
richtigungen der Einkommensteuertabelle aus 
rein optischen, Gründen als Steuerermäßigung 
zu bezeichnen, obwohl auf lange Sicht gesehen 
dem Steuerpflichtigen mehr genommen als 
gegeben wird. Der Staat er mäßigt also nicht 
die Einkommensteuer, sondern die Einkommen 
durch hohe Steuern." Das schreibt, wie schon 
gesagt, ein bürgerlicher Steuerfachmann ! 

Daß diese Tendenz auch nach dieser Steuer
novelle weiter anhalten wird, geht aus dem 
Bericht des Finanz- und Budgetausschusses 
ebenfalls hervor, wo davon gesprochen wird, 
daß die Steuererleichterungen in ihrem End
effekt keineswegs zu einer Schmälerung der 
gesamten Einnahmen des Staates an Steuern, 
sondern im Gegenteil zu einer Steuereinnahmen
steigerung geführt haben, was auch als Aus
wirkung der vorliegenden Einkommensteuer
novelle zu hoffen ist. 

Nun treten wir Kommunisten keineswegs 
für eine Schmälerung der Steuereinnahmen des 
Staates in ihrer Gesamtheit ein, wir sind nur 
dagegen, daß die erhöhten Einnahmen in immer 
steigendem Maße aus den Taschen der Arbeiter 
und Angestellten, aus den Taschen der breiten 
Konsumentenschichten genommen werden, 
während sich die Besitzenden dank der Finanz
politik der Regierung in den verschiedensten 

Formen der Steuerleistung immer mehr ent
ziehen können. 

Die Verquickung der Lohnsteuer mit der 
Einkommensteuer hat übrigens auch dazu ge
führt, daß die kleinen Ermäßigungen für die 
Lohnempfänger immer mit, größeren Geschen
ken an die Unternehmer gekoppelt werden. 

Ich habe schon in der Budgetdebatte beim 
Kapitel Finanzen darauf hingewiesen, daß der 
Ertrag der Lohnsteuer in diesem Jahr bereits 
höher ist als der Ertrag der Einkommensteuer 
für Selbständige. Die direkte Besteuerung der 
Arbeiter und Angestellten ist also absolut 
schon höher als die der Unternehmer und der 
Selbständigen. In der Ersten Republik war es 
umgekehrt, und mit Recht. Damals war die 
Besteuerung der Selbständigen um rund ein 
Viertel höher als die der Arbeiter und Ange
stellten. Dazu kommt nach der Methode 
Kamitz noch, daß die Arbeitnehmer ihre 
Steuer bis auf den Groschen genau und termin
gemäß pünktlich ,bezahlen müssen, während 
sehr viele Einkommensteuerträger aus dem 
Kreise der Unternehmer, ganz abgesehen davon, 
daß gerade die Höchstverdiener ihr tatsäch
liches Einkommen viel zu niedrig einbe
kennen, dem Staat auch noch beträchtliche 
Summen an Steuergeldern schuldig bleiben. 

In der Budgetdebatte zum Kapitel Finanzen 
hat der Herr Abgeordnete Mitterer gesagt, man 
solle nicht so viel über Steuerrückstände 
sprechen, denn in Wirklichkeit betragen sie ja 
nur 2 bis 3 Prozent. Im Gegensatz zu dieser 
Behauptung hat der Rechnungshof bei der 
Prüfung des Bundesrechnungsabschlusses für 
1956 festgestellt, daß bei einem Gesamtauf
kommen an Steuern und Abgaben für das 
Jahr 1956 in der Höhe von 21.281 Millionen 
Schilling 2806 Millionen Schilling, das sind also 
13,2 Prozent, an Steuerrückständen zu ver
zeichnen waren. (Zwischenruf des Abg. 
Mit  t e r er. ) Das können Sie nachlesen im 
Bundesrechnungsabschluß, in den Erläute
rungen! (Abg. M i t terer: Das muß man 
verstehen, nicht nur lesen!) Ich weiß schon, 
daß Ihnen der Rechnungshof und insbesondere 
seine Feststellungen nicht behagen, aber das 
steht gedruckt im Bundesrechnungsabschluß 
drinnen! Es steht zum Beispiel auch drinnen, 
daß von der veranlagten Einkommensteuer, 
die 2186 Millionen Schilling im Jahre 1956 
erbrachte, die Unternehmer und Großverdiener 
nicht weniger als 873 Millionen Schilling, 
das sind nahezu 40 Prozent, schuldig geblieben 
sind! Wir verstehen den Herrn Abgeordneten 
Mitterer, daß er darüber nicht gerne sprechen 
will. Daher sind wir der Ansicht, daß die 
Lohnsteuer von der Einkommensteuer ge
trennt und nach besonderen Steuersätzen er
faßt werden sollte. 

178 
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Wir sind ferner der Meinung, daß den 
Arbeitern und Angestellten analog zu den 
Steuerbegünstigungen, die den Unternehmern 
derzeit unter den verschiedensten Titeln ge
währt werd�n, mindestens ein 15prozentiger 
Absetzbetrag, ungeachtet der unter dem Titel 
Werbungskosten freigesetzten Beträge , gewährt 
werden müßte. Mit dieser Forderung befinden 
wir uns übrigens in voller Übereinstimmung 
mit Beschlüssen verschiedener Gewerkschafts
verbände unseres Landes. Wenn man einen 
15prozentigen Absetzbetrag nehmen würde, 
wären das also bei einem Jahreseinkommen 
von 20.000 S rund 3000 S, die für Anschaffungen 
verwendet werden könnten. 

Schließlich meinen wir auch, daß beim 
amtswegigen Jahresausgleich die Wertgrenze 
hinaufgesetzt werden müßte, denn die jetzigen 
Bestimmungen bringen oft Härten, besonders 
bei Kleinverdienern oder Rentnern, wenn diese 
sich zusätzlich irgend etwas verdienen, und 
daß ferner die den Arbeitern und Angestellten 
auf Grund gesetzlicher oder kollektivvertrag
licher oder betrieblicher Vereinbarungen zu
stehenden� Sonderzahlungen, die ich schon 
erwähnt habe, zur Gänze und nicht bloß zu 
einem Teil von der Besteuerung befreit werden 
sollten. 

Schließlich wiederhole ich, was wir hier im 
Hause schon Dutzende Male gefordert haben : 
die Befreiung wenigstens der wichtigsten 
Grundnahrungsmittel von der Waren umsatz
steuer. Durch diese Maßnahmen, wenn sie 
getroffen werden würden, würden mehr Gelder 
für den Verbrauch freigemacht werden, was 
sich ohne Zweifel sehr günstig sowohl für die 
Warenproduktion wie auch für den Absatz 
auf dem Innenmarkt auswirken würde. 

"Die Steuerermäßigungen, die in den letzten 
Jahren gewährt worden sind, haben dem 
arbeitenden Menschen recht geringe Vorteile 
gebracht; sie beliefen sich, wenn es hoch ging, 
auf einige hundert Schilling im Jahr, während 
sie für die Großverdiener in die zehntausende, 
ja in die hundertausende Schilling gingen. 
Die ganze Steuerermäßigung war für die 
Arbeiter und Angestellten ein Danaergeschenk. 
Sie wird mehr als wettgemacht durch die 
Spartätigkeit, die der Bund auf sozialem 
Gebiet betreibt. Wer die Steuereinnahmen 
des Bundes in den letzten Jahren überprüft, 
findet, daß zwar die Einkommensteuer rück
läufig ist, daß aber die Lohnsteuer und Waren
umsatzsteuer ständig höhere Erträgnisse er
bringen. Wer also profitiert von den bisherigen 
Steuerermäßigungen? Zweifellos die Besitzen
den, während die Lohnempfänger ihre Steuer
ermäßigung in der erhöhten Umsatzsteuer 
wieder zurückzahlen. "  (Abg. M i t  t e r er: Hohe 
Beschäftigtenziffer und so weiter I) "Ist es 

nicht zweckmäßiger, wenn man diese erhöhten 
Gewinne durch Steuern abschöpft ? " (Abg. 
Dipl.- Ing. K o t t uli n s ky: Warum reden Sie 
dann nicht kontra ?) 

Was ich hier jetzt gesagt habe, stammt 
nicht von mir, sondern vom Präsidenten des 
Österreichischen Gewerkschaftsbundes, dem 
Zweiten Präsidenten dieses Hauses, dem Herrn 
Abgeordneten Johann Böhm. (Abg. M it tere r :  
Ic h weiß, daß Sie sich gern mit fremden Fede1'n 
schmücken I) Warum soll ich nicht eine sehr 
richtige, zutreffende Feststellung hier vor
bringen 1 Ich würde es, Herr Abgeordneter 
Mitterer, auch machen, wenn Sie eine solche 
richtige Feststellung einmal treffen würden, 
aber bei Ihnen ist rlies leider nicht der Fall! 
Das kommt bei Ihnen nicht vor. (Abg. 
M it t e r er: Weil Sie ja sonst nie was Gesc heites 
nachsagen I) 

Diese richtigen Überlegungen stellte Präsi
dent Böhm im April dieses Jahres in der 
"Arbeiter-Zeitung" an. Demnach müßte die 
uns heute vorliegende Steuernovelle, besonders 
was die Lohnsteuer betrifft, ein anderes Aus
sehen haben. 

Wir Kommunisten geben der Steuergesetz
novelle 1957 unsere Zustimmung, weil sie 
zweifelsohne einige Verbesserungen bringt. 
Wir wollen aber annehmen, daß sich die 
Abgeordneten der heiden Regierungsparteien 
ebenso wie wir darüber im klaren sind, daß diese 
Novelle wiederum nur ein kleiner Schritt auf 
dem Weg zur endgültigen Lösung des Steuer
problems und der Erfüllung der berechtigten 
Forderungen der Lohnsteuerträger sein kann. 

Was die Novelle zum Familienlastenaus
gleich betrifft, so stimmen wir natürlich der 
Erhöhung der Kinderbeihilfen zu, wenngleich 
sie sehr bescheiden ausgefallen ist und 
keineswegs ausreicht, um das Unrecht auszu
gleichen, das gerade den kleineren Einkom
mensteuerträgern daraus erwächst, daß die 
Einkommensteuernovelle 1957 ihnen nichts 
oder fast nichts bringt. 

Präsident : Ich erteile das Wort- dem nächsten 
vorgemerkten Redner, dem Herrn Abgeord- 
neten Holzfeind. 

Abgeordneter Holzfeind : Hohes Haus ! 
Meine Damen und Herren ! Die vorliegende 
Gesetzesnovelle giht Anlaß zu einigen grund
sätzlichen Bemerkungen. 

Im Zuge der Diskussion über das Budget 
1958 wurde von einem sehr prominenten Mit
glied der Regierung die Äußerung getan : 
"Kein Mensch zahlt gern Steuer; ich auch 
nicht!" Ich muß sagen: Der Nachsatz "ich 
auch nicht" hat mich etwas erschüttert. Wie 
sollte man denn der Bevölkerung eine Steuer
moral beibringen, wenn so hervorragende 
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Mitglieder der Regierung, deren hauptsächliche 
Aufgabe die Pflege der Steuermoral ist, von sich 
selbst sagen, daß sie auch nicht gern Steuer 
zahlen. Meine Damen und Herren! Wir 
reden immer von staatsbürgerlicher Erziehung 
und staatsbürgerlicher Gesinnung. Wie kann 
man auf der einen Seite staatsbürgerliche 
Erziehung predigen und auf der anderen Seite, 
wenn es darauf ankommt, dieser Gemeinschaft 
Opfer zu bringen, von höchster Regierungs
stelle die Meinung ausdrücken, daß man diese 
Opfer nicht gerne bringt? (Zwischenruf bei 
der () V P. - Abg. M it terer : Das hat er nicht 
gesagt I) 

Meine Damen und Herren! Ich glaube, 
die Höhe dessen, was einer Gemeinschaft 
an Opfern zu bringen ist - und jede Gemein
schaft verlangt von ihren Angehörigen zur 
Durchführung ihrer Ziele Abgaben, also 
Steuern -, ist vornehmlich davon bestimmt, 
welche Aufgaben sich diese Gemeinschaft 
stellt. Die höchstorganisierte Gemeinschaft 
der Menschen, der Staat, setzt sich ganz 
bestimmte Aufgaben. 

Freilich, wenn man den Staat mit einer 
Ein bruchsversicherungsgesellschaft vergleicht, 
wie dies vor einigen hundert Jahren von den 
klassischen Nationalökonomen geschehen ist, 
wird man wahrscheinlich wenig Ausgaben 
haben. Man wird Ausgaben für die Polizei, 
für die Gendarmerie, für die Gerichte, vielleicht 
für ein Heer haben, und das Steueraufkommen 
wird relativ gering sein. Aber schon Ferdinand 
Lassalle hat 1864 einen solchen Staat einen 
Nachtwächterstaat genannt. 

Der moderne Staat hat unserer Auffassung 
nach mehr zu erfüllen, als nur ein N acht
wächterstaat zu sein. Wir sind der Meinung, 
daß der Staat entscheidende soziale Funktionen 
zu erfüllen hat (lebhafte Zustimmung bei der 
S PU) und daß die Staatsbürger zu diesen 
sozialen Funktionen entsprechend und ent
scheidend beizutragen haben. Ich glaube, 
kein ökonomisches Gesetz, das in den letzten 
Jahrzehnten. aufgestellt wurde, hat so seine 
Richtigkeit bewiesen wie das von Adolf 
Wagner aufgestellte Gesetz von den' wachsen
den Staatsaufgaben und natürlich auch wach
senden Staatsausgaben. Immer mehr drängt 
die Bevölkerung die öffentliche Hand zur 
Erfüllung bestimmter Aufgaben. Und es ist 
eine Binsenweisheit, daß man solche Aufgaben 
selbstverständlich zu erfüllen hat. 

Einige Worte, meine Damen und Herren, 
in diesem Zusammenhang zum Problem der 
Progression. Wir stehen auf dem Standpunkt 
einer vernünftigen Steuerprogression. Wir 
Sozialisten haben die Steuerprogression nicht 
erfunden. Schon die Grenznutzentheoretiker 
haben sie vertreten, und mit Recht, denn sie 

haben schon damals gesagt, daß derjenige, 
der von den gemeinsamen Arbeiten für diese 
gesamte Volkswirtschaft mehr Einkommen 
schöpft als der kleine Einkommensempfänger, 
auch die Pflicht hat, mehr, und zwar progressiv 
mehr zur Erhaltung dieser Gemeinschaft beizu
tragen. Daher gibt es auf der ganzen Welt die 
progressi ve Einkommensteuer. 

In den letzten Jahrzehnten ist ein bedeuten
der Wandel auf diesem Gebiet eingetreten. 
Als im Jahre 1896 das erste Einkommensteuer
gesetz in Österreich beschlossen wurde, ist die 
Progression zuerst bis 6 Prozent gegangen. 
Die Arbeiter und Angestellten haben über
haupt keine Steuer gezahlt, und man wird 
vielleicht, wenn man an diese schönen Zeiten 
denkt, sagen: Das war eine ganz feine Sache! 
6 Prozent höchste Einkommensteuer, die 
Arbeiter und Angestellten überhaupt steuer
frei! Aber wie war das denn in Wirklichkeit? 
Ein Viertel des Einkommens mußte der 
Arbeiter Zins zahlen, und von jeder Zinskrone, 
die er zum Beispiel in Wien an Zins gezahlt 
hat, waren 40 Heller Zinsgroschensteuer , so
daß er zwar nach außen hin gar keine 
direkte Steuer gezahlt hat - er hatte dafür 
auch kein Wahlrecht -, aber in Wirklich
keit 10 Prozent seines Einkomnlens in Form 
dieser indirekten Zinsgroschensteuer gezahlt hat. 
Und damals wurde kein einziges Haus gebaut, 
keine einzige Wohnung gebaut. Welcher Wan
del ist seither eingetreten, wenn man bedenkt, 
daß es diese Steuer nicht mehr gibt, daß es 
aber die öffentliche Hand in Erfüllung ihrer 
sozialen Funktion nun übernommen hat, gerade 
auf dem Gebiet des Wohnbaues Entscheidendes 
zu tun! (Bei/aU bei den Sozialisten.) 

Meine Damen und Herren! Wir Sozialisten 
sind zutiefst von der sozialen Funktion des 
Staates erfüllt, und wir betrachten jedes Gesetz· 
und natürlich in erster Linie auch ein solches 
Steuergesetz nach seinem sozialen Inhalt. 

Wir stehen zur Regierungserklärung, die 
besagt, daß kleine und mittlere Einkommens� 
empfänger eine Steuererleichterung bekommen. 
Und als wir im Sommer dieses Jahres die ersten 
Vorlagen über dieses Steuergesetz bekamen, 
war unser erster Gedanke der: Steuerermäßi
gung - ja! Aber was tut man denn- für jene 
Leute, die ein so bescheidenes Einkommen 
haben, daß sich eine Steuersenkung für sie 
überhaupt nicht auswirkt, die zwar durch 
ihrer H�nde Arbeit sehr entscheidend für die 
Volkswirtschaft dieses Landes beitragen und 
die darüber hinaus noch Kinder zu erhalten 
und aufzuziehen haben, die also für die 
kommenden Bürger zu sorgen haben 1 Was 
tut man für die Familienerhalter 1 Unsere 
erste Bedingung dafür, daß dieses Steuer
gesetz verhandelt wird, war die, daß gleich-
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zeitig auch etwas für die Familienerhalter 
geschieht! Und da, meine Damen und Herren, 
freut es mich, feststellen zu können, daß 
diesem Junktim von der anderen Seite zuge
stimmt wurde, sodaß wir daher heute zwei 
Gesetze verabschieden: das Gesetz über die 
Steuererleichterung auf der einen Seite und 
das Gesetz über die Erhöhung der Familien
beihilfen auf der anderen Seite. 

Und nun, meine Damen und Herren, möchte 
ich aber doch dabei gleichzeitig aussprechen, 
daß uns diese bescheidenen Erhöhungen der 
Familienbeihilfen noch lange nicht genügen. 
Allerdings muß man sich die Frage stellen: 
Woher wird denn das Geld genommen? Und 
da bin ich durchaus der Meinung, daß wir 
darüber nachdenken müssen, welche Wege 
wir gehen sollen. Aber ich glaube, daß wir 
doch früher oder später dazu kommen sollten, 
einen gewissen Zusammenhang zwischen den 
direkten Steuern auf der einen Seite und den 
Familienbeihilfen auf der anderen Seite zu 
schaffen, daß wir aber auch - und ich muß 
betonen, dieser Gedanke ist gar nicht von 
mir, er kommt erfreulicherweise von der Seite 
des Arbeiter- und Angestelltenbundes 
eing Beziehung zwischen der Umsatzsteuer 
und der Erhaltung der Familie herstellen 
müßten. 

waren noch lange nicht alle Schwierigkeiten 
überwunden. Denn da ist jetzt das Problem 
des mittleren Einkommens aufgetaucht. Es 
gibt insgesamt über 600 Personen in Österreich, 
die ein jährliches Einkommen von über 
500.000 S haben, und die ersten Vorschläge, 
die seitens des Finanzministeriums gemacht 
worden sind, waren, diese Steuerermäßigung 
bis zu einem "mittleren Einkommen" von 
500.000 S auszudehnen. (Abg. Dr. Hof e n e de r :  
300.000 S !) Das Finanzministerium war für 
die 500.000 S, und erst später hat man dann 
den Betrag auf 300.000 S heruntergesetzt. 
Und wenn schließlich und endlich hier ein 
Kompromiß mit 145.000 S gefunden wurde, 
so ist das zweifellos sehr erfreulich. Ich muß 
sagen, daß es auch unter der tätigen Mit
wirkung der Arbeiterkammer gelungen ist, den 
ursprünglichen Tarif so umzuarbeiten, daß er 
tatsächlich entscheidende Verbesserungen für 
die kleinen und mittleren Einkommen gebracht 
hat. Es freut mich auch, daß seitens der 
Österreichischen Volkspartei im letzten Moment 
noch - und wir sind diesem Antrag gerne 
beigetreten - eine Ver besserung in der 
Steuerermäßigung für die Kinder in der Form 
beantragt wurde, daß der Betrag auf 450 S als 
Mindest-Kindersteuerermäßigung bis zu einem 
Einkommen von 19.100 S ausgedehnt wird. 
E�L�t_fOeb.ließlich und endlich auch durch die 

Der Abgeordnete Honner ist dafür einge- �orclerllIlg, der Unternehmerschaft".:=,_,mein.er,_ 
treten, daß man die Umsatzsteuer revidiert, Ansicht nach eine verständliche Forderung der 
daß man die Umsatzsteuer senkt, sozial OnterJ!.ehmerschaft -, dIe Abfertigungen-'Z-üm 
staffelt, daß man die Steuer bei den Grund- mindestEm zum'TeiI steuerfreI zu stellen; auf der 
nahrungsmitteln ermäßigt. Ich weiß nicht,�;-d"8ren'Se'itederWüiisChwac1igerufen worden, 
ob dieser Gedanke allein genügt. Auch ichiirle�fiiii"iizieIre--grclleruii�T-<IleSer steuerfreI� 
bin einmal für diese A.uffassung eingetreten. !!:?�rtigUI�g, dieser steuerfreien Rücklagi!?
Aber was kommt dabeI heraus? Es kommt herbeizuführen. SIe-"':WUrile- in der Form 
dabei heraus, daß e�ne Ermäßigung �i�ser g�.f�nSi�.�l�����5 -P�oz�_���,e! __ tE��i�i��"!;;:�
Warenumsatzsteuer mcht nur den FamI�.Ien- ft;l"stverzin�E�!t��, �'Y��tPll:P!�!�E:",�_,.�ll��I�g43:n 
erhaltern zugute kommt, sondern daruber sind, sodaß auch auf diesem Gebiet ein Weg 
hinaus auch allen, die keine Familienerhalter gefünden-"wurde�-'der--gleichzei�ig"'�auch'eiiien 
sind, im b�sondere�. der �roßen Masse vo.n, Schritt zur .. Verb��s�I'uiig unserer" Lage' auf 
Fremden, dIe nach Osterreich kommen. WIr dem Kapitalmarkt darstellt:' ., " . -, -
haben daher zu überlegen, was denn für die Es freut mich aber im besonderen daß wir Familienerhalter in bezug auf die Umsatz- feststellen können daß es dem Fin�nz- und 
�teuer zu. �u:r:t möglich wäre, di� j�, je größer Budgetausschuß in vielfacher Hinsicht geIhr� FamilIe 1st, umso mehr an mdlrekter, also lungen ist, Verbesserungen herbeizuführen. 
�nslChtbarer �teuer bezahlen. Daher, g��ube Ich möchte dabei festhalten, daß die Erhöhung ICh, sollen WIr. schon �em Gedanken .. naher- des Freibetrages für besondere Zuwendungen treten, daß WIr, so Wie es Exportruckver- an Arbeitnehmer außerhalb der laufenden gütu,?-?en gibt, Rückvergütungen an. die Lohnzahlungen von 1800 auf 2100 S, daß die F.amI�Ienerhalter aus �er Umsatzsteuer leIsten, steuerliche Begünstigung für JubiläumsgedIe SIe selbst und WIr alle dem Staate zur schenke an öffentlich AnO'estellte schon nach Verfügung stellen. 35jähriger Dienstzeit, daß die Gleichstellung 

In dem Augenblick, als wir im Sommer dieses der Arbeitnehmer, die keinen kollektivvertrags
Jahres darüber einig waren, daß auf der einen fähigen Dienstgeber haben, bei der Behand
Seite Steuerermäßigungen gegeben werden, lung der außerordentlichen Bezüge mit jenen 
auf der anderen Seite auf dem Gebiet des Arbeitern, die einem kollektivvertragsfähigen 
Familienlastenausgleiches etwas geschieht, war Unternehmen angehören, daß der An
der 'Veg für diese beiden Gesetze frei. Freilich trag bezüglich des Urlaubsentgeltes der 
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Bauarbeiter, daß die Verbesserung des § 67 
bei der Abfertigung der Witwenrenten, daß die 
Verbesserung im § 77 bei der Durchführung des 
Jahressteuerausgleiches durchwegs auf soziali
stische Anregung zurückzuführen sind. Und 
wir können zweifellos feststellen, daß es den 
Vertretern der Arbeiter, insbesondere auch den 
Vertretern der Gewerkschaften, dabei gelungen 
ist, manche entscheidende Verbesserungen zu 
erreichen. 

Dem Herrn Abgeordneten Honner möchte 
ich sagen, daß er irrt , daß es kehie neue 
Bestimm ung ist, wonach das Finanzministerium 
darüber entscheidet, ob bestimmte Erschwer
niszulagen, Gefahrenzulagen, Überstundenzu
lagen und dergleichen steuerfrei gestaltet 
werden sollen oder nicht, daß diese Bestimmung 
schon seit dem ersten Steuergesetz, also seit 
1. Jänner 1954, besteht, daß sie aber keine 
Auswirkung gehabt hat auf solche Dienst
nehmer, die keinen kollektivvertragsfähigen 
Partner gehabt haben, und daß das jetzt aus
gedehnt wird auch auf Dienstnehmer mit 
kollektivvertragsfähigem Partner. Das ist 
keine einseitige Entscheidung des Finanz
ministeriums, sondern beim Finanzmini
sterium ist nach wie vor ein Beirat eingesetzt, 
der mit dem Finanzministerium berät und 
letzten Endes darüber entscheidet ; wobei ich 
feststellen kann, daß bisher in den meisten 
Fällen den berechtigten 'Vünschen auf Steuer
freiheit dieser außerordentlichen Einkünfte 
auch Rechnung getragen worden ist . 

Richtig ist, daß vielen berechtigten 
Wünschen der Arbeitnehmer in diesem Gesetz 
nicht Rechnung getragen wurde. Der Abge
ordnete Migsch hat einen Antrag eingebracht 
auf Erhöhung der Einkommensgrenze für den 
Jahresausgleich von Amts wegen von 36.000 
auf 48.000 S. Das Finanzministerium hat 
erklärt, daß nur 4 Prozent der Lohn
empfänger unter diese Bestimmung fallen und 
daß, wenn man die Grenze von 36.000 auf 
48.000 S erhöht, die Verwaltungsarbeit mehr 
ausmachen würde, als dabei hereinkommt. 
Dann sind wir, aufrichtig gesagt, der Meinung, 
daß diese Bestimmung überhaupt fallen kann 
und daß man die in diesem Steuergesetz fest
gesetzte Grenze von 36.000 S auflassen kann. 

L�ider ist es auch nicht gelungen, eine 
Steuerermäßigung bei den sonstigen Bezügen 
nach § 67 herbeizuführen, wenn also Arbeit
oder Dienstnehmer eine Weihnachtsremune
ration, ein Urlaubsgeld bekommen. Diese 
Steuersätze sind in Prozenten der Höhe nach 
gleich geblieben seit dem Jahre 1954, und es 
ist auf die Dauer wirklich nicht einzusehen, 
daß, wenn wir jetzt eine Steuernovelle nach 
der andern machen, wenn wir also erfreulicher
weise au�h hier Steuererleichterungen schaffen, 

gerade für die einmaligen Bezüge eine 
Steuererleichterung nicht eingetreten ist ; um
somehr, als ja diese einmaligen Bezüge sofort 
in den Umsatz hineinkommen, sofort ver
braucht werden und die öffentliche Hand ja 
wieder aus der Umsatzsteuer etwas bekommt. 

Wir werden also diese Forderung - das 
möchte ich feststellen - jetzt schon für die 
Zukunft wieder erheben, und wir möchten im 
besonderen bitten, daß die Vertreter der 
Arbeitnehmer innerhalb der Österreichischen 
Volkspartei bei der nächsten Besprechung 
über die Generalbereinigung der Steuergesetze 
unsere Forderungen in dieser Richtung unter
stützen. 

Es war leider auch für die Kriegsbeschädigten 
nichts zu erreichen, wir hoffen aber, daß bei 
der in Aussicht gestellten Generalbereinigung 
auch für diese Kreise Verständnis aufgebracht 
wird, 

Wir stimmen diesen Gesetzen zu, weil es uns 
gelungen ist, diese Steuergesetze mit einem 
sozialen Inhalt zu erfüllen. Wir werden für 
die Gesetze stimmen, weil es gelungen ist, für 
die arbeitenden Menschen entscheidende Ver
besserungen zu erreichen, und weil wir beide 
Gesetze mit sozialem, ja ich möchte fast sagen, 
mit sozialistischem Geist erfüllen konnten. 
(Beifall bei den Sozialisten .) 

Präsident: Ich erteile dem nächsten vorge
merkten Redner, Herrn Dr. Hofeneder , das Wort. 

Abgeordneter Dr. Hofeneder : Hohes Haus! 
Zum drittenmal innerhalb von fünf Jahren 
wird knapp vor Weihnachten eine belangreiche 
Senkung der Einkommensbesteuerung beraten. 
Die weihnachtliche Stimmung wirkt sicherlich 
bei den. Rednern mit und auch bei denen, die 
in monatelangen Vorbereitungsarbeiten die 
Steuersenkungsnovelle beraten haben. Diese 
weihnachtliche Stimmung wirkt so weit mit, 
daß sogar die Kommunisten pro reden. Man 
merkt das allerdings nicht sofort aus den Aus
führungen, aber jedenfalls am Abschluß. Der 
Kollege Honner ist, wie üblich, Pessimist . '  Er 
hält sich an das Nestroy-Wort : "Er glaubt von 
allen Menschen das Schlechteste, selbst von 
sich" und hat sich dabei offenbar selten ge
täuscht. (Abg. Ho n n e r :  S i e  i1'ren sich I) Die 
Benachteiligung der Lohnsteuerzahler , die er 
vorgebracht hat, im einzelnen zu entkräften 
ist müßig ; es haben Abgeordnete in diesem 
Hause schon wiederholt davon gesprochen, daß 
eine Benachteiligung der Lohnsteuerzahler 
nicht erfolgt.. Die Vertreter der Wirtschaft 
wehren sich nur dagegen, daß man die Spanne 
zwischen dem Besteuerungsrecht für 'Selb
ständige und Unselbständige weiter etwa in 
der Richtung der Benachteiligung der Selb
ständigen vergrößert. Der Kollege Holzfeind 
hat den kommunistischen Proreduer bereit& 
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darauf aufmerksam gemacht, daß bezüglich der 
Kommission nach § 3 keine neue "Heimtücke" 
geplant ist, sondern daß dieser Einrichtung die 
Kommunisten auch schon im Jahre 1953 bei 
den Beratungen über das Einkommensteuer
gesetz zugestimmt haben. Wenn schließlich 
der Kollege Ronner die Ausführungen meines 
Parteifreundes Mitterer bezüglich der Steuer
rückstände in Zweifel zieht, so möchte ich ihn 
an amtliche Verlautbarungen erinnern, wonach 
die Summe der Abgabenrückstände aller Art 
im Durchschnitt der letzten zehn Jahre 1 ,94Pro
zent betragen hat. Das ist die Feststellung des 
Rechnungshofes, nicht etwa vielleicht eine von 
mir ad hoc produzierte Feststellung. Wir stel
len übrigens dabei fest, daß ja nicht jede rein 
bilamunäßige Aufstellung am Ende eines Jahres 
tatsächliche Steuerrückstände ergibt ; denken 
Sie nur daran, daß beim Unternehmer bei der 
Einkommensbesteuerung die Abschlußzahlung 
imme:t;' am Ende eines Jahres erfolgt, und das 
ist in der Regel die größte. Daher werden sich 
am 31. Dezember auch die größten buch
mäßigen Rückstände ergeben. Und denken 
Sie weiter daran, daß das Gegenteil beim 
Jahresausgleich für die Unselbständigen der 
Fall ist, wo nämlich zu Beginn des Jahres die 
Gesamtsumme festgestellt wird und der Be
treffende dann bis Ende des Jahres Gelegenheit 
hat, Rückstände abzutragen . 

Es wäre menschlich sicherlich begreiflich, 
da wir die Einkommensteuersenkung nunmehr 
zum drittenmal beraten, daß wir uns dabei an 
das Gute ebenso leicht gewöhnen, wie wir mit 
dem Schlechten fertig werden müssen. Es 
erscheint dennoch angebracht, sich mit den 
Grundlagen einer erfolgreichen und damit auch 
für uns Abgeordnete populären Finanzpolitik 
zu befassen. Denn diese Finanzpolitik ist ein 
Bestandteil einer modernen und fortschritt
lichen Regierungspolitik geworden, und zum 
drittenmal innerhalb von fünf Jahren erfährt 
sie auch die Billigung der gesetzgebenden 
Körperschaft. In früheren Jahren war zu
gegebenermaßen die Steuerfrage vielfach und 
überwiegend eine Frage des Rechenstiftes. Der 
Fortschritt in Österreich scheint mir darin zu 
liegen, daß Regierung und Gesetzgebung sich 
weit mehr als früher in Dimensionen bewegen, 
in denen mathematische Berechnungen an 
Bedeutung verlieren. Wir haben mehr als in 
der Vergangenheit erkannt, daß die Wirtschaft 
von und für Menschen gemacht wird, und wir 
legen auf Lebendiges und Freies wesentlich 
mehr Wert als früher. 

Hohes Haus ! Das Lebendige entzieht sich 
der mathematischen Analyse. Um dem Leben 
gerecht zu werden, bedarf es einer schöpferi
schen Phantasie und einer Intuition, die mit
fühlt. Darin läßt es Regierung und Gesetz
gebung im gesamtösterreichischen Interesse 

auch bei Steuerfragen erfreulicherweise nicht 
fehlen. 

Der Weg zu den Erfolgen der letzten Jahre 
und damit der Weg, der uns heute zu einer 
dritten Steuersenkung führt, war gewiß weit 
und schwer. Denken wir daran - ohne 
Bitterkeit -, daß vor knapp 30 Jahren ein 
maßgebender sozialdemokratischer Politiker 
sich darüber im klaren war, daß die sogenannte 
Expropriation der Expropria�eure vollzogen 
wird. Das Ob war für ihn entschieden, für das 
Wie schlug er - und darin doch auch ein 
echter Österreicher, der nach dem Grundsatz 
lebt : Wenn man jemanden schon umbringt, 
soll man ihm nicht auch noch grob kommen "
keineswegs eine brutale Konfiskation des 
kapitalistischen und grundherrlichen Eigen
tums vor. Vielmehr sollte sich die Expropria
tion, wie dieser Theoretiker sagte, in geord
neter und geregelter Weise vollziehen. Er 
meinte, daß zu den wichtigsten Mitteln einer 
solchen geregelten Expropriation die Steuer
gesetzgebung werden kann. 

In diesen 30 Jahren seither sind sich zum 
Glück die beiden großen Regierungsparteien 
nach den Erfahrungen einer leidvollen Ver
gangenheit und einer erst jüngst überwundenen 
schwierigen Gegenwart viel näher gekommen. 
Die gemeinsame Arbeit hat Theorien dieser 
Art längst im Hintergrund verblassen lassen, 
und in den Vordergrund ist in steigendem Maß 
der Mensch und sein Wohlergehen getreten. 
Die Methoden für die zweckmäßigste Regelung 
dieser Fragen sind natürlich auch hier wie 
überall noch umstritten. Erinnern Sie sich 
daran, daß bei den Budgetverhandlungen im 
Oktober 1953 noch nicht Abgeordnete der 
Sozialistischen Partei von der Zweckmä�.ßigkeit 
von Steuersenkungsmaßnahmen überzeugt 
waren. Ein sozialistischer Redner meinte 
damals, daß bei Steuerreform- und Steuer
senkungsplänen äußerste Vorsicht am Platze 
sei. Von einer Steuersenkung könne der aller
größte Teil der Bevölkerung keine Hebung des 
Lebensstandards erwarten, weil der Staat 
nicht auf einen größeren Teil seiner Einnahmen 
verzichten könne ; daher werden sich Steuer
senkungs- und -reformpläne in sehr beschei
denem Rahmen bewegen müssen. 

Wenn man theoretische Belange nicht ganz 
vernachlässigen will, muß man sich auch 
daran erinnern, daß auch im Vorentwurf zum 
neuen Parteiprogramm der SPÖ von einer 
Höherbesteuerung von Kapitalgewinnen und 
einem Ausbau der Besteuerung von Privat
vermögen und großen Einkommen die Rede 
ist. Aber immerhin - und das ist das Er
freuliche für uns alle - :  die dogmatischen 
Fronten sind aufgelockert, und wir kommen 
auch hier ungleich leichter als in der Ver-
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gangenheit zu fruchtbaren Auseinanderset
zungen, und bei ihnen überwiegen - die Ver
handlungen über die Steuersenkungen liefern 
das klassische Beispiel - die sachlichen Er
wägungen . 

Zu dieser grundlegenden Änderung in den 
Auffassungen darf ich auch auf einen Artikel 
von Karl Ausch in der "Arbeiter-Zeitung" 
vom 4. Dezember verweisen. Ausch schreibt, 
daß sich - die diesmalige Steuersenkung in der 
endgültigen Fassung wesentlich von jener 
unterscheidet, die der Finanzminister ursprüng
lich im Sinne hatte. Das Schwergewicht hat 
sich seiner Meinung nach verschoben, und daher 
könnten auch die Sozialisten mit gutem Ge
wissen dem Gesetz zustimmen, wie es schon 
mein Herr Vorredner getan hat. 

Ich glaube, daß es recht fruchtbar ist, nur 
an einem Beispiel für viele nachzuweisen, 
worin sich die Steuerpolitik der beiden Regie
rungsparteien im wesentlichen noch unter
scheidet. Nehmen wir nur den schon zitierten 
Begriff des mittleren Einkommens. Es ist 
richtig, daß im ersten Entwurf des Finanz
ministeriums ein Jahreseinkommen von 
300.000 S vorgesehen war, bis dorthin sollte 
sich eine prozentuelle Steuerermäßigullg aus
wirken. Natürlich war nicht daran gedacht, 
die prozentuelle Ermäßigung in derselben 
Prozentsatzhöhe von unten bis oben durchzu
ziehen. Der Prozentsatz für das 300.000 S
Einkommen wäre natürlich wesentlich niedriger 
gewesen. Jetzt hat man sich ungefähr auf die 
Hälfte, nämlich bei 145.000 S geeinigt, wobei 
- und das ist ihr gutes Recht - die SPÖ der 
Meinung ist, daß auch diese Grenze noch zu 
hoch sei. Natürlich ist es nicht leicht, sich 
von Vorurteilen der Vergangenheit freizu
machen und in der Steuerpolitik auch fort
schrittliche Wege zu beschreiten. Aber es soll 
loyal zugegeben werden, daß bei den Beratun
gen über die Steuersenkung, soweit sie noch 
auf .. ministerieller Ebene abgelaufen sind, 
nach Abfeuerung der beiderseitigen propagan
distischen Breitseiten sehr schnell die eine 
Verhandlungspartei nicht mehr die andere als 
Vertreter der kapitalistischen Interessen stig
matisiert hat und wir natürlich wieder darauf 
verzichten konnten, die SPÖ als Eigentums
feinde hinzustellen. In einer solchen Atmo
sphäre verlaufen Verhandlungen auch über 
weltanschaulich kontroverse Probleme wesent
lich leichter. 

Wir haben bei den hartnäckigen Ausein
andersetzungen über die Höchstgrenze einer 
prozentuellen Steuerermäßigung Geneigtheit 
auf der Gegenseite dafür gefunden, daß das 
Argument des Finanz ministers , Steuersenkun
gen bringen im Endeffekt höhere Staatsein
nahmen, richtig ist. 

Wir haben in diesem Hohen Hause bereits 
zwei Steuersenkungen beschlossen, und zwar 
jeweils zu Weihnachten 1953 und zu Weih
nachten 1954. Wenn der Kollege Honner 
darzustellen versuchte - mit untauglichen 
Mitteln, weil ohne ziffernmäßige Untermau
erung -, daß diese beiden Steuersenkungen 
sowie auch die jetzt zur Beratung stehende den 
kleinen Verdienern nichts oder wenig bringen, 
so sprechen die Ziffern eine deutlich gegenteilige 
Sprache. 

Ich beschränke mich beim Vortrag auf eini
ges, aber meiner Meinung nach wichtiges und 
interessantes Zahlenmaterial bei der Ein
kommensbesteuerung, mein Parteifreund Reich 
wird auch die Auswirkung auf die Besteuerung 
der unselbständigen Arbeiter und Angestellten 
darlegen. 

Wenn wir vier Eillkommensgruppen von 
18.000, 42.000, 70.000 und 90.000 S Jahres
einkommen nehmen, so hatten wir 1953 bei 
einem Einkommen VOll 18.000 S bei dem 
damaligen Steuersatz in Steuergruppe II eine 
Steuer von 1932 S, nach Beschlußfassung über 
dieses Gesetz haben wir nunmehr einen Steuer
satz von 920 S, eine echte Steuerersparnis von 
1012 S oder mehr als 50 Prozent. Bei dem 
gleichen Jahreseinkommen von 18.000 S in 
Steuergruppe III mit einem Kind haben wir 
eine Steuersenkung VOll 1190 S oder 75 Prozent. 
Mit den weiteren Zahlen will ich Sie nicht im 
Detail ermüden, immerhin ist bei dem Jahres
einkommen von 42.000 S in der Steuer
gruppe IlIll eine Senkung um 5483 S einge
treten, bei einem Jahreseinkommen von 70.000 S 
eine solche um 11.491 und bei 90.000 S 
VOll 15.443 S. Die Senkungsprozentsätze bei 
Kinderlosen in der Steuergruppe n bezie
hungsweise in der Steuergruppe IIlll mit einem 
Kind betragen also zwischen 75 Prozent unten 
und maximal 35 Prozent bei einem J ahres
einkommen von 90.000 S. Das sind Senkungs
prozentsätze, die durch eine Steuersenkung 
in drei Etappen erreicht wurden, mit denen 
die Betroffenen, worunter sich gewiß viele 
kleine Leute befinden - denn ein Jahresein
kommen von 18.000 oder 42.000 S aus gewerb
lichen Betrieben ist angesichts der zusätzlichen 
Besteuerung durch Gewerbesteuer und so . 
weiter bestimmt nicht hoch -, mit denen die 
Betroffenen und insbesondere die kleinen 
Leute durchaus zufrieden sein können. 

Diese Einkommensteuerpflichtigen werden 
auch die weiteren Maßnahmen der Einkommen
steuernovelle dankbar begrüßen, von denen 
Kollege Honner freundlicherweise sagte, daß 
sie wieder einmal Steuergeschenke an die 
Reichen gewesen seien. Es ist dankenswert 
und der Wahrheit entsprechend, daß mein 
sozialistischer Vorredner diese aus den Fingern 
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herausgesaugten Argumente nicht übernom
men hat. 

Gerade die kleinen und mittleren Selbstän
digen werden die Erhöhung des Absetzbetrages 
für die voll mittätige Ehegattin, die Erhöhung 
der Kinderermäßigung und der laufenden 
Familienbeihilfen und die immerhin ins Ge
wicht fallende Erleichterung bei der Haushalts
besteuerung und die Valorisierung der Grenze 
für die sogenannten Bagatellgüter dankbarst 
begrüßen. Im übrigen finden wir zum Unter
schied von den vorangegangenen Steuersen
kungen, insbesondere bei der vom Dezember 
1954, diesmal infolge der Begrenzung der pro
zentuellen Ermäßigung auf Jahreseinkommen 
bis zu 145.000 S überhaupt nur drei Maß
nahmen, die eine gezielte Förderung der 
Ka pi talbild ung darstellen. 

Einmal beseitigt, zum Unterschied von der 
Meinung des Kollegen Honner, die Rücklage 
für Abfertigungen nach dem neuen § 6 b ein 
altes Unrecht. Dieses Unrecht hat die Wirt
schaft seit jeher bekämpft, weil es ein stehen
gebliebener NS-Wachtposten in der Gesetz
gebung der Zweiten Republik war. Wo .sonst 
gibt es eine Steuerzahlung für Schulden 1 
Niemand wird bestreiten, daß die gesetzlichen 
oder jetzt in zunehmendem Maße auch kollektiv
vertra hchen AbfertIgungen für ArbeIter und 
An estellte c u en 1m ec ts- und im 
Steuersinne sin . Ie waren aue c u en Im 

. Stmlersinn biszu.m Jahr 1938. Es ist erst der 
von ganz anderen Grundsätzen ausgehenden 
und schon auf den totalen Krieg zugeschnit
tenen NS-Gesetzgebung auf dem Steuergebiet 
vorbehalten geblieben, diese einwandfrei ge
setzliche Schuld als Einkommen zu stigmati
sieren. Wenn nunmehr die alte österreichische 
Bestimmung hinsichtlich dieses Punktes wieder
hergestellt wird, so kann man weiß Gott nicht 
von einem Steuervorteil oder gar von einem 
Steuergeschenk an die Unternehmer sprechen. 

Die Verlängerung des Verlustvortrages - und 
das wäre der zweite Punkt einer gezielten 
Kapitalmarktpolitik - generell um ein Jahr 
bringt einen wichtigen Fortschritt in Richtung 
auf den fünf jährigen Verlustvortrag, den wir 
in fast allen westeuropäischen Ländern heute 
schon haben. Wir dürfen nicht vergessen, daß 
wir im Rahmen der Freihandelszone mit diesen 
Ländern konkurrieren werden und daß wir 
natürlich unsere Wirtschaft in die Lage ver
setzen müssen, diesen Kampf zu bestehen. Es 
ist besonders erfreulich, daß gerade im Hin
blick auf die Integration Europas die Regie
rungsparteien übereingekommen sind - und 
ich will nicht verhehlen, daß zum Teil die 
Anregung dazu auch von sozialistischer Seite 
gekommen ist -, den Verlust vortrag für Neu
gründungen gleich von vornherein auf fünf 

Jahre festzulegen. Ebenso ist den durch den 
Krieg und die Besetzung besonder� betroffen 
Gebliebenen ebenso wie im Bewertungsfrei
heitsgesetz generell der fünf jährige Verlustvor
trag zugebilligt worden. 

Und die dritte den Kapitalmarkt fördernde 
Maßnahme ist in der Bestimmung des § 93 
Abs. 2 zu erblicken, wonach bei der Veranla
gung maximal 3600 S abgezogen werden 
können, wenn im Einkommen Gewinnanteile 
aus Aktien, also Dividenden, enthalten sind. 
Ich werde auf dieses Problem noch am Schluß 
meiner Ausführungen zurückkommen. 

Eine neue und besonders begrüßenswerte, 
weil gerechte Maßnahme stellt die Erhöhung 
der Freigrenze bei dem Veräußerungsgewinn 
dar. Der Finanzausschuß hat dabei die Tat
sache berücksichtigt, daß diese Freigrenze als 
einzige und letzte im gesamten Einkommen
steuerrecht seit nahezu 20 Jahren mit 10.000 
Reichsmark, heute gleich 10.000 S, unver
ändert geblieben ist. 'Vir werden morgen die 
Ehre und Freude haben, sowohl für die ge
werbliche Wirtschaft als auch für die Land
wirtschaft Pensionsgesetze zu beraten und zu 
beschließen. Diese Pensionsgesetze, insbe
sondere in der gewerblichen Wirtschaft, werden 
aber während der Anlaufzeiten begreiflicher
weise nur bescheidene Renten erbringen können. 
Es war daher nach Meinung des Finanz- und 
Budgetausschusses nicht mehr angängig, die 
Valorisierung dieser Freigrenze bei den Ver
äußerungsgewinnen weiter aufzuschieben. Es 
wird jetzt nach den morgen zu beschließenden 
Gesetzen sicherlich im größeren Ausmaß als 
bisher ein alter Gewerbetreibender oder Han
deIstreibender oder auch ein Bauer, der den 
Hof nicht übergeben kann, dazu übergehen, 
seinen Betrieb zu veräußern. Er wird sich 
für die Anlauf jahre, wo die Renten noch ver
hältnismäßig gering sein müssen, einen zu
sätzlichen Notgroschen bereitlegen müssen. 
Die Abgeordneten im Finanzausschuß waren 
der Meinung, daß man hier eben von diesem 
Notgroschen nicht einen so hohen Steuersatz 
abziehen dürfe, weil dadurch dieser vorläufig 
noch notwendige Notgroschen unbillig ge
mindert würde. Man darf nicht vergessen, daß 
diese Veräußerungsgewinne mit 18 bis 25 Pro
zent an fixen Steuersätzen besteuert werden 
und daß man bei Hinaufschiebung der Frei
grenze sicherlich einen sozialen Fortschritt, ja 
eine soziale Wohltat für diesen Personenkreis 
erreicht. Sicherlich wird die ärgste Härte 
durch eine Valorisierung der Freigrenze auf 
das Vierfache - ich darf erinnern, daß andere 
Freigrenzen im Einkommensteuerrecht bereits 
bis zum 20fachen valorisiert sind - beseitigt. 
Wir werden aber die Entwicklung, die sich 
jetzt nach Schaffung der Gewerbe- und 
Bauernpension beziehungsweise der Bauern� 
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zuschußrente ergibt, sehr aufmerksam beob
achten müssen. Wenn die jetzige Valorisierung 
bei Veräußerungsgewinnen nicht den erwarte
ten Erfolg zeitigt, wird man sich wohl ernst
haft überlegen müssen, diese Freigrenze in 
einen Freibetrag umzuwandeln. Falls man 
sich später zu dieser Maßnahme entschließen 
sollte, dann könnte - um Spekulationsver
äußerungen einen Riegel vorzuschieben - die 
Vergünstigung des Freibetrages bei Veräuße
rungsgewinnen auf Veräußerungen wegen 
Kran�heit oder Alter beschränkt werden. 

Die freien Berufe und überhaupt alle nicht 
buchführenden Steuerpflichtigen haben ver
schiedene Wünsche angemeldet, damit sie 
auch in den Genuß der jetzt vom Hohen 
Hause zu beratenden und zu beschließenden 
Vorteile und Verbesserungen kommen können. 
Es war dabei durch einen entsprechenden 
Zusatzantrag, den wir selbstverständlich unter
stützen, schon jetzt möglich, für diesen 
Personenkreis die bisherigen Schwankungszu
und -abschläge zu beseitigen. Außerdem hat 
der Budgetausschuß in einer Entschließung 
das Finanzministerium aufgefordert, zu prüfen, 
wie man die nicht buchführenden Steuer
pflichtigen hinsichtlich der Abfertigungsrück
lage gleichmäßig mit den anderen behandeln 
kann. 

Der österreichische Nationalrat hat mit 
dieser dritten Steuersenkung nicht nur wieder
um einen Punkt der Regierungserklärung ver
wirldicht, sondern darüber hinaus der näheren 
und der weiteren Umwelt neuerlich ein Beispiel 
gegeben. Steuersenkungen und Wirtschafts
aufschwung stehen jedenfalls für meine Partei 
und, wie ich hoffen will, nun auch für den 
Koalitionspartner in einem unlösbaren Zu
sammenhang. Direkt und indirekt kommen 
diese Maßnahmen allen Bürgern unserer Heimat 
durch eine Erhöhung des Realeinkommens 
und außerdem durch eine Festigung der 
günstigen Wirtschaftskonjunktur zugute. Wir 
können uns freuen, daß das vom ersten Tag 
seiner Amtstätigkeit an unbeirrt verfolgte 
Konzept des Finanzministers von der volks
wirtschaftlichen Notwendigkeit einer Steuer
senkung "unten und oben" nun im vor
liegenden Ausmaß die Billigung des National
rates findet . 

Ich darf zur allgemeinen Aufklärung darauf 
hinweisen, daß der Begriff des mittleren 
Einkommens eigentlich schon durch die 
Regierungserklärung 1953 und gelegentlich 
der ersten Steuersenkung im Dezember 1953 
definiert wurde. Wenn wir Steuersenkungs
maßnahmen a) zur Erhöhung des Realein
kommens der Bevölkerung und b) zur Förde
rung der günstigen Wirtschaftskonjunktur an
setzen, dann ist es zweifelsohne so , daß möglichst 

hoch hinaufgezogen werden soll, nicht um die 
Reichen noch reicher zu machen, sondern 
um die Gesamtwirtschaft im Interesse der 
arbeitenden Bevölkerung Österreichs möglichst 
leistungsfähig zu machen. Und ich darf 
daran erinnern, daß der Begriff des mittleren 
Einkommens im Zusammenhang mit der 
Regierungserklärung 1953 bei der ersten 
Steuersenkung im Hohen Haus im Dezember 
1953 in den Erläuternden Bemerkungen und im 
Ausschußbericht mit 200.000 bis 500.000 S 
definiert wurde. 

Die Kollegen von der SPÖ mögen übetzeugt 
sein, daß ihr Argument, eine zu lineare Steuer
senkung sei sozial ungerecht, auch in meiner 
Partei - und hier gerade von den Funktionären 
der Arbeiter und Angestellten beziehungs
weise der kleinen Selbständigen - sehr ernst
haft und verantwortungsvoll geprüft wurde, 
wie das sicherlich auch auf Ihrer Seite ge
schehen ist, als Sie diese Meinung vertreten 
haben. 

Natürlich kann es auf den ersten Blick 
befremden, daß der absolute Effekt der 
Steuersenkung bei kleinen und mittleren Ein
kommen kleiner ist als bei höheren. Wir 
sind aber schließlich alle zu der Überlegung 
gekommen - die auch im vorliegenden Ent
wurf zum Ausdruck kommt -, daß niedrige 
Einkommen in erster Linie für den Kauf 
von Konsumgütern verwendet werden. Noch 
bei jeder Steuerermäßigung hat sich die erhöhte 
Kaufkraft der Bevölkerung - und sie wird 
es auch in Zukunft tun - in einer höheren 
Güternachfrage bemerkbar gemacht. Mittlere 
und höhere Einkommen - man muß doch als 
versierter Prüfer dieser Fragen nicht nur an 
die persönlichen Einkommen denken, sondern 
vor allem an die Einkommen der Firmen in 
Industrie, Handel und Gewerbe - werden 
zu einem hohen Prozentsatz investiert, was 
wir alle zusammen wünschen . 

Die Wechselwirkung zwischen einer Kauf· 
krafterhöhung der breiten Bevölkerungs
schichten und einer Vermehrung der Investi. 
tionen in der Wirtschaft zur Erhöhung der 
Warenproduktion und des Warenangebotes 
liegt auf der Hand. So gesehen und gestützt 
auf die Erfahrungen- bei den ersten beiden 
Steuersenkungen, ist diese ursprünglich nur 
von meiner Partei eingeleitete neue und 
fortschrittliche Finanzpolitik sehr schnell Be
standteil der Regierungspolitik geworden, und 
das Parlament schafft heute zum drittenmal 
mit den entsprechenden gesetzgeberischen 
Maßnahmen einen besonders wichtigen Bau
stein für das Konjunkturgebäude, in dem sich 
die Österreicher im großen und ganzen, trotz 
zahlreicher kritischer Stimmen, recht wohl 
zu fühlen scheinen. 

179 
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Pessimistische Schlagzeilen in den Zeitungen 
über die angeblichen Gefahren von Steuer
senkungen, die wir noch im Dezember 1953 
und im November 1954 gelesen haben, sind 
vergessen, aber das Gute für uns alle ist fühlbar 
geblieben. 

Der Finanzminister und wir sind der Mei
nung, daß es sich bei der jetzigen Maßnahme 

. nicht mehr um etwas grundlegend Neues, 
sondern einfach nur um die Fortsetzung einer 
Politik handelt, die seit der Stabilisierung des 
Schillings Steuererleichterungen . und Steuer
vereinfachungen nicht al.s populäre Augen
blicksmaßnahmen, sondern als Teil eines Ge
samtkonzeptes betrachtet. Immer wieder 
haben wir hier die Genugtuung, diesem erfolg
reichen Konzept der Regierung unsere gesetz
geberische Sanktion zu erteilen. 

Im Durchschnitt der Jahre 1953 bis 1956 
sind trotz zweimaliger Steuersenkungen bei der 
Lohn- und Einkommensteuer um 508 Millionen 
Schilling mehr eingegangen. Bei einer Wirt
schaftsbelebung durch Lohn- und Einkommen
steuersenkung nehmen auch die Eingänge 
anderer, nicht gesenkter direkter Steuern, wie 
Körperschaft- und Gewerbesteuer, zu. Be
rücksichtigt man alle öffentlichen Abgaben, 
so sind gegenüber 1952 im Jahre 1956 6,7 Milli
arden erhöhte Staatseinnahmen zu verzeichnen 
gewesen. 

Wir begrüßen schließlich mit besonderer 
Befriedigung; daß alle diese Mehreinnahmen 
bis zum heutigen Tag ohne Erhöhung auch nur 
eines einzigen Steuersatzes durchgeführt 
wurden. Das ist unserer Meinung nach eine 
besonders fortschrittliche und wirklichkeits
nahe Regierungspolitik. Klarer und ein
deutiger kann nach meiner Meinung die 
Richtigkeit der privatwirtschaftlichen Über
legung, durch Senkung der Preise einen 
erhöhten Umsatz zu erzielen, auch für den 
Bereich des Staates gar nicht nachgewiesen 
werden. 

Ich möchte in dieser Stunde der Befriedigung 
für alle gutgesinnten Proredner im Haus über 
jene Forderungen der Wirtschaft nicht im 
Detail sprechen, die bis heute noch nicht ver
wirklicht werden konnten. Es ist auch diesmal, 
wie schon eingangs erwähnt, um die monate
langen Verhandlungen nicht zu erschweren, 

schlechte Erfahrungen mit dem anderthalb
jährigen Vakuum auf dem Gebiete der Be
wertungsfreiheit gesammelt, und das sollte 
uns Grund genug sein, um in Zukunft voraus
schauender zu werden. Wir werden daher diese 
Maßnahme möglichst im nächsten Jahr in 
Angriff nehmen müssen. Außerdem sollten wir 
uns auch ernsthaft und wie bisher in allen 
diesen Problemen der Steuer sachlich mit der 
Frage der steuerlichen Begünstigung des nicht 
dem Konsum zugeführten Ertrages befassen 
müssen. 

Jedenfalls aber müssen wir einen Punkt 
der Regierungserklärung in allernächster Zu
kunft anders als durch bloße Schwarz-Weiß-
Malerei auch in diesem Hohen Haus in Angriff 
nehmen, und das ist die Frage des Aktien
sparens ; ::.elbstverständlich nicht nur bei den 
verstaatlichten, sondern auch bei den privaten 
Aktiengesellschaften. 

Hohes Haus ! Wir beschließen heute im 
§ 93 Abs. 2 eine Maßnahme, die bewußt 
und beabsichtigt Einkommensteuerpflichtige 
in die Lage versetzt, einen Betrag von höch
stens 3600 S abzuziehen, wenn im Einkommen 
Dividenden oder Gewinnanteile und Zinsen 
aus Anteilen an Erwerbs- und Wirtschafts
genossenschaften enthalten sind. Der Gesetz
geber bietet bewußt einen Anreiz, damit 
Steuerpflichtige ersparte Gelder in Aktien, 
festverzinslichen österreichischen Wertpapieren 
oder in Anteilen an Erwerbs- und Wirtschafts
genossenschaften anlegen können. Es wird 
erstmalig durch dieses Gesetz die einbehaltene 
Kapitalertragsteuer auf die veranlagte Ein
kommensteuer voll angerechnet beziehungs
weise gutgeschrieben oder erstattet, soweit die 
schon abgezogenen Steuerbeträge die veran
lagte Einkommensteuer überschreiten. 

Außer den Kommunisten wird es in diesem 
Hohen Hause aber sicherlich niemanden geben, 
der eine gesetzliche Maßnahme unterstützt, 
die dann in der Praxis undurchführbar bleibt. 
Genau das aber, Hohes Haus, wäre der Fall, 
wenn man zwar das Wertpapiersparen durch 
Neuschaffung eines Freibetrages förderte, auf 
der anderen Seite aber alle Maßnahmen unter
ließe, welche die Auszahlung von Dividenden 
überhaupt erst ermöglichen. 

auf belangreiche, den Kapitalmarkt fördernde Wir wollen uns sicherlich nicht nur auf den 
Maßnahmen nicht eingegangen worden. Aber in dieser Beziehung gewiß eindeutigen und 
wem es um die Integration Europas ernst ist, für beide Regierungsparteien bindenden Wort
dem wird als eine der wirtschaftlichen Voraus- laut der Regierungserklärung stützen, der da 
setzungen für die Entwicklung unserer heimi- lautet : "Bei den verstaatlichten Unterneh
sehen Wirtschaft im europäischen Konzert mungen sind Kapitalerhöhungen durch Ein
die Verlängerung der Bewertungsfreiheit in räumung von Minderheitsbeteiligungen in Form 
nächster Zeit ein Hauptanliegen sein. Lang- von Kleinaktien durchzuführen, um das Publi
fristige Integrationsinvestitionen lassen sich kumsinteresse an solchen Beteiligungen durch 
eben nur auf einer gesicherten, langfristigen die bereits erwähnte Ertragspolitik und andere 
gesetzlichen Basis durchführen. Wir haben alle ! Maßnahmen zu erwecken." 

49. Sitzung NR VIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)16 von 58

www.parlament.gv.at



Nationairat VtII. GP. - 49. Sitzung am 17. Dezember 1957 2217 

Wir wollen uns also nicht nur auf den klaren 
und eindeutigen Text der Regierungserklärung 
stützen, so wie etwa weiland Shylock im 
"Kaufmann von Venedig", denn wir wissen, 
daß es sehr schwer ist, auch nur ein Pfund 
Fleisch aus dem Körper alter Vorurteile zu 
schneiden . Vergessen wir aber nicht, daß die 
Regierungserklärung da.s Votum der Wähler 
wiedergibt, und wir Abgeordneten der Regie
rungsparteien müssen uns an dieses Votum 
halten. Das Volk wünscht also offenbar mit 
Mehrheit, daß wir ihm die Möglichkeit - die 
Möglichkeit ! - des Aktiensparens eröffnen, 
und es ist offenbar auch mit Mehrheit bereit -
daher ja auch die bindende Form der Regierungs
erklärung -, ein allfälliges Risiko zu tragen. 

Nun ist über diese Frage sehr viel, auch von 
mir, in diesem Hohen Haus gesprochen wor
den. Wir haben uns bisher nicht überzeugen 
können. Der Kollege Czettel hat mir vorge
worfen, daß man nach durchgeführter Wahl 
einen Initiativantrag, den man vorher einge
bracht hatte, nicht mehr aufgegriffen hat. Ich 
will es mir heute nicht leicht machen und 
einfach die Tatsache wiederholen und damit 
antworten, es sei zu spät gewesen. Vor der 
Wahl haben wir zumindest versucht, die Er
trägnisse, die ja jetzt hinsichtlich der Ver
teilung gesetzlich verankert sind, wenigstens 
vorerst unmittelbar dem Wohnungsbau dienst
bar zu machen. Das war nach der Wahl des
wegen überflüssig, weil ja überhaupt eine 
gesetzliche Festlegung über das Zufließen der 
Erträgnisse an den Finanzminister und damit 
in den allgemeinen Staatssäckel erfolgte. 

Kollege Lackner hat wieder in der Budget
de batte des heurigen Jahres in der vergangenen 
Woche beredte Klage darüber geführt, wie etwa 
in Westdeutschland Aktionäre zu Schaden kom
men können . Wir denken nicht daran, berech
tigte Sorgen und Interessen leichtfertig in den 
Wind zu schlagen ; wir sind nur der Meinung, daß 
ebenso wie in allen anderen Punkten, zum 
Beispiel bei der Steuersenkung, auch dieser 
klare und eindeutige Standpunkt der gemein
samen Regierungserklärung nunmehr wieder 
eine gesetzgeberische Verwirklichung erfahren 
soll. Die Kollegen von der SPÖ haben bisher 
nur Befürchtungen geäußert und sind auf die 
Regierungserklärung noch nicht eingegangen. 
Sie haben Befürchtungen geäußert, daß die 
Verstaatlichung durch die Maßnahme auf Grund 
der Regierungserklärung rückgängig gemacht 
werden könne. Ich meine, wenn die Regierungs
erklärung diese Befürchtung nicht teilt und 
die Bestimmung aufnimmt, dann sollten wir 
nicht päpstlicher sein als die Päpste, die die 
Regierungserklärung verfaßt haben. Aber es 
liegt uns von der OVP bestimmt fern, auch 
hier etwa einen Hausherrenstandpunkt einzu
nehmen und auf den Schein zu pochen. 

Soweit ich übrigens Ihren Vorentwurf zu 
einem neuen Parteiprogramm richtig verstehe, 
erklärt er sich einer Bildung und Stärkung 
von Kapital zuliebe sogar bereit, einer Spar
tätigkeit in Form des Wertsparens zuzustim
men . Ich glaube, es wäre zweckmäßig, wenn 
wir uns in dem Geiste, der uns bei den monate
langen Beratungen über die heutige Steuer
senkung getragen hat, auch über dieses 
Problem, n.ämlich das des Aktiensparens, zu
sammensetzen würden, zum gemeinsamen 
Nutzen unseres Landes und vor allem zum 
Nutzen der österreichischen Bevölkerung. Ich 
glaube, daß wir in kleinen und großen Dingen, 
die uns in unserer politischen Tagesarbeit 
trennen, aus der leidvollen Vergangenheit 
sehr viel gelernt haben. Der Marxismus alter 
und sogar Ihren Wünschen nach überholter 
Prägung hat das Privateigentum in zwei Rich
tungen attackiert : offen durch Enteignung 
und mehr still und heimlich oder hinterrücks 
durch konfiskatorische Besteuerung, sodaß es 
dann erst gar nicht zu einer Eigentumsbildung 
kam. Wir haben doch in diesem Hohen Hause, 
mit ganz geringen Ausnahmen, durch ent
sprechende Maßnahmen gemeinsam den Geld
wert stabilisiert und weiters durch dreimalige 
Steuersenkungen viel mehr Geld in die Brief
taschen der Konsumenten und in die Kassen der 
Unternehmungen gelangen lassen, und alle haben 
davon einen Vorteil gehabt. Somit haben wir 
ohnehin schon, ohne große Reden zu schwingen, 
im schönsten Sinne des Wortes Staatseigen
tum - und das waren doch auch die über
höhten Steuersätze - reprivatisiert. 

Und wenn Sie ja zur Steuersenkung sagen, 
dann muß man doch zwangsläufig, auch wenn 
man die Regierungserklärung nicht als Evan
gelium betrachtet, ja zu der Freiheit des 
Bürgers in Österreich sagen, sich an seinen 
Staatsbetrieben, wenn er es wünscht, im 
Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten un
mittelbar und gewinnbringend beteiligen zu 
können. 

Damit bin ich im großen und ganzen am 
Ende meiner heutigen Ausführungen . Großmut 
ist bekanntlich eine Tugend, die am wenigsten 
einen Widerstreit zu fürchten hat. Der Gesetz
geber hat sich bei den dreimaligen Steuer
senkungen gewiß großmütig oder mindestens 
großzügig erwiesen . Die Wirtschaftspolitik, 
die die Regierung seit 1952 führt und die wir 
hier im Hohen Hause bejaht haben, hat 
Österreich aus einer schleichenden Inflation 
und vor allem aus einer tiefen Vertrauens
krise herausgeführt. Trotz anfänglich heftigen 
Widerständen konnte das Fundament zu einer 
neuen soliden Wirtschaft und damit einer 
ebensolchen Finanzpolitik gelegt werden. Und 
heute haben' sich viele Grundsätze, die früher 
im Parteienstreit hart umkämpft wurden, 

49. Sitzung NR VIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 17 von 58

www.parlament.gv.at



2218 Nationalrat VIII. ap. - 49. Sitzung am 17. Dezember 1957 

durchgesetzt . Leider noch nicht alle. Aber 
Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut 
worden. Die bisherigen Erfolge sprechen ohne
hin schon · für sich. Und wenn sich der eine 
oder der andere noch dagegen wehrt, daß der 
Verzicht des Staates auf manche Kompetenzen 
und die Förderung privater Interessen der 
Selbständigen und · der Unselbständigen der 
beste Weg ist, den allgemeinen Wohlstand zu 
steigern, wenn das noch jemand nicht ein
gesehen haben sollte, dann haben wir ihm durch 
die dritte Steuersenkung, die wir heute zu 
beraten und zu beschließen haben, wertvolle 
Anregungen zu einem Umdenken gegeben. 

In diesem Sinne wird die ÖVf der Regierungs
vorlage die Zustimmung erteilen . (Lebhetfter 
Beifall bei der Ö V P.) 

Präsident: Ich erteile dem Herrn Abgeord
neten Dr. Gredler das Wort. 

Abgeordneter Dr. GredIer : Hohes Haus ! 
Meine Damen und Herren! Die in Rede stehende 
Vorlage beinhaltet eine Senkung der direkten 
Steuern, und es ist selbstverständlich, daß wir 
eine solche Regelung, eine solche Verbesserung 
prinzipiell begrüßen und uns daher so wie die 
übrigen Parteien pro dazu stellen werden. 

Der Herr Bundesminister für Finanzen hat 
den dadurch eintretenden unmittelbaren 
Steuerausfall auf etwa 350 Millionen Schilling 
beziffert ; das sind knapp 1 3  Prozent des für 
das kommende Jahr zu erwartenden Auf
kommens an direkten Steuern. Ein wirklicher 
Abgang wird damit wohl kaum eintreten. 
Abgesehen von den hohen Einkommen, die ja 
gleich besteuert bleiben, werden sich die 
Steuersenkungen in den mittleren und unteren 
Stufen im wesentlichen als zusätzliche Kauf
kraft auswirken. Sie stellen im übrigen auch 
nur ein Viertel oder weniger des Einkommens 
dar und sie werden im Wege künftiger Umsatz
steuern oder auch im Wege über die erhöhten 
Einkommen als Einkommensteuer dem Staat 
wieder zufließen. Die Steuersenkung verur
sacht also dem Staatssäckel kaum Kosten. 

Nun ist aber die Steuerlast in Österreich, wie 
Sie wissen, nach wie vor und auch nach dieser 
Reform noch eine sehr hohe. Dies erklärt sich 
daraus, daß der Staat weitere, bisher private 
Lebensbezirke seinem Maehtbereich einverleibt. 
Dazu ist hier schon oft, vor allem von uns 
freiheitlichen Rednern, gesprochen worden, 
und wir Freiheitlichen haben immer wieder 
und wieder vor dem Fortschreiten auf dem 
Wege gewarnt, der dahin führt, daß Schritt für 
Schritt die persönliche Freiheit und Verant
wortung eingeengt wird, bis sie gleichsam in 
einem neuen Untertanellverhäl1mis gänzlich 
untergeht . 

Wir wissen natürlich, daß die Menschen im
mer enger zusammenrücken, daß die Erde quasi 
immer kleiner wird und daß der Gemeinschafts
aufgaben immer mehr werden . Wir sehen aber 
in einer allmächtigen Bürokratie, in einem all
mächtigen bürokratischen Staat nicht und 
erst recht nicht das beste Mittel, solche Ge
meinschaftsaufgaben zu erfüllen . Wir glauben 
vielmehr, daß es andere, vielfältigere, differen
ziertere Formen gibt, in denen die Gesellschaft 
die verschiedenen Gemeinschaftsaufgaben lösen 
kann, in denen sie in Anpassung an die je
weilige Sonderart einen besseren Weg findet. 

Es ist heute schon von dem sozialistischen 
Redner Holzfeind davon gesprochen worden, 
der Staat habe Sonderaufgaben zu erfüllen. 
Meine sehr Verehrten, wir leugnen dies nicht. 
Wir sind durchaus der gleichen Ansicht. Wo
gegen wir aber sind, ist, daß dieser mit einer 
nach wie vor noch drückenderen Steuerlast 
arbeitende Staat, der nach wie vor noch 
größte Teile des Nationaleinkommens an sich 
zieht, wohl soziale Aufgaben übernimmt, 
daß aber in den erstarrten Formen, wo alle 
Aufgaben dieses Staates nur dem Staat über
lassen bleiben, vielen Menschen heute nicht 
geholfen werden kann. 
. Ich erinnere nur an einen Fall : eine Frau 

in einem Obdachlosenheim . Wir wollten ihr 
helfen. Bis heute war es nicht möglich, ihr 
tatsächlich zu helfen. Vor zwei Jahren der 
Fall eities kleinen Kindes mit offener Tuber
kulose im gleichen Raum mit der Mutter und 
anderen Kindern zusammen. Es bestand 
höchste Ansteckungsgefahr. Im damaligen 
Wahlkampf sprach sogar die Volkspartei von 
54 solchen Fällen in Wien. Auch in dem einen 
mir konkret bekannten Fall, wo man sich an 
uns hier gewandt hat, konnten wir nicht helfen . 
Wir hören von einem schwerverletzten ein
armigen Lehrer irgendwo im Hochgebirge, der 
noch dazu das Unglück hatte, sich offen als 
Freiheitlicher bekannt zu haben. Man konnte 
ihm nicht helfen, eine entsprechende Lehrer
steIle in einem Tal in Tirol zu bekommen. 

Sie sehen, es ist so viel dazu zu sagen, wenn 
wir uns mit dem Problem Staat, Steuer und 
diesen Dingen befassen . Ich glaube, auch der 
fortschrittliche Sozialist, der unter dem Ein ... 
druck des Salzburger Programms steht, muß 
einsehen, daß der Staat mit seinen vom Absohl
tismus her übernommenen Methoden, mit denen 
persönliche Initiative und schöpferischer Drang 
erstickt werden, die vielfältigen Aufgaben einer 
modernen Gesellschaft nicht oder nicht allein 
lösen kann. Es wird sicher noch eine Weile 
dauern, bis sich in diesem Parlament eine fort
schrittliche Mehrheit findet, in freier Abstim
mung mit der Allmacht dieses Staates zu 
ringen und sie zu brechen zu versuchen . Vor
läufig müssen wir feststellen, daß sich dieser 
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Machtapparat mehr und mehr ausdehnt, daß 
dies enormes Geld kostet, enorm hohe Steuern, 
und daß daher ein Budget in den vergangenen 
Wochen verabschiedet wurde, über dessen Auf
blähung schon gesprochen wurde. 

Heute, nach dieser sicherlich erfreulichen 
Reform, der wir zustimmen, ist die steuerliche 
Belastung nach den Vergleichszahlen in den 
Berichten der OEEC in Österreich noch immer 
höher als in den meisten anderen europäischen 
Staaten. Das wirkt sich insofern schwerer 
aus - ich darf Sie auf die von mir vorgelegten 
Zahlen in der handelspolitischen Debatte 
erinnern -, als das österreichische Durch
schnittseinkommen tiefer liegt als in den 
meisten freien Staaten Europas. Daß die bisher 
in Österreich geltenden Steuersätze enorm 
hoch sind und die Steuerpflichtigen manchmal 
bis zur Existenzgefährdung belasten, darüber 
wird vielleicht einmal im Zusammenhang mit 
dem Finanzstrafgesetz zu sprechen sein. Es 
ist bereits einiges davon angedeutet worden. 

Wir Freiheitlichen begrüßen in diesem Gesetz 
besonders, daß das Schwergewicht der Steuer
senkungen diesmal bei den unteren und vor 
allem mittleren Einkommen liegt. Wir stehen 
freilich auf dem Standpunkt, daß diese Ein
kommensstufen auch nach Verabschiedung 
dieser Normen noch immer zu schwer belastet 
sind und daß bei ihnen der Geldentwertung 
noch nicht genügend Rechnung getragen wurde. 
Wenn ein Einkommen von 50.000 S etwa in 
Gruppe I bis über 20 Prozent, in Gruppe II 
mit über 1 4  Prozent, in Gruppe III immerhin 
mit 12 Prozent belastet ist, so ist das ent
schieden noch zu hoch. Wir rechnen also 
damit, daß bei weiteren Steuer senkungen , vor 
allem bei jener großen Steuerreform , die wir 
so oft gefordert haben, hier auch den mittleren 
und unteren Einkommen noch Gerechtigkeit 
zut,eil wird. 

Wenn ich demnach die Steuersenkung im 
ganzen und vor allem hinsichtlich der beson
deren Berücksichtigung dieser eben zitierten 
Einkommensklassen positiv beurteile, so muß 
ich wohl namens meiner Fraktion doch in 
anderer Beziehung einige Bedenken zum Aus
druck bringen. 

Mit einer einzigen Ausnahme tragen alle 
europäischen Steuersysteme der wirtschaft
lichen Mehrbelastung der Familie - in 
Österreich ist für das Aufziehen eines 
Kindes bis zur fertigen Berufsausbildung im 
Durchschnitt mit etwa 75.000 S zu rechnen -
außer durch Kinderbeihilfen auch durch eine 
Ermäßigung der Einkommensteuer Rechnung. 
Auch wir tun dies, indem wir nach Steuer
gruppen I, II, III differenzieren. 

Immerhin sind wir mit der Behandlung der 
fa.miliengerechten Steuer, soweit sich das 

im Finanzministerium vollzieht, nicht ein
verstanden. Wir werden daher heute noch 
Gelegenheit nehmen, durch einen weiteren 
unserer Redner gerade auf diese familien
politischen Gesichtspunkte im besonderen zu 
sprechen zu kommen. Es kommt nicht darauf 
an, irgendeine Differenzierung einzubauen, 
sondern in den Steuertarif eine gerechte 
Differenzierung einzubauen. Selbst wenn das 
Finanz ministerium familienpolitischen Gesich ts
punkten nur kaum Rechnung trägt, so müßte 
die Besteuerung der Familien doch in jedem 
Falle nach der wirtschaftlichen Leistungs
fähigkeit erfolgen. Das steht letzten Endes in 
jedem finanzwissenschaftlichen Lehrbuch. 

Die österreichischell Familien sind infolge 
einer Mehrfachbelastung unter dem ;Druck der 
Umsatzsteuer in ihrer wirtschaftlichen Lei
stungsfähigkeit besonders zurückgedrängt. Wer 
ist schuld daran ? Die Koalition oder die be
rühmte Opposition in der Koalition ? Wir 
müssen uns hier an die Koalition halten und 
an sie appellieren : Warum wird die Familie 
nicht stärker berücksichtigt ? Warum ist die 
Familie nicht in der Verfassung verankert ? 
Ich glaube, die Abgeordneten der Österrei
chischell Volkspartei haben einen dahin zielen
den Antrag gestellt. Wir unterstützen diesen 
Antrag, die Stellungnahme unserer Fraktion 
ist hier eindeutig. Wir hoffen, daß dieser Antrag 
einer parlamentarischen Behandlung zugeführt 
wird. Man müßte auch die Empfehlungen der 
Vereinten Nationen berücksichtigen, die wün
schen, daß die Familie ihrer gesellschaftlichen 
Funktion nach in der Verfassung verankert 
wird. Die jetzige Steuer senkung dokumentiert 
diesbezüglich noch wenig, und die sogenannte 
Kinderermäßigung ist seit 1946 wertmäßig 
auf ein Sechstel gesunken, hat also eigentlich 
eine symbolische Bedeutung und bringt tat
sächlich keine besondere Entlastung. 

Dann noch etwas : Wir haben in unserem 
Lande das Kuriosum, daß den ledigen 40jähri
gen die Steuergruppe II zugebilligt wird, 
Familienerhalter aber nach dem Ausscheiden der 
Kinder aus dem Familienverband aus der 
Steuergruppe III entlassen werden. Wir sind 
nun der Auffassung - ich habe es auch im 
Ausschuß gesagt -, daß die großen Opfer 
der Familienerhalter , die durch viele Jahre 
hindurch gebracht wurden, staatspolitisch be
rücksichtigt werden müssen und daß ein 
Belassen in der entsprechenden Steuergruppe 
wohl das Richtige wäre. 

Mit der Haushaltsbesteuerung sind wir 
ebenfalls nicht einverstanden. Mein Kollege 
Kandutsch hat etwa vor Jahresfrist hier einen 
Antrag eingebracht, und es ist dann von allen 
drei Parteien eine gemeinsame Resolution in 
der Zielrichtung der Beseitigung der Haus
haltsbesteuerung erfolgt. Geschehen ist -
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etwas : der Maximalbetrag, der abgesetzt 
werden kann, beträgt jetzt 10.000 S. In diesem 
uns vorliegenden Gesetz ist zwar das Problem 
der Haushaltsbesteuerung berücksichtigt, ihre 
Abschaffung ist aber nicht erfolgt. Es wurde 
uns gesagt, dies würde eine geradezu um
wälzende Änderung des Steuersystems mit 
sich bringen. Das glaube ich nicht. Ich gebe 
zu und habe das auch im Ausschuß kurz ge
sagt, daß die Einführung des Splitting-Ver
fahrens, also der Auf teilung des Familien
einkommens hinsichtlich der Progression auf 
einzelne Familienmitglieder, vielleicht tat
sächlich eine Umwälzung bedeuten würde, die 
große Beseitigung der Haushaltsbesteuerung 
aber sicher nIcht. Und sie wurde verlangt von 
der Reichsorga, vom Ha-Ge-Bund, vom Ge
werbeverein. Alle Parteien hier im Haus haben 
Unterlagen dieser Gruppen bekommen. Wir 
haben es aber leider nicht durchgezogen. 

Es ist wirklich nicht einzusehen, warum 
gewisse Ehepaare steuerliche Sondertouren 
zur Stärkung des Finanzaufkommens machen 
und für die gesetzlich anerkannte Lebens
gemeinschaft noch finanziell durch eine Pro
gression bestraft werden. Jeder Steuerpflich
tige soll doch das versteuern, was er verdient. 
Dadurch, daß beide Eheteile im Beruf stehen, 
ergeben sich überdies zusätzliche Ausgaben 
für die Betreuung der Kinder, die Führung 
des Haushaltes und ähnliches, die doch auch 
steuerlich keine Berücksichtigung finden. Ich 
möchte mich jetzt nicht über die Unterschiede 
von lohn- und einkommensteuerpflichtigen 
Ehepaaren und so weiter verbreitern, Sie kennen 
das aus den vorangegangenen Debatten und 
auch aus dem Wortlaut des Gesetzes und der 
Novelle. Ich möchte nur sagen : Beide Ein
kommen werden hier zusammengeworfen, die 
Progression des Arbeitsfleißes wird Sanktionen 
unterworfen. Wir sind der Auffassung, daß 
in diesem Gesetz eine Geste gemacht wird, aber 
mehr als eine Geste ist es nicht. Befriedigen kann 
es nicht. Auch das ist zumindest für die große 
Steuerreform, die der Herr Finanzminister 
mehrmals verheißen hat, ein Punkt, dessen 
Einbau wir unbedingt wünschen. 

Nun noch etwas : die Frage der Berück
sichtigung der Bausparbewegung. Wir haben 
dafür ausführliche Elaborate bekommen, ich 
möchte einiges herausgreifen. Der Herr Finanz
minister beziehungsweise sein Ministerium ist 
doch mit diesem Regierungsentwurf monate
lang schwanger gegangen. Wir haben schon 
heute oder vor kurzem im Parlament gehört : 
manches, womit die Ministerien schwanger 
gingen, womit die Koalition schwanger ging, 
entwickelte sich entweder zu einer einge
bildeten Schwangerschaft oder zu einer Fehl
geburt. Hier ist nun tatsächlich ein kleines 
Kind geboren worden. (Abg. Dr. Hofeneder:  

Zwillinge !) Zwillinge, bitte. Wollen wir hoffen, 
daß es Zwillinge sind, aber es sind kleine, unter
gewichtige Zwillinge ; immerhin, wir freuen uns 
an sich über die Tatsache der Geburt. (Abg. 
Ferdinanda F lossmann : Sind sie lebens
fähig ?) Sind sie lebensfähig 1 Frau Kollegin, 
darüber sprechen Sie heute noch. Lebensfähig 
sind die Zwillinge sicher, wir hoffen aber, 
daß noch einige und vor allem dann einmal ein 
ausgewachsenes großes Steuerreformkind er
steht. Es wird ein schweres Baby sein, und 
daher wird die Geburt lange Zeit in Anspruch 
nehmen und mühevoll sein. (Abg. Prob s t :  
Auch nicht länger al8 neun Monate !) Doch, 
das wird ein Elefantenkind, das dauert dann 
länger als neun Monate. (Präsident Böhm 
übernimmt den Vor8itz.) 

Aber nun zurückgekehrt zu der Tatsache, 
daß der Herr Finanzminister beziehungsweise 
sein Ministerium beziehungsweise die Koali
tion, die ja in Form einer Gipfelkonferenz, 
wenn ich nicht irre, lange an dieser Zangen
geburt gearbeitet haben, die Wünsche und 
Bedürfnisse gekannt haben, und ich kann ihnen 
den Vorwurf nicht ersparen, daß man trot.z 
dieser Wünsche und Bedürfnisse sehr viele 
� von uns im Parlament rede ich nicht, wir 
wurden ja nur kurz damit befaßt - andere 
Institutionen ebenfalls nur sehr überfallsartig 
darüber befragt hat. Ich erinnere hier an ein 
Schreiben der Österreichischen Ärztekammer 
vom 3 .  Dezember. "In diesem Zusammen
hang" - so schreibt die Ärztekammer - "muß 
die Österreichische Ärztekammer feststellen, 
daß ihr der Gesetzentwurf so spät zugekom
men ist, daß eine eingehende Prüfung und 
kritische Stellungnahme bis zu dem hierfür 
festgesetzten kurzen Termin schon aus organi
satorischen Gründen nicht möglich war." In 
anderen Fällen habe ich gehört, daß ebenfalls 
nur drei Tage Zeit waren zu einer Stellung
nahme. 

Nun bitte zur Bausparkasse. Auch die 
Bausparer werden die Begünstigungen erfahren, 
daß sie nunmehr wie alle anderen Hypothekar
schuldner unter bestimmten Voraussetzungen 
Darlehensrückzahlungen als Sonderausgaben 
von ihren Einkünften werden abziehen können. 
Aber welchen Sinn soll es haben, daß man 
Bestimmungen in das Gesetz einbaut, wonach 
Bausparguthaben zu Sicherstellungszwecken 
nicht verwendet werden dürfen, bei Strafe der 
Nachversteuerung auf Jahre zurück ! Man 
darf doch unbeschadet steuerlicher Folgen 
alles, jede Forderung, jede Polizze, jedes Wert
papier, jedes Gehalt, jedes Stück Hausrat 
belehnen, nur ein Bausparguthaben nicht ! Das 
ist eine zweifellos nicht ganz begründete Härte. 
Wollte man Mißbräuche abstellen - warum 
ausschließlich hier, wo bei einiger legistischer 
Begabung Möglichkeiten einer entsprechenden 
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Fassung gefunden hätten werden können, 
Möglichkeiten, einen Riegel vorzuschieben ? 

Auch der Hinauswurf der Bausparraten eines 
über 50 Jahre alten Menschen bei Konkurrenz 
mit Lebensversicherungsprämien aus der Son
derausgaben-Begünstigung zeugt von einer 
familienfeindlichen, bausparfeindlichcll Hal
tung gerade gegenüber einer berücksichtigungs
werten Gruppe von Staatsbürgern. 

Daß weiters dem minderbemittelten Bau
sparer der Weg versperrt werden soll, ein 
billig zu erstehendes, dem Verfall nahes Alt
objekt wie bisher zu erstehen und es unter 
Widmung weiterer Mittel zu seinem Eigen
heime auszugestalten, ist ebenfalls bedauerlich. 
Dazu wurde ja gesagt. Nach einer mir vor
gelegten Unterlage haben, wie ich schon sagte, 
die Kammern nur drei Tage Zeit gehabt, sich 
zu diesen Härten zu äußern. Es war alles schon 
abgesprochen, das Gesetz hat es leider nicht 
mehr berücksichtigt. Auch im Ausschuß haben 
wir diese Dinge nicht mehr auspolieren können. 

In diesem Zm.;ammenhnng sei vielleicht noch 
ganz kurz auf die Rolle des Kindes hin
gewiesen. Das Schwergewicht der familiell
politischen Auseinandersetzungen wird ja noch 
folgen. Ich möchte nur dnran erinnern, daß die 
im Jahre 1948 formulierten Allgemeinen Men
schenrechte der Vereinten Nationen die Rechte 
des Kindes in den Artikeln 25 und 26 zum 
Ausdruck bringell. In den V creinten Nationen 
hat man diese verhältnismäßig geringe Ver
ankerung als eine Lücke empfunden und hat 
nun im Zusammenwirken mit den Regierungen 
Verhandlungen angeregt, die eine Deklaration 
der Rechte des Kindes mit sieh bringen. Denn 
die Kinder können sich ja im Gegensatz zu vns 
nicht zu Wort melden und auch ihre ihnen 
zustehenden Rechte und Interessen nicht zur 
Geltung bringen. Es soll bei der nächsten 
Sitzung der Kommission der Vereinigung für 
Menschenrechte 1058 in Paris darüber ab
!:!chließend beraten werden. Ich möchte schon 
jetzt unsere mit Familienpolitik besonders 
befaßten Damen und Herren von der Koali
tion bitten, auch diese Dinge wohlwollend zu 
prüfen, umsomehr, als ja gerade die öster
reichische Regierung in der Frage der Kon
ventionen über das Menschenrecht bekanntlich 
eine merkwürdig zögernde Haltung einnimmt 
und hier mit Unterschriften sehr ungern 
herausrückt. 

Ich darf vielleicht im kurzen zusammen
fassen : Wir Freiheitlichen sind für diese neue 
Steuerreform,  weil sie einen, wenn auch 
unserer Auffassung nach nur sehr kleinen 
Schritt nach vorne macht. Wir Freiheitlichen 
sind darüber hinaus für eine große Steuer
reform, die schon lange ausständig ist und die 
der Herr Finanzminister schon öfters ver-

sprochen hat, welches Versprechen er aber 
noch nicht gehalten hat. Wir sind dafür, die 
Steuern geringer zu differenzieren, einfacher 
zu gestalten, die Verrechnung der Steuern so zu 
gestalten, daß man sich nicht einen Fach
gelehrten ausborgen muß, um die einfachsten 
Steuersätze auszurechnen, daß man auch die 
Fragebogen einfacher gestaltet . Ich weiß nicht; 
wer von Ihnen in den Genuß des neuen Frage
bogens über Familienbeihilfe gesetzt wurde . 
Ich habe ihn leider jetzt nicht mit. Das ist ein 
seitenlanges Ding, in dem sich ein einfacher 
Mensch überhaupt nicht auskennen kann. 
Ich gestehe Ihnen, daß ich ihn meinem Buch
halter in meiner Firma gegeben habe, weil es 
Il,lir zu fad war, ihn auszufüllen, und ihm den 
dienstlichen Auftrag gegeben habe, ihn für 
mi eh auszufüllen, wobei er infolge des dienst
lichen Verhältnisses jetzt einige Zeit darüber 
schwitzen mußte. Ich mußte ihm einmal 
sogar zu Hilfe kommen, um diese oder jene 
Position noch zusätzlich zu erläutern. Aber 
für hunderttausende einfache Menschen ist 
dies�r Fragebogen Gegenstand einer wahr
scheinlich echten Verzweiflung ; denn es gehört 
wirklich einiges dazu, sich da auszukennen. 
Ich "weiß nicht" ob unsere Steuergesetze so 
kompliziert sein müs�en, daß man die not
wendigen Schriftsätze derartig schwierig ab
fassen mu ß, daß man auf jede Kleinigkeit 
Rücksicht nimmt und dann für jedes Ding 
4, 5 und 6 Seiten produzieren muß. Ich weiß 
nicht, ob das der richtige Weg ist . 

Abgesehen von der Beseitigung der Diffe
renzierung und der Vereinfachung der Steuer
systeme sind wir n3Jtürlich für eine Herab
setzung der Steuers ätze ; denn diese haben 
vielfach noch immer, trotz dieser kleinen 
R()form, konfiskatorischcn Charakter. 

'Vif sind ferner dafür, daß man die familiell
politischen Gesichtspunkte stärker heraus
stellt und die Haushaltsbesteuerung voll
kommen beseitigt. Wir Freiheitlichen sind 
nämlich der Auffassung - das wurde heute im 
Hause schon gesagt -, daß man von den 
wichtigsten Grundnahrungsmitteln doch die 
Umsatzsteuer streichen soll. Wir sind - auch 
das habe ich in meiner Rede schon betont -
für die verfassungsrechtliche Verankerung des 
Familienbegriffes, für die Unterzeichnung der 
Konvention der Menschenrechte und ihrer 
neuen Deklarationsteile in bezug auf die Stel
lung von Familie, Kind und ähnliches. 

Wir sind für die Steuerfreiheit auch der Wis
senschaftsfärderung . Und das wurde ebenfalls 
mehrmals in Antragsform seinerzeit von der 
Dritten Kraft verlangt, aber leider hat der 
Bundesminister für Finanzen sich nicht an 
unsere Wünsche gehalten, - und heute ist es 
nicht möglich, Freibeträge für Wissenschafts. 
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förderung einzusetzen. Die Erfahrungen, die 
das Ausland damit gemacht hat, daß man bis 
zu lO Prozent steuerfrei für Zwecke der Wissen
schaftsfärderung spendieren konnte, ist in allen 
Fällen positiv gewesen. Es ist zu hoffen, daß 
Österreich sich diese Erfahrung zunutze macht. 

Ich habe, meine Damen und Herren, hier 
nur einige unserer steuerlichen Wünsche 
zusammengefaßt. Der Grundsatz soll also 
sein : So wie wir uns zur Förderung der 
Leistung und gegen Mißbräuche von Proporz 
und Protektion bekennen, so bekennen wir uns 
auch auf dem steuerlichem Gebiet zur Förderung 
der Leistung. Und so schlagen wir Ihnen vor, 
auch die nächsten Reformen durchzuführen. 
(Beifall bei der F pO.) 

Präsident Böhm : Als nächster Redner ge
langt der Herr Abgeordnete Kranebitter zum 
Wort. 

Abgeordneter Kranebitter : Hohes Haus ! 
Geschätzte Damen und Herren ! Dem N ational
rat Österreichs liegt eine neuerliche Novelle 
des Familienlastenausgleichsgesetzes zum Be
schlusse vor. Die Verbesserungen, die dadurch 
den Familien Österreichs zugute kommen, 
wurden bereits vom Berichterstatter dem 
Hohen Hause in Erinnerung gerufen. 

Der Familienlastenausgleich wurde vor meh
reren Jahren von Abgeordneten der Volks
partei und mit Unterstützung der ganzen 
ÖVP angebahnt. Als ein Pionier dieses 
entscheidend wichtigen Bestandteiles des 
Hauses unserer sozialen Ordnung freue ich mich 
mit allen, denen die Ausgestaltung dieses 
Hauses zu einer sicheren und angenehmen 
Wohnung für das österreichische Volk ein 
Herzensanliegen ist, über diesen neuen Fort
schritt im Familienlastenausgleich, und ich 
bejahe ihn freudig. 

Die bahnbrechende Mitarbeit an der Er
schließung einer materiellen Hilfe für die 
Familien Österreichs gibt mir aber auch das 
Recht, öffentlich das . Bedauern darüber aus
zusprechen, daß ein Vorschlag des Katholischen 
Familienverbandes Österreichs, der eine 
familiengerechtere und der Aufgabe des 
Familienlastenausgleiches wirksamer dienende 
N ovellierung des Familienlastenausgleichsge
setzes ermöglicht hätte, ignoriert wurde. Dieser 
Vorschlag sah eine steigende Ver besserung der 
gestaffelten Kinderbeihilfen vom zweiten Kind 
an vor. 

Der Nationalrat ist nun nicht verpflichtet, 
dem Wunsch einer Organisation, auch wenn 
ihr weit über eine Viertelmillion Österreiche
rinnen und Österreicher als Mitglieder ange
hören, zu respektieren. Die Verwirklichung 
des Vorschlages . des Katholischen Familien
verbandes Österreichs in dieser Novelle des 
lfamilienlastenausgleiohsgesetzes wäre aber ein 

besserer Dienst an Volk und Vaterland ge
wesen. Und die Mitglieder des Hohen Hauses 
könnten mit größerer innerer Befriedigung 
in die Weihnachtsferien gehen, wenn eine 
bevorzugte Behandlung der Mehrkind-Familien 
in dieser Novelle verankert worden wäre. Daß 
das Hohe Haus durch die Erfüllung des V or
schlages des Katholischen Familienverbandes 
Österreichs eine Tat der Vernunft und der 
sozialen Gerechtigkeit vollbracht hätte, das 
kann und will ich mit unwiderleglichen Be
weisen darlegen. Ich fühle mich zu diesen 
Aufklärungen verpflichtet, weil ich mehr als 
andere Volksvertreter in die Lage der Mehr
kindfamilien Einblick gewinnen konnte und 
weil schon heute die vierte Novelle des Fa
milienlastenausgleichsgesetzes vorbereitet wer
den muß. 

Hohes Haus ! Zur Erhaltung des Lebens eines 
Volkes und zur ständigen Erhaltung einer 
starken Schichte von arbeitsfähigen Staats
bürgern, welche die Kosten des Aufziehens 
und der Berufsausbildung der Kinder und 
Jugendlichen und die Kosten der Erhaltung 
der nicht mehr arbeitsfähigen Menschen im 
Staate zu tragen vermag, sind 22 Geburten auf 
1000 Einwohner notwendig. Trotz der Fort
schritte der ärztlichen Wissenschaft und der 
Heilkunst bleiben nach dem Ergebnis statisti
scher Erhebungen auch heute noch rund 20 Pro
zent der Ehegemeinschaften ohne eigenes Ver
schulden kinderlos . Es müssen daher die 
80 Prozent der Familien zur Erreichung dieses 
lebenserhaltenden Niveaus im Durchschnitt 
mit drei Kindern gesegnet sein. Da einem 
weiteren großen Prozentsatz der Ehegemein
schaften schon nach dem ersten oder nach dem 
zweiten Kind ein weiterer Kindersegen versagt 
bleibt, braucht jedes Volk zur Sicherung seines 
Lebens aus den eigenen Wiegen und zur Eto
haltung der erforderlichen Zahl der Arbeiter 
des Geistes und der Hände auch eine große 
Zahl von Familien, die mehr als drei und in 
einzelnen Fällen bis zu zehn und mehr Kinder 
haben. 

Wie steht es nun in Österreich mit der 
Mutterschichte unseres Volkes, mit diesem 
unentbehrlichen Fundament des Hauses unserer 
Sozialordnung 1 Die Antwort muß leider 
lauten : Unser Sozialstaat steht auf einem 
schwachen Fundament ! 

Im Westen Österreichs wurde im Jahre 1956 
die staatserhaltende Zahl von 22 Geburten auf 
1000 Einwohner zwar nahezu erreicht. Es 
konnte in den Jahren 1955 und 1956 auch ein 
merkliches Ansteigen der Geburtenrate im 
Osten Österreichs ausgewiesen werden. Wir 
haben aber im ganzen Bundesgebiet wegen 
des Geburtentiefstandes in unserer Bundes
hauptstadt Wien doch noch nicht einmal 
16 Geburten auf 1000 Einwohner aufzuweisen. 
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Wie beschämend und bedenklich tief die 
Zahl der Geborenen in Österreich im Vergleich 
zu den Staaten um uns ist, beleuchtet die 
vom westdeutschen Familienverband ver
öffentlichte Illustration über den Stand der 
Geburtenrate im Jahre 1956. Sie weist folgen
den Geburtenstand auf 1000 Einwohner aus : 
Polen 30,5, Jugoslawien 28,7, Sowjet
union 24, Holland 21 ,6, Tschechoslo
wakei 20,5, Spanien 20, Frankreich 1 8,8, Nor
wegen 18,6, Italien 17,9, Schweiz 17 ,  
Belgien 16,7 ,  Dänemark 16,1, Westdeut:'lch
land 15,8. Dann kommt erst unser Österreich 
mit 15,7 Geburten auf 1000 Einwohner. Nur 
Schweden und England haben seit einem Jahr 
eine noch tiefere Geburtenrate als unser Vater
land. 

Hohes Haus ! Wie wirkt sich nun dieser 
Geburtentiefstand im Hinblick auf die Er
haltung des Hauses unserer sozialen Ordnung 
praktisch aus 1 Die Antwort auf diese Frage hat 
vor zweieinhalb Jahren der Leiter des Österrei
chischen Institutes für Wirtschaftsforschung, 
Dr. Nemschak, auf Grund gewissenhafter 
Berechnungen gegeben. Er stellte fest, daß wir 
in Österreich beim Aufrechtbleiben der der
zeitigen Geburtenrate in 15 Jahren 160.000 
arbeitsfähige Menschen weniger und 250.000 
nicht mehr berufstätige Staatsbürger mehr 
haben werden. 

Daß sich die zunehmende Vergreisung un
seres Volkes bereits jetzt schon unangenehm 
bemerkbar zu machen beginnt, haben zwei 
maßgebliche Persönlichkeiten erst in diesen 
';ragen offen eingestanden. Der Bürgermeister 
unserer Bundeshauptstadt Wien, Nationalrat 
Jonas, klagte vor drei Tagen in einer Rundfunk
rede, daß die Zahl der Alten in Wien immer 
größer werde . " Vor 40 Jahren" - so sagte 
er - "betrug der Anteil der mehr als 65 Ja:hre 
alten Bewohner der Stadt Wien 4,4 Prozent ; 
heute sind es bereits mehr als 13 Prozent. "  
Und der Sozialminister Proksch sagte vor ein 
paar Tagen in Deutschlandsberg, daß es 
unserer österreichischen Wirtschaft bereits 
überall an Technikern, Wissenschaftlern und 
Facharbeitern aller Art mangle. Er sprach 
in seiner Rede das denkwürdige Wort : "Es 
wachsen nicht so viele Menschen nach, als not
wendig wären."  

Das Zentralorgan der Sozialistischen Partei 
Österreichs, die "Arbeiter-Zeitung",  nahm 
am 1 l .  Juli 1957 auch zum Problem des steigen
den Mißverhältnisses zwischen den arbeits
fähigen Menschen und den Rentenbeziehern 
in Österreich Stellung. Die "Arbeiter-Zeitung" 
schrieb damals : Im Jahre 1951 mußten in 
Österreich 1000 arbeitende Menschen 21 1 nicht 
mehr arbeitsfähige Staatsbürger erhalten, 
20 Jahre später, das ist im Jahre 197 1 ,  werden 

1000 arbeitsfähige Staatsbürger 292 nicht mehr 
arbeitsfähige erhalten müssen. Das heißt 
deutlicher : 1951 kam ein Rentner auf rund 
5 Arbeiter ; 197 1 wird die Altersvorsorge für 
einen Rentner von 3,4 arbeitenden Menschen 
getragen werden müssen. 

Diese Tatsachen künden in aufrüttelnder 
Klarheit, daß unser Volk sein hochentwickeltes 
Sozialprodukt und seinen schon sehr hohen 
Lebensstandard hauptsächlich den Leistun
gen der zirka 600.000 Arbeiter des Geistes und 
der Hände zu verdanken hat, die dem öster
reichischen Volke vor 16 bis 45 Jahren von 
den kinderreichen Familien als dritte, vierte, 
fünfte, sechste und als zehnte und zwölfte 
Kinder dem Vaterlande geschenkt worden 
sind ! Nicht die Einkind-Familien, sondern die 
Mehrkind-Familien sind es daher auch, die 
den stolzen Bau unseres Wohlfahrts- oder 
Wohlstandsstaates auch noch in den letzten 
Jahren vor dem Einsturz bewahren werden ! 
Darum ist aber auch die Erhaltung und die 
Ausweitung der Zahl der Normalfamilien mit 
drei und mehr Kindern zur entscheidenden 
Lebensfrage für unser österreichisches Volk 
und zur Existenzfrage für das Haus unserer 
Sozialordnung geworden ! ( Beifall bei der 
Ö VP.) 

In den vergangenen Jahrzehnten waren die 
Lebensbedingungen der Menschen noch sehr 
unterentwickelt. Es legte daher das Aufziehen 
der Kinder den Eltern nicht so große materielle 
Opfer auf wie heute . Dazu kam die Gepßogen
heit, daß nur die -außergewöhnlich begabten 
Kinder dem Studium zugeführt wurden und 
daß in den meisten kinderreichen Bauern
und Handwerkerfamilien die nachgeborenen 
Kinder lange Zeit und oft ihr ganzes Leben 
lang fast unentgeltlich im väterlichen Betrieb 
mitgearbeitet haben. So kam in den meisten 
Familienbetrieben während des Aufziehens der 
Kinder zwar eine wirtschaftliche Abwärts
entwicklung zustande, ihr folgte aber stets 
eine wirtschaftliche Blüte des Betriebes von 
jenem Zeitpunkt an, wo der Betrieb die 
familieneigenen Arbeitskräfte erlangte. Diese 
Zeit gehört endgültig der Vergangen
heit an. 

Heute sind selbst bei einfachster zeit
entsprechender Lebensgestaltung die Kosten 
der Ernährung, der Bekleidung, der Wohnung 
und der Sorge für die Gesundheit und die 
geistige Entwicklung der Kinder viel größer 
geworden. Verantwortungsbewu-ßte Eltern 
möchten jedem ihrer Kinder auch eine ihrer 
Neigung und Begabung entsprechende Berufs
ausbildung vermitteln. Von diesem Zeitpunkt 
an werden die Kosten aber erst recht groß. 
Und es ist in den meisten Fällen so , daß die 
Opfer des Aufziehens und der Berufsausbildung 

180 
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eines Kindes den Eltern nicht mehr durch eine 
jahrelange billige Mitarbeit im Betrieb ab
gegolten werden. Diese großen materiellen 
Opfer, die von Fachleuten nicht, wie 
Herr Dr. Gredler vorhin sagte, mit durch
schnittlich 75.000 S, sondern mit 70.000 bis 
180.000 S pro Kind errechnet wurden, werden 
von den Eltern der Mehrkind-Familien dem 
Volke und Vaterlande noch ohne fühlbare 
materielle Erleichterung dargebracht. Denn es 
geht aus der genannten Kostensumme ein
deutig hervor, daß der derzeitige Stand der 
Kinderbeihilfe höchstens eine 25prozentige 
Abgeltung . dieser gewaltigen Opfer darstellt. 

Kein vernünftiger Mensch wird es daher 
bezweifeln können, daß die Erhaltung und 
Ausweitung der Schichte der staatserhaltenden 
Familien mit drei und mehr Kindern nur dann 
erhofft werden kann, wenn wenigstens die 
Führenden des Volkes diesen Säulen der 
sozialen Ordnung die ihnen gebührende Hoch
achtung und Dankbarkeit bekunden und wenn 
ihre Opfer in einem fühlbareren und gerechte
ren Ausmaß erleichtert werden. 

Daß mit der steigenden Kinderzahl der 
Lebensstandard jeder Familie sinkt, hat kürz
lich das Institut für Sozialpolitik in einer 
statistischen Erhebung nachgewiesen. Es 
stellte fest , daß das Durchschnittseinkommen 
der ledigen Österreicher derzeit jährlich 21 .000 S 
beträgt. Das Institut wies dann nach, daß 
das Einkommen bei Verheirateten mit zwei 
Kindern pro Kopf schon auf 4500 S, mit drei 
Kindern auf 3680 S und bei vier und mehr 
Kindern auf unter 3000 S jährlich absinkt . 

Die kinderreichen Familien, denen unser 
Volk in der Gegenwart und wohl auch noch 
im nächsten Jahrzehnt den hohen Stand der 
Wohlfahrt verdankt, sind daher wahrhaftig 
noch die Schattenpflanzen der Hochkonjunk
tur ! In Zehntausenden von Familien mit 
mehreren Kindern gibt es noch keine arbeits
erleichternden Einrichtungen zur Entlastung 
der überlasteten Mütter. In Siedlungen, wo 
kein Obst mehr wächst, fehlen noch in un
zähligen Haushalten die Mittel zur Beschaffung 
vitaminreicher Nahrungsmittel und zur Zahn
behandlung der Mütter und der Kinder, sodaß 
es mit der Volksgesundheit in den meisten 
Dörfern unserer Heimat auch heute noch 
schlechter steht als in den Städten. Viele 
tausende hochbegabte Kinder müssen in den 
kinderreichen Familien aus Not noch unent
faltet bleiben ! Und wenn in manchen Familien 
ein talentiertes Kind zum Studium gebracht 
wird, dann muß dieses Studium auch heute 
noch durch den Verzicht aller anderen Familien
mitglieder auf dringendste Lebensbedürfnisse 
bezahlt werden ! 

In Westdeutschland hat man das erste und 
das zweite Kind aller Familien von vornherein 
vom Bezuge der Kinderbeihilfe ausgeschlossen, 
damit man den Mehrkind-Familien wirksamer 
helfen kann. Dort wirkt sich diese Auszeich
nung der Mehrkind-Familie als ein Ansporn aus, 
zur Normalfamilie mit drei und mehr Kindern 
zu streben. Sonst könnte es nicht sein, daß 
dort die Geburtenrate höher ist als bei uns 
in Österreich. 

Bei uns gelangt für das erste Kind aller 
österreichischen Familien im laufenden Jahr 
an Kinderbeihilfe bereits eine Summe von 
über 1 Milliarde Schilling zur Ausschüttung. 
Der Katholische Familienverband Österreichs 
hat daher im Hinblick auf all diese Tatsachen 
mit vollem Recht eme Verteilung des Über
schusses des Kinderbeihilfenfonds verlangt, die 
das erste Kind unberücksichtigt gelassen und 
dadurch eine fühlbare Verbesserung der ge
staffelten Kinderbeihilfe vom zweiten Kind 
an ermöglicht hätte. 

Von den Führenden der Sozialistischen 
Partei wurde nun eine Erhöhung der Kinder
beihilfe auch für die 820.000 ersten Kinder der 
Familien um 10 S pro Kind und Monat ver
langt und auch durchgesetzt. Dadurch kommen 
zu der 1 Milliarde Schilling für das erste Kind 
im kommenden Jahr weitere 98 Millionen 
Schilling auf Kosten der bedürftigeren Mehr
kind-Familien dazu. 

Wir wissen, daß es auch unter den Braut
leuten und jungen Eheleuten noch Notstände 
gibt. Aber mit 10 S pro Kind und Mon�t 
lindert man sie wohl nicht. Diese lächerliche 
Verbesserung der Kinderbeihilfe wirkt viel
mehr aufreizend. Ich habe die Meinung, daß 
wir bedürftigen Braut- und jungen Eheleuten 
durch Heimgründungsdarlehen helfen sollten, 
die bei steigender Kinderzahl abgeschrieben 
werden. 

Wir haben daher bis zum letzten Augenblick 
vor der Behandlung dieser Novelle des Familien
lastenausgleichsgesetzes im Finanz- und Bud
getausschuß gegen diese gleichmäßige Ver
teilung des Fondsüberschusses angekämpft. 
Die Sozialistische Partei Österreichs hat ge
siegt. Meine Aufklärungen beweisen es aber, 
daß sie einen Sieg über die Vernunft und über 
die soziale Gerechtigkeit errungen und dem 
Volk nicht gedient hat. 

Sie wären zur Weihnachtszeit, geschätzte 
Damen und Herren, tatsächlich beglückter, 
wenn Sie den im Schatten der Hochkonjunktur 
stehenden Mehrkind-Familien zum Vorteil des 
ganzen Volkes fühlbar geholfen hätten, anstatt 
100 Millionen Schilling auf alle Kinder zu 
verzetteln und damit niemandem zu helfen . 
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Hochgeschätzte Damen und Herren des 
Hohen Hauses ! Stecken wir unsere Köpfe 
nicht in die Federn der Sorglosigkeit ! Fassen 
wir schon heute den Entschluß, doch bei der 
nächsten Nove1lierung des Familienlastenaus
gleichsgesetzes den Fondsüberschuß so zu 
verteilen, daß er einen Ausdruck der Hoch
achtung des Hohen Hauses vor den Mehr
kind-Familien, den Opferkerzen des Volkes, 
darstellt und daß er eine fühlbare Erleichterung 
ihrer Opfer und damit der Erhaltung und der 
Ausweitung der Schichte der staatserhaltenden 
Familien dient ! (Beifall bei der Ö V P.) 

Sorgen wir endlich auch gemeinsam dafür, 
daß im Wohnungsbau und bei der Wohnungs
zuweisung auf die bestehenden und die ent
stehenden Familien mit drei und mehr Kindern 
Rücksicht genommen wird ! Halten Sie, ge
schätzte Damen und Herren von der Soziali
stischen Partei, auch den 400.000 bäuerlichen 
Familien Österreichs durch die Verzögerung 
des Land wirtschaftsgesetze"s ihren gerechten 
Arbeitslohn nicht mehr- länger vor, damit 
diese Familien, bei denen der natürliche 
Lebensraum vorhanden ist, weiterhin Lebens
und Kraftquelle für unser Volk bleiben können ! 

Verstopfen wir aber auch die noch immer 
offenen Quellen der sittlichen Fäulnis und der 
moralischen Verkommenheit, aus denen 
Tausende der künftigen Väter und Mütter 
vergiftet und zur Erfüllung ihrer schönsten 
und heiligsten Lebensaufgabe im Dienste 
unseres Volkes unfähig gemacht werden ! 
Schaffen wir in Liebe zum österreichischen 
Volk und in geeinter Kraft alle Voraussetzun
gen dafür, daß das Wort des kommunistischen 
Abgeordneten Elser, das er vor drei Jahren 
hier in diesem Hause aussprach, nicht wahr 
werden muß.  Er sagte damals : "Es werden 
allenthalben Sorgen laut über die Kinder
armut des österreichischen Volkes. DieBe 
Sorgen sind unbegründet. Denn im Osten 
und Süden leben noch kinderfreudige Völker. 
Von dort her kann und wird dem österreichi
schen Volke neues Leben gegeben werden ! "  

Gott segne das gemeinsame Aufbaubemühen 
für unser heißgeliebtes österreichisches Volk, 
auf daß es aus den eigenen jungen Familien 
zu neuer Kraft und Größe und Fruchtbarkeit 
auferstehe ! (Lebhafter Beifall bei der Ö V P.) 

Präsident Böhm : Als nächster Redner 
gelangt der Herr Abgeordnete Reich zum Wort. 

Abgeordneter Reich : Hohes Haus ! Meine 
Damen und Herren ! Es gibt gewisse Gesetze, 
bei denen nun einmal die Redefreudigkeit 
etwas größer ist, und das mag damit zu
sammenhängen, daß bei gewissen Gesetzen 
nicht nur sachliche Erwägungen ausschlag
ge bend sind, sondern daß ein St.iickchen Herz 

mit dabei ist. Das gilt nicht nur bei einer 
Steuersenkung, das gilt im besonderen bei 
einer Verbesserung des Familienlastenaus
gleiches. Und haben wir uns auf dieser Linie 
nun einmal gefunden, daß wir auch in Öster
reich den Weg des Familienlastenausgleiches 
gehen, dann müssen wir es auch auf uns 
nehmen, diese Dinge hier im Haus vorzu
tragen und anzuhören, und die Wünsche, die 
damit noch verbunden sind, zum Ausdruck 
bringen. 

Meine Damen und Herren ! An erster Stelle 
der heutigen Tagesordnung steht die Steuer
senkung, die Novellierung des Einkommen
steuergesetzes. Die Vorberatungen, die sehr 
lange Zeit in Anspruch genommen haben, die 
zunächst im kleinen Kreis geführt worden sind, 
später in einem Unterausschuß, dann im 
Finanz- und Budgetausschuß, haben gezeigt, 
wie schwierig es ist, eine Steuersenkung vor
zunehmen, ja daß es manchmal vielleicht 
schwieriger ist, eine Steuer zu senken als eine 
Steuer zu erhöhen. Wenn eine Einkommen
steuer erhöht werden soll, dann gibt es im 
großen und ganzen wahrscheinlich eine sehr 
einheitliche Meinung : Wer mehr verdient, 
soll mehr Steuer bezahlen. Die Betroffenen 
werden natürlich nicht so sehr von der Richtig
keit dieser Auffassung überzeugt sein, aber sie 
hat sich in den vergangenen Jahren, als noch 
gewisse Erhöhungen der Einkommensteuer 
durch Zuschläge erfolgen mußten, sicherlich 
und richtigerweise auch irgendwie durchgesetzt. 
Wenn aber Steuern gesenkt werden sollen, 
dann wird sehr gern vergessen, daß die höheren 
Einkommen früher einmal bei der Erhöhung 
einen höheren Zuschlag in Kauf nehmen 
mußten. Wir wissen, daß jede Steuersenkung 
zum Anlaß genommen wird, daß sehr viele 
Eillzelpersonen und auch viele Gruppen unserer 
Bevölkerung mit Wünschen an die Abge
ordneten herantreten und diese Wünsche schon 
bei der nächsten Gelegenheit verwirklicht 
sehen wollen. Ich glaube, meine Damen und 
Herren, Ihnen allen wird es so ergangen sein 
wie mir, daß ich nicht mehr imstande gewesen 
bin, das gesamte Material an Vorschlägen, 
das mir im Verlaufe der Monate zugegangen 
ist, in einer großen Aktentasche unterzubrin
gen, sondern daß es dazu deren schon zweier 
bedurft hätte. Die Wünsche waren also sehr 
zahlreich, sie konnten aber bei dieser neuer
lichen, bei der dritten Senkung der Ein
kommensteuer nicht. alle berücksichtigt werden. 

Wenn wir aber von der Einkommensteuer
senkung sprechen und sie auch anerkennen 
und uns darüber freuen, dann dürfen wir nicht 
vergessen, daß in der Zwischenzeit, seitdem 
sich diese Senkungspolitik durchgesetzt hat, 
auch andere Steuern und Abgaben aufgehoben 
worden sind. Nicht immer hat sich darüber 
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auch der Konsument freuen dürfen. Manches 
von dem, was an Erleichterungen bei der 
Steuer eingetreten ist, ist auf dem Weg vom 
Produzenten bis zum Konsumenten zum Ver
schwinden gebracht worden. Grundsätzlich 
ist es aber erfreulich, daß eine solche Tendenz 
zur Steuersenkung besteht. 

Es mag aber noch besonders erfreulich sein 
und muß immer wieder Anerkennung finden, 
daß diese Steuersenkungen erfolgen konnten, 
obwohl uns aus der endlichen Befreiung, 
durch den Staatsvertrag zusätzliche Lasten 
in nicht geringem Umfange auferlegt worden 
sind. Ich glaube mich zu erinnern, daß damals 
von der Sozialistischen Partei sogar der V or
schlag gemacht worden ist, eine sogenannte 
Befreiungssteuer in Erwägung zu ziehen, aUR 
der Sorge, wie denn diese Mehrkosten herein
gebracht werden können. Dazu ist es nicht 
gekommen, im Gegenteil, wir können heute 
die dritte Einkommensteuersenkung vor
nehmen und konnten doch die Lasten aus dem 
Staatsvertrag aus den bisherigen Einnahmen 
decken, ohne also neue Steuern einzuführen. 

Vor kurzem ist, herausgegeben vom Öster
reichischen Statistischen Zentralamt, eine 
Broschüre erschienen, die Beilage zum Novem
berheft 1 957 der "Statistischen Nachrichten ", 
über Österreichs Volkseinkommen im Jahre 
1956. Auf Seite 14 dieser Schrift werden die 
verschiedenen indirekten und direkten Steuern 
aufgezählt, ganz gleich, ob es sich nun um 
Steuern zugunsten des Bundes, der Länder, 
der Gemeinden oder auch um Abgaben handelt, 
die auf Grund sonstiger Gesetze geleistet 
werden müssen. Wenn wir uns diese Auf
stellung ansehen und sie in ihrer Klarheit vor 
uns haben - sie ist viel klaret, als das eigent
lich im Bundesfinanzgesetz der Fall ist -, dann 
müssen wir fast ein bißchen darüber er
schrecken, was es alles an direkten und in
direkten Steuern in Österreich gibt, und dann 
dürfen wir uns auch schon nicht mehr darüber 
wundern, daß die Beamtenschaft, die heute 
mit diesen Steuern zu tun hat, ungeheuer 
beansprucht ist und daß sich vielleicht auch 
eine Personalvermehrung als notwendig er
weist. Wir müssen jetzt schon den Finanz
ämtern die Bitte unterbreiten, über die 
neuerliche Veränderung des Familienlastenaus
gleichsgesetzes und seine Verbesserung nicht 
aus administrativen Gründen ungehalten zu 
sein. Wir müssen aber auch den Dienstgebern 
zumuten, daß sie die neuen Berechnungen 
durchführen. Das ist nicht ganz einfach . Es 
kommt 'ja auch eine halbe 13 .  Beihilfe dazu. 
Das alles muß rechtzeitig vorbereitet werden, 
und vielleicht werden wir eines Tages, vielleicht 
sogar in nicht allzu ferner Zeit, eine volle 
13 .  Kinderbeihilfe haben. Vielleicht werden 

wir eines Tages jenen 'Wünschen auch wieder 
mehr entsprechen können, die mein Partei
freund Kranebitter in bezug auf eine Ver
besserung der Staffelung vorgetragen hat. 
Dann werden wir sowohl die Beamtenschaft 
als auch die Dienstgeber oder deren Beauf
tragte neuerlich ersuchen müssen, daß sie 
diese Mehrarbeit, die meistens termingebunden 
ist, rechtzeitig fertigbringen. Ich weiß aber, 
daß wir auf allen Seiten immer wieder Ver
ständnis finden" wenn es um Steuersenkungen 
oder um Erhöhungen der Familienbeihilfen 
geht, weil unter denen, die damit zu tun 
haben, vielfach selbst Menschen sind, die 
daraus einen Vorteil ziehen, die selber eine 
Familie haben und die Erhöhung der Beihilfe 
oder die Senkung der Steuer selber vel'spüren. 

Das Besondere aber, das uns in Österreich 
immer wieder freuen soll, ist, daß gar nicht 
die Abgeordneten so besonders drängen müssen, 
daß die Steuern gesenkt werden, sondern daß 
hier einmal ein Finanzminister von sich aus 
den Vorschlag macht, die Steuern herabzu
setZeIl. Er macht diesen Vorschlag sicherlich 
aus einer guten Überlegung heraus, die auch 
erwiesen worden ist. Er macht diesen Vor
schlag und sagt dabei : Wenn ich hier etwas 
nachlasse, dann werde ich später etwas ge
winnen, also Mehreinnahmen erzielen, Mehr
einnahmen, um auch die sozialen Aufgaben 
des Staates besser erfüllen zu können, als das 
vielleicht bis jetzt geschehen konnte. Und 
trotzdem war die Mitarbeit des Parlaments 
nicht ausgeschaltet, besonders nicht bei dieser 
dritten Novelle zum Einkommensteuergesetz, 
und die Kritik am Parlamentarismus ist nicht 
ganz am Platze. 

Wir haben heute auch von dem Vertreter 
der Kommunistischen Partei hören können, 
daß manches verbessert worden ist. Es war 
eine gemeinsame Arbeit der beiden großen 
Parteien ; in einem Fall hatte die Sozialistische 
Partei den Vorrang beziehungsweise das Vor
schlagsrecht, und sie ist mit ihren Wünschen 
auch durchgekommen, in einem anderen Fall 
waren es Abgeordnete der Österreichischen 
Volkspartei, die mit ihren Auffassungen die 
andere Gruppe überzeugen konnten. So ist 
wieder ein gutes Werk der gemeinsamen 
Arbeit entstanden, und wenn im besonderen 
im Ausschuß noch Veränderungen und Ver
besserungen vorgenommen werden konnten, 
so beweist das, daß die Parlamentarier nicht 
nur die Aufgabe haben, wie manche immer 
wieder sagen, aufzustehen und einem Gesetz 
zuzustimmen, sondern daß im Parlament 
konstruktiv gearbeitet wird, daß die öster
reichische Volksvertretung nicht nur eine 
Jasage-Maschine ist, sondern Mitarbeiter im 
Interesse des gesamten österreichischen Volkes. 
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Die dritte Einkommensteuersenkung bringt 
sehr vielen Menschen Vorteile. Ich möchte 
dabei ausdrücklich feststellen, daß es sich 
hiebei noch um keine Steuerreform handelt. 
Darüber möchte ich später noch einiges sagen. 
Es ist also nur eine Senkung der Einkommen
steuer. Diese Vorteile - ich möchte sie nicht 
im einzelnen aufzählen - kommen allen jenen 
Einkommensempfängern zugute, die eine 
Steuer zahlen müssen, ob Arbeiter, Angestellter, 
Beamter oder Rentner . Für die Familie 
konnte die Kinderermäßigung von mindestens 
300 S auf mindestens 450 S erhöht werden. 
Das Gesetz bringt also für alle, die Steuern zu 
zahlen haben, eine Erleichterung, eine Ver
besserung. Ich glaube nicht, nochmals darauf 
eingehen zu müssen, daß natürlich der, der 
sehr wenig Steuer bezahlt, leider nicht im 
gleichen Ausmaß berücksichtigt werden kann 
wie ein anderer, der mehr Steuern zahlt. Wir 
wissen auch , daß es auch bei den Unselbständi
gen Unterschiede gibt . In den Kollektivver
trägen gibt es Beschäftigte mit geringerem 
Entgelt und Beschäftigte mit höherem Entgelt. 
Wir kennen auch Dienstordnungen, wo die 
Differenzen zwischen den kleinen Einkommen 
und den höchsten Einkommen schon ganz 
beachtlich und bedeutend sind und im beson
deren auch im Zusammenhang mit der Dienst
zeit eine Veränderung, eine Erhöhung erfahren 
können. 

Im Zusammenhang mit den Besprechungen 
und Beratungen dieser Einkommensteuer
senkung wurden auch von den Familien
organisationen verschiedene Wünsche heran
getragen, im besonderen auch immer wieder 
dür Wunsch nach dem sogenannten schichten
spezifischen Lastenausgleich, der sich auf dem 
steuerlichen Gebiet auswirken soll. Der Herr 
Abgeordnete Dr. Gredler hat heute hier vom 
Splitting-System gesprochen, das es bereits 
in einem anderen Land gibt. Wir wissen, 
daß die Systeme der Besteuerung überhaupt 
sehr verschieden sind, nicht nur in Europa, 
sondern in der ganzen Welt. Wenn aber immer 
wieder gesagt wird, auf steuerlicher Seite 
geschehe zuwenig für die Familie, so dürfen 
wir nicht vergessen, daß wir in Österreich 
auf diesem Gebiet eigentlich eine Verbindung 
aus zwei Komponenten haben, und zwar 
Kinderbeihilfe beziehungsweise Familienbei
hilfe für alle ohne Berücksichtigung des Ein
kommens und steuerliche Ermäßigungen nach 
dem Familienstand. Ich muß darauf verweisen, 
daß es auch auf eine Initiative des Parlaments 
zurückzuführen ist, daß die ursprünglich ein
mal eingeführte Einkommensbegrenzung für 
die Gewährung von Kinderbeihilfen aufgehoben 
worden ist und daß damit schon ein . Weg 
zu einem schichtenspezifischen Familienlasten
ausgleich freigemacht worden ist,. Wir müssen 

also diese eine Komponente mit der anderen 
in Verbindung bringen. Aus beiden zusammen 
kann wohl schon von einem schichtenspezi
fischen Lastenausgleich gesprochen werden, 
obwohl die Vorstellungen darüber, wie die 
Steuerbegünstigungen für die Familie end
gültig aussehen sollten, noch sehr, sehr vari
ieren. 

Das dürfen wir nicht vergessen, und ich darf 
mich da auch auf Fachleute berufen. In 
dem Buch "Die Familie" von Leclerc-David 
- ich glaube, daß dieses Buch heute auch in 
Österreich weit verbreitet ist - wird folgendes 
gesagt : Was für die mittleren und höheren 
Schichten, also für die höheren Einkommen, 
die Steuerermäßigung ist, das ist für die 
niedrigeren Einkommen die Kinderbeihilfe. 
Das heißt, in diesem Buch der beiden Fach
leute, die internationalen Ruf haben, wird 
eine Trennung vorgenommen, also mehr oder 
minder eine Einkommensgrenze eingeführt, 
wonach die geringeren Einkommen durch die 
Kinder- oder Familienbeihilfe eine Ergänzung 
erfahren sollen, die höheren Einkommen keine 
solche Beihilfe mehr erhalten, dafür aber 
steuerlich begünstigt werden sollen. 

Wir in Österreich haben hier eine Synthese 
gefunden, und ich glaube, daß sie sich gut 
bewährt hat. Die Beseitigung der Einkommens
grenze hat es praktisch erst ermöglicht, auch 
den Selbständigen die Kinderbeihilfe zu ge
währen, weil dadurch erst die sehr langwierige 
und schwierige Berechnung des Einkommens 
bei den Selbständigen vermieden werden konnte. 

Nun noch einmal zur Einkommensteuer. 
Dieses Gesetz hat nun schon die dritte Novellie
rung erfahren. Es haben sich auch gewisse 
andere Veränderungen ergeben. Ich habe 
darauf eingangs schon kurz hingewiesen. Ich 
glaube, daß es nun an der Zeit wäre, es neu 
zu verlautbaren. Es ist manchmal sehr 
schwierig, die Gesetze, die oft novelliert wor
den sind, noch zu erfassen. Wir haben eine 
ganze Reihe von solchen Gesetzen, und ich 
glaube, man sollte sich nicht scheuen, ab und 
zu eine Wieder verlautbarung vorzunehmen, 
weil damit die praktische Arbeit mit diesen 
Gesetzen erleichtert wird. 

Ich sagte schon, ich wollte auch ein paar 
Worte über die Steuerreform sprechen. Der 
Herr Finanzminister hat dieses Wort ja auch 
vor einiger Zeit in die Diskussion geworfen. 
Er hat dabei gleich mit aller notwendigen Vor
sicht gesagt, eine Steuerreform sei keine Sache, 
die man in einigen Tagen oder Wochen be
handeln könne, das sei ein Programm auf 
lange Sicht, vielleicht sogar auf mehrere 
Jahre. Ich bin mir dessen völlig bewußt, denn 
diese Steuerreform 8011 nicht , nur die Ein
kommensteuer betreffen, sondern sie soll das 
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gesamte Besteuerungssystem, sowohl die direk
ten wie auch die indirekten Steuern, möglichst 
weitgehend erfassen und alle zusammen in 
ein richtiges Verhältnis bringen ; sie soll 
erstens also möglichst umfassend sein. 

Zweitens sollte die Steuerreform meiner 
Meinung nach unter Berücksichtigung der 
europäischen Verhältnisse vor sich gehen be
ziehungsweise unter Berücksichtigung der Ent
wicklung, die in Europa angestrebt wird. Wir 
sprechen von der Freihandelszone, wir sprechen 
vom Gemeinsamen Markt", und wir sprechen 
nicht zuletzt von den Vereinigten Staaten von 
Europa. Nun, bis dahin wird es sicherlich noch 
ein mehr oder minder weiter und schwerer 
Weg sein. Aber ein rechtzeitiges Beginnen 
kann den Weg abkürzen und kann ihn leichter 
machen. Ich glaube daher, daß wir nicht eine 
Steuerreform machen sollten nur mit dem 
Blick bis an die Grenzen unseres Landes, son
dern eine Steuerreform schon auch im Hin
blick auf eine künftige Entwicklung. Das ist 
sehr schwer, das wird uns manche Stunde 
schwerer Arbeit kosten, aber ich glaube, es 
ist notwendig, daß wir so bald wie möglich 
Studien anstellen, mit anderen Ländenl in 
Europa Vergleiche ziehen und daß wir nicht 
zuletzt auch internationale Gespräche be
ginnen. Ich glaube aber auch, daß es gut wäre, 
das Österreichische Institut für Wirtschafts
forschung und das Österreichische Statistische 
Zentralamt hier einzuschalten . Vielleicht müß
ten Mittel zur Verfügung gestellt werden, die 
dazu dienen, diese Vorbereitungsarbeiten zu 
treffen, sie rechtzeitig in Angriff zu nehmen, 
denn diese beiden Institutionen haben uns 
ja schon bisher immer sehr wertvolles Material 
an die Hand gegeben. Sie haben eine un
endliche Fülle praktischer Erfahrungen ge
sammelt, und ich bin überzeugt, daß sie im
stande wären, würde man sie mit bestimmten 
Aufträgen versehen und finanziell mehr unter
stützen, ihre bisherige Arbeit auszuweiten und 
auch das zu tun, was wir heute oder morgen 
brauchen, wenn wir uns im europäischen Raum 
mitbeteiligen wollen. 

Diese Vergleiche sollen natürlich nicht nur 
auf dem Gebiete der Steuer angestellt werden, 
sondern auch auf dem Gebiete der Familien
beihilfe. Hier ist das System noch sehr un
einheitlich. �'rankreich hat ein ganz anderes 
System, als es heute in Westdeutschland in 
Gültigkeit ist. (Abg. Ferdinanda F loss m a n n :  
Das ist 100 J akre alt !) Das System in Frank
reich hat eine ganz andere Entwicklungs
geschichte. Ich weiß, Frau Kollegin, daß man 
dort sogar schon in der Mitte des 19. Jahr
hunderts begonnen hat, betrieblicherseits 
diese Kinderbeihilfen einzuführen (Abg. Fer
dinanda Flossma n n :  Bei den Seeleuten hat 
man begonnen !), nicht immer zum Vorteil 

der Betriebe, die dabei unter schwierigsten 
Konkurrenzverhältnissen zu leiden hatten. 
Wir wissen, daß diese Bestimmungen im Code 
de la famille zusammengefaßt worden sind. 
Wir wissen auch, daß manches sich auf Öster
reich nicht übertragen läßt, aber. eines Tages 
werden wir wahrscheinlich zu einer Koordi
nierung kommen müssen, und daher müssen 
wir schon jetzt Vorbereitungen treffen und 
das entsprechende Material einholen. Die 
Schweiz hat wiederum ein anderes System, 
und in Schweden ist es ganz abweichend von 
allen anderen Systemen. Es ist also not
wendig, sich rechtzeitig Kenntnis zu ver
schaffen, Vergleiche anzustellen und auf inter
nationaler Ebene zu versuchen, allmählich 
zu einer Koordinierung zu gelangen. Ich 
glaube, der Abgeordnete Dr. Migsch hat damals, 
als er sein Bild von der künftigen Entwicklung 
in Europa entworfen hat, das vielleicht da 
und dort ein bißehen utopisch ausgesehen hat, 
auf die Notwendigkeit einer solchen Koordi
nierung hingewiesen, und ich glaube, wir kön
nen uns tatsächlich nicht darum herumdrücken. 

Wir müssen auch die soziale Sicherheit 
koordinieren, und da gibt es sehr viele Dinge, 
die einer entsprechenden Vorbereitungszeit 
bedürfen. Aber wenn wir von Steuerreform 
reden wollen, wird es wahrscheinlich eines 
Mutes bedürfen, sie durchzuführen, und es 
wird auch da und dort ein Opfer verlangt wer
den. Die Steuergerechtigkeit ist eben eine 
Angelegenheit, die meistens sehr subjektiv be
urteilt wird, und ein Opfer zu bringen um der 
Gerechtigkeit willen ist nicht jedermanus 
Sache. Hier ist es dann Aufgabe des Gesetz
gebers, nicht nur nach populären Grundsätzen, 
sondern eben nach den Grundsätzen der Not
wendigkeit die entsprechenden Entscheidun
gen zu treffen. 

Meine Damen und Herren ! Es wäre ver
lockend, VOll meiner Seite aus über die Um
satzsteuer zu sprechen, jene Steuer, die keine 
österreichische Erfindung ist. Sie wurde im
portiert. Seit 1923 besteht sie in Österreich, 
damals allerdings in der Form der Phasen
pauschalierung. Es hat bisher noch keinen 
Finanzminister gegeben, der sich nicht mit 
besonderer Liebe dieser Steuer angenommen 
und sie womöglich noch mit einem Zuschlag 
versehen hätte . Natürlich wird man auch an 
die Umsatzsteuer herangehen müssen. Ich 
darf darauf hinweisen, vor Jahren hier schon 
einmal diese Notwendigkeit zum Ausdruck 
gebracht zu haben, und es gibt keinen Zweifel, 
daß die Familien schwerstens belastet sind. 

Ich muß sagen, daß die Auffassungen des 
Kollegen Holzfeind mit meinen persönlichen in 
einer Reihe von Punkten übereinstimmen. Ich 
habe auch Sorge, daß durch eine geringfügige 
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Senkung der Umsatzsteuer für den Konsumen
ten kein besonderer Effekt erzielt wird, daß 
aber die Einnahmen für den Staat eine ent
sprechende Einschränkung erfahren könnten. 
Und es wäre sicherlich diskussionswürdig, ob 
nicht unter Umständen ein Teil der Umsatz
steuer in späterer Zeit auch für die Verbesse
rung des Familienlastenausgleiches verwendet 
werden könnte. Einer solchen Verbesserung 
werden wir uns sicherlich nicht verschließen. 

Wir dürfen allerdings, meine Damen und 
Herren, nicht übersehen, daß das, was in 
Österreich auf diesem Gebiet schon geleistet 
wird, auch nicht ganz unbedeutend ist . Wenn 
ich richtig informiert bin, wurden im ver
gangenen Jahr in Österreich von seiten des 
Staates, der Länder und Gemeinden insgesamt 
3 ,1  Milliarden Schilling an Beihilfen ausge
zahlt. 3, 1 Milliarden Schilling ! In dieser 
Summe sind enthalten die Kinderbeihilfe, der 
Ergänzungsbetrag zur Kinderbeihilfe, die Fa
milienbeihilfe für die Selbständigen, die Ge
burtenbeihilfe und auch die Aufwendungen des 
Bundes für seine Bediensteten, die geschätzten 
Aufwendungen der Länder für ihre Bedien
steten auf Grund vertraglicher Bestimmungen 
sowie das, was die Gemeinden an direkten 
Beihilfen zu bezahlen habeI� Das ergibt einen 
Betrag von rund �,1  Milliarden Schilling. 
Aber , meine Damen und Herren, damit sind 
wir ja Gott sei Dank noch gar nicht am Ende 
der Familienhilfen, die es in Österreich gibt. 
So gibt es zum Beispiel in einer ganzen Reihe 
von Betrieben zusätzliche Vereinbarungen. 
Denken Sie hier an die Banken, denken 
Sie an die öffentlich-rechtlichen Körper
schaften, die als Dienstgeber auch noch Kinder
beihilfen gewähren, manchmal auch Geburten
beihilfen, manchmal einen Ausstattungsbeitrag 
bei der Verehelichung, manchmal Studien
beihilfen für Kinder von Beschäftigten, also 
eine große Vielfalt von Beihilfen, die sicherlich 
in ihrer Gesamtheit auch viele hundert 
Millionen Schilling betragen. 

Wir dürfen, wenn wir hier von der Familien
und Kinderbeihilfe sprechen, auch die Sozial
versicherung nicht vergessen. Denn gerade die 
Krankenversicherung ist im besonderen Maß 
familienfreundlich. Gerade die Krankenver
sicherung enthält sehr viele familienpolitische 
Elemente, sei es das Familiengeld, sei es die 
Versorgung für die erkrankten Familienange
hörigen und was es sonst noch im einzelnen 
gibt . 

Noch etwas liegt mir aber besonders 
am Herzen, was eines Tages auch Berück
sichtigung finden sollte und für die jungen 
Menschen meiner Meinung nach sehr bedeu
tungsvoll ist, nämlich daß wir neben den 
laufenden Beihilfen, die wir jetzt in Form der 

Kinderbeihilfe, des Ergänzungsbetrages, der 
Familienbeihilfe,  der Geburtenbeihilfe und 
in Kürze dann in Form einer 13. Kinder- und 
Familienbeihilfe leisten, eine Möglichkeit schaf
fen, jungen familienwilligen Menschen ein 
Darlehen zur Gründung der Familie zu ge
währen . Ich möchte nun keineswegs den be
stehenden Fonds mit diesen Darlehen belasten. 
Dieser Familienbeihilfenfonds ist nach meiner 
Meinung geschaffen worden, um die laufenden 
Beihilfen und so weiter zu decken. Es ist 
nur richtig und natürlich, daß dieser Fonds 
auch über gewisse Reserven verfügt, wenn 
wir uns vor Augen halten, daß die Mehrauf
wendungen fü.r das nächste Jahr bereits 
317 Millionen Schilling betragen. Pro Kind 
wird die Beihilfe nur u'm 10 S erhöht, was 
für den einzelnen sicher noch als zuwenig er
scheint, was aber in der Masse bereits einen 
Aufwand von 317  Millionen Schilling erforder
lich macht. Wir müssen daher nach einem 
neuen Weg suchen, um diese Kredite für junge 
Menschen gewähren zu können. 

Es ist heute leider Gottes nicht mehr BO , daß 
das Mädchen mit einer Mitgift in die Ehe treten 
kann, sondern es ist tausenden und aber
tausenden durchaus familienfreudigen und 
familienwilligen jungen Menschen nur mehr 
die Möglichkeit gegeben, durch der eigenen 
Hände Arbeit sich auch die notwendigen 
Gegenstände und Geräte anzuschaffen, die man 
im Haushalt braucht. (Abg. Rosa Jochman n ,' 
Die meisten haben auch früher keine Mitgift 
gehabt, vor allem die Mädchen aus dem Volke 
nicht ! - Anhaltende Zwischenrufe.) Ja, aber 
es war sicherlich früher einmal in weiten 
Kreisen verbreitet, eine Mitgift zu geben. 
(Abg. Dr. M igsch : A ber nicht in weiten 
Kreisen ! - Abg. Eib egger : Nicht in Arbeiter
kreisen !) Es fragt sich nur, Herr Abgeordneter 
Dr. Migsch, wie weit Sie in der Zeit zurück
gehen wollen ? (Abg. Rosa Jochmann : Zu 
unserer Zeit !) Wollen Sie nur in die Zeit 
der industriellen Revolution zurückgehen, dann 
gebe ich Ihnen das unbestritten zu. (Abg. Rosa 
Jochmann : Zu unserer Ze�t !) Wenn Sie 
noch weiter zurückgehen, als die Mehrheit der 
österreichischen Bevölkerung noch dem 
bäuerlichen Berufsstand angehörte, war 
es ohne Zweifel so . . . (Abg. Dr. M i g s c h :  
Da waren sie Leibeigene !) Man braucht 
ja nicht immer gerade von den Leibeigenen, 
von diesen Dingen zu sprechen. Aber vor rund 
100 Jahren gehörten 76 Prozent der Bevölke
rung . . .  (Abg. Dr. Migs c h :  Wo sich die 
Gutsherren das Recht auf die erste Nacht geholt 
haben !) Machen Sie mir keinen Vorwurf 
wegen der Leibeigenschaft ! (Abg. Dr. M igs c h :  
Das ist kein Vorwurf gegen Sie !) Ich kann 
nichts dafür 1 Ich glaube nicht, daß Hans 
Kudlich, der die Bauern befreit hat, der 
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Sozialistischen Partei angehört hat. (Abg. 
Ferdinanda Flo88ma n n :  Aber der O VP auch 
noch nicht !) Es haben auch andere etwas 
getan. Nun, zu dieser Zeit' hat es das einmal 
gegeben, und auch heute ist auf dem Land noch 
immer das Bemühen vorhanden, der Tochter 
etwas mitzugeben. Es hat sich diese Möglich
keit im Verlaufe der Jahrzehnte verringert. 
Wir müssen also sicherlich hier nach einem 
Weg der Hilfe suchen. An sich auch nichts 
Neues, also keine Erfindung jetzt von mir 
oder von uns, aber dieser Gedanke erscheint 
mir diskussionswürdig, und wir sollten ihn 
nicht vergessen. 

Daß diesen beiden Gesetzen die Zustimmung 
seitens der Österreichischen Volkspartei ge
geben wird, haben meine Vorredner schon ge
sagt, für mich selbst möchte ich aber sagen : 
Wir geben diese Zustimmung gerne, in der 
Hoffnung, daß wir auf diesem Wege der 
Steuerermäßigung beziehungsweise einer 
Steuerreform und der Ver besserung der Fa
milienhilfe im Interesse unseres gesamten 
Volkes in Österreich weiter fortschreiten kön
nen. (Beifall bei der Ö V  P.) 

Präsident Böhm : Zum Wort gelangt die 
Frau Abgeordnete Flossmann. 

Abgeordnete Ferdinanda Flossmann : Hohe� 
Ham� ! . Pflichtgemäß habe ich die bisherige 
Debatte sehl' aufmerksam verfolgt und bin nun 
zu der Überzeugung gelangt : Wenn hier im 
Hohen Hause ein gutes Gesetz beschlossen 
wird, dann ist das das ausschließliche Ver
dienst der ÖVP, und wenn gute Dinge ver
wässert od�r vermindert werden, dann ist 
die SPÖ daran schuld. (Abg. Prin k e : Vice 
?Jet'sa !) Das gefällt mir schon besser, Herr 
Kollege, aber ich habe das bisher noch nicht 
gehört, sondern es wurde s o  zum Ausdru ck 
w�hracht. 

Zu dem Steuergesetz möeht,c ich nur v.'(,llige 
Worte sa,gen und nur daran erinnern, daß es 
seit Jahren meine Aufgabe gewesen ist, bei 
dem Kapitel Finanzen oder bei der Budget
bemtung im allgemeinen besonders auf elie 
Mißstände zu verweisen, die die großen Ste\H�r
rückstände bedeuten. Ich habe das immer an 
Hand von Zahlen getan. Ganz ehrlich sei zuge
geben , daß in diesen Steuerrückständen, die 
immer die Milliardengrenze erreichen, Stun
dungen enthalten sind, die VOll dem hohen 
Finanzministerium auf Grund von wirtschaft 
lichen Nöten auf Ansuchen bewilligt wurden. 
Aber -daß die ganze Riesensumme auf be
willigte Steuerstundungell zurückzuführen ist, 
das !{allll ich nicht glaubeil. Gar nicht ver
stehen kanll ich , daß ,vir seit einigen Jahren 
-- wenn ich nicht irre, seit drei Jahren - auch 
Rückstände haben bei der Abführung der 
Lohnsteuer ! Da:;; i:;;t mehr als ein Steuerver -

gehen, das ist eine wahre Sünde am Volk ! 
Darüber hätte einer der Herren von der ÖVP 
reden sollen, die so gerne die Worte Sünde 
und Gerechtigkeit in den Mund nehmen. Denn 
diese Lohnsteuerbeträge werden ja den Arbei
tern und Angestellten abgezogen und zurück
behalten. Das ist eine derartig grobe Fahr. 
lässigkeit, daß sie nicht genug angeprangert 
werden kann ! 

Wenn wir heute im Zusammenhang mit 
steuer- und familienpolitischen Maßnahmen 
auch gehört haben, daß man in der Steuer 
im Interesse der Familie mehr differenzieren 
müßte, so wird man bei derartigen Vorschlägen 
ohne weiteres die Mitarbeit der Sozialistischen 
Partei in Anspruch nehmen können. Denn wir 
haben für alles Verständnis, was der Familie 
dient, nur darf dies niemals den Charakter 
der Fürsorge erreichen ! Wir wollen es so, daß 
sowohl im Rahmcn der familien politischen 
Gesetzgebung als auch im Rahmen der steuer
lichen M8,ßnahmen der Familie, der Mutter 
und dem Kinde geholfen wird, aber es darf 
niemals ein Absinken in fürsorgerische 
Maßnahmen und damit schon eine gewisse 
Qualifikation nach außen hin geben. Der 
Staat soll die Verteilung gerecht vornehmen. 

Und wenn heute unter Hinweis auf die 
Novelle zum St,euergesetz auch von der HaU8-
ha.ltsbesteuerung gesprochen

· 
wurde - man 

möge rnir das von der rechten Seite nicht 
übelnehmen --, so möchte ich sagen, daß im 
Hohen Hause ich die erste war, die diese 8teuer 
angeprangert hat, und ich war auch bei den 
Enqueten und bei den Aussprachen im Finanz
ministerium dabei. \Venn wir jetzt nur zu diesem 
kläglichen Ergebnis gekommen sind, so be
zeichne ich das nur als einen Beginn. Das wird ge
ändert werden müssen, schon aus dem alleinigen 
Grund, Hohes Haus, weil es aufgebaut ist auf 
der ungleichen Behandlung VOll Mann und 
Frau, obwohl um; Frauen auf Grund der 
Verfassung die volle Gleichberechtigung zu
steht. 'Vcnn wir gar keinen anderen Grund 
anzugeben hätten, so müßte die&� Begründung 
auf Grund der erwähnten verf�)ssungsrccht
lichen Bestimmung Gehör finden. 

Wir haben in etwa::> heiterer ]"orm �I,uch 
von der Steuerreform etwas gehört . Von 
sozialistischer Seite wurde diese Steuerreform 
im Hause und im Budgetausschuß schon öfters 
verlangt. Es wurde immer darauf hingewiesen, 
daß es dazu umfassender Vorarbeiten bedürfe. 
Heute hat man von dem "Steuerreformkind" 
gesprochen_ Aber das ist heute schon ein Kind, 
auf das wir nicht neun Monate, sOlldern schon 
zwei , drei Jahre ,,·arten . Es wird daher 
sicherlich ein schönes, ausgewa.chsenes, glück. 
bringendes Kind für alle sein, weil es so lange 
ZUr "Werdung bedurfte �md weil uns dadurch 
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reiz sein, sondern eine Erleichterung für die 
Erziehung der Kinder 1 (Beifall bei der SPÖ.) 

Auch das spreche ich mit vollem Recht aus. 
Denn auf einer Tagung im niederösterreichi
schen Landhaussaal, bei der der Herr Familien
minister Wuermeling aus Deutschland gespro
chen hat und auch ich ein Referat gehalten habe, 
wurde zum Beispiel zum Ausdruck gebracht, 
daß unser Gesetz zu gut sei und daß dadurch 
manchen Menschen Anreiz gegeben wird, die 
gar nicht wert sind, Eltern zu sein. Und die 
Sozialistin ;Flossmann war es, ·Herr Kollege 
Kranebitter, die erklärt hat : Wegen solcher 
Familien darf die überwiegende Mehrheit des 
österreichischen Volkes keinen Schaden er
leiden ! Das ist unsere Auffassung, 

Der Bericht und Antrag zum Familien
lastenausgleichsgesetz hat auf der letzten 
Seite eine Entschließung enthalten, und ich 
bitte, diese Entschließung wirklich ernst und 
voll aufzunehmen. Sie lautet : 

die Möglichkeit gegeben sein wird, uns damit 
ernstlich und gründlich zu beschäftigen. Wir 
Sozialisten haben bei der letzten Beratung, 
bei der letzten Aussprache über diese Novelle 
zum Steuergesetz a,n den Herrn Finanz
minister die Bitte gerichtet, unser Steuer
gesetz wiederzuverlautbaren, weil wir darin 
eine bessere Grundlage für die Beratung der 
so oft angekündigten und immer noch erwarte
ten Steuerreform sehen. Wir hoffen, daß der 
Herr Finanzminister die Möglichkeit hat, 
seinem Ministerium diese Aufgabe zu über
tragen, damit, wenn dann die Beratungen über 
die große Steuerreform beginnen, wir uns nicht 
mit allen Novellen und allen darüber er
schienenen Büchern - ich denke jetzt an ein 
Einkommensteuergesetz mit Erläuterungen -, 
die herausgebracht worden sind, zu beschäfti
gen haben. Bei dieser Gelegenheit will ich 
etwas schon oft Betontes wiederholen : Wir 
Sozialisten wünschen deshalb so sehr die 
Steuerreform, um endlich dahin zu gelangen, 
daß siclI auch ein einfacher Staatsbürger aus- "Sollten sich in der Fondsgebarung nennens-

kennt. Ich rede jetzt nicht den Steuersündern werte Überschüsse ergeben, so beantragt der 

das Wort, aber ich bekenne gerne, daß mancher Finanz- und Budgetausschuß, daß diese je zur 

hier eine Sünde begeht, weil er sich gar nicht Hälfte den Selbständigen und den Unselb

zurechtfinden konnte und auch nicht die Mittel ständigen zugute kommen ." 

hatte, sich einen eigenen Fachmann, einen Es wurde damals - die letzten Verhand
Steuerberater zu nehmen, der ihm den rechten lungen haben unter dem Vorsitz des Herrn 
Weg weist. (Abg. A l t enburg e r :  Das sind Bundeskanzlers Raab im Bundeskanzleramt 
die läßlichen Sünden !) Wir erwarten, daß die stattgefunden - dieser Entschließungsalltrag 
Steuerreform manches beheben wird. Wir angenommen, im Hause vertreten, dem Ge
wurden auch bei manchen Wünschen darauf setze angeschlossen, und es wurde verlangt, 
verwiesen das könne erst bei der Steuerreform daß die beiden Fonds getrennt geführt werden . 
geschehen' und Beachtung finden. Die Steuer-

I 
Das geschieht bis heute so. 

reform soll aber auch jene Vereinheitlichung Nun haben wir heute eine Novelle zu be
bringen, die dann dem Staatsbürger den Weg i schließen, und da bringe ich in Erinnerung, 
zur gerechten Steuerleistung wesentlich er- / daß im Jahre 1955, ebenfalls anläßlich einer 
leichtert .  ' Novellierung, durch den § 2 1  der von mir zitierte 

"Vir haben am 15 .  Dezember 1954 hier Entschließungsantrag eigentlich aufgehoben 
im Hohen Hause das Familienlastenaus- ·wurde. Denn der § 21 besagt : " Ein allfälliger 
gleichsgesetz verabschiedet . Kritik gab es 1!.bers�huß d�r

. 
Gebarung des A.usgleic�s�onds 

nach verschiedenen Richtungen hin. Es wurde fur Kmderbellllife ( §  10 des Kmderbmhllfen
Kritik geübt und der Mangel aufgezeigt, daß gesetzes) fließt dem Ausgleichsfonds für 
die verfassungsrechtliche Grundlage nicht voll Familienbeihilfen zu. " Hat das auch der Herr 
und ganz vorhanden sei. Es wurde Kritik Abgeordnete Kranebitter gelesen und überlegt, 
geübt an dem Unterschied zwischen den was' das bedeutet ? 
Kindern der Selbständigen und denen der Ich möchte dazu folgendes sagen : Die 
Unselbständigen. Es wurde hervorgehoben, Gebarung der Fonds sieht folgendermaßen 
daß das erste Kind der Selbständigen nichts aus : Der Kinderbeihilfenfonds hat einen 
bekommt. Heute hat der Herr Abgeordnete beachtlichen Überschuß. Ich erinnere die 
Kranebitter hervorgehoben, daß es in West- Herren der ÖVP daran, wie lange es gedauert 
deutschland ein besonderer Anreiz war (Abg. hat, bis wir - mit u n s e r e r  Unterstützung 
Pro b s t :  Der Berufspapa !) , daß die Familien ist es endlich erreicht worden - doch den 
mit ein und zwei Kindern nichts bekommen. "Villen der Gewerkschafter so weit auf den 
Damals wurde sogar gerügt, daß das erste "Veg führen konnten, daß sie damit einver
Kind der Selbständigen nichts bekommt. standen waren, auf den Bestand des Kinder
Aber es können sich Ansichten auch ändern. beihilfel�gesetzes zu verzichten und dieses als 
Ich möchte aber anschließend an das "Vort einen Artikel in das Gesamtgesetz einzubauen. 
Anreiz sofort die Auffassung der Sozialisten (Abg. A l t enb u1'ge r :  Wi1' waren auch dabei !) 
bekanntgeben : Kinderbeihilfen sollen kein An- Jawohl, aber es war nicht einfach mit euch, 
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mit den Gewerkschaftern. Das sollten Sie auch 
Ihren Kollegen einmal erzählen. ( Zwischen
rufe.) Das ist eben bei euch das Durcheinander. 
Da redet man von einer großen ÖVP, dann sieht 
man : da ein Bund, wieder ein Bund, wieder 
ein Bund, wieder ein Bund, und wenn man 
etwas sagt, gibt es immer einen anderen Bund. 
(Abg. A l t e n b u rg e r :  Jetzt kommt der Mann 
mit dem schwarzen Bart !) Das ist halt bei uns 
viel einfacher. (Zwischenrufe.) Wir sind die 
Sozialistische Partei, und das andere, was sich 
die Herren hier gegenseitig im Hohen Hause 
zuflüstern, machen wir uns schon im vor
hinein aus. (Abg. Dr. Dipl . -Ing. W e i  ß :  
Das ist die richtige Demokratie bei uns ! -
Abg. M a r k : Das habe ich mir anders vorge
stellt ! - Präsident B ö  h m gibt das Glocken
zeichen.) Das machen wir nicht so, Bünde 
haben wir noch nicht. (Abg. Dipl.-Ing. H art
man n :  Aber e'inen Arbeitsbauernbund !) Wir 
könnten höchstens hier einen Frauellbund 
gründen, weil wir mehr weibliche Abgeordnete 
haben als Sie. (Abg. Gt'ete R e h o r :  Mit den 
sozialistischen Abgeordneten ist das nt:cht so 
einfach !) 

Wenn wir nun den Ausgleichsfonds für 
Kinderbeihilfen ansehen, so bleibt ein Über
schuß von 685 Millionen, das ist ein beacht
licher Überschuß. (Abg. Gru b e r :  Da zahlen 
die Unternehmer auch mit !) Das ist laut Ge
werkschaft ein Lohnanteil, wenn Sie das wissen 
wollen. Sie brauchen mich gar nicht anzu
zünden mit dieser Frage, sonst rede ich darüber 
allein eine halbe Stunde, wenn Sie wollen. 
Dann fange ich an mit dem 1 .  Lohn- und 
Preisübereinkommen bis zu dem Beitrag ! Wenn 
Sie das wünschen . . . (Anhaltende Zwischen
mfe.) Es ist sehr interessant : Wenn man von 
Geld redet, regt sich die ÖVP immer auf. Also, 
bitte, wenn ich darf, rede ich weiter. (Abg. 
Dipl. -Ing. Ha rtma n n :  Gerne !) 

Der Ausgleichsfonds für die Familienbei
hilfen, der wieder aus verschiedenen Finanz
quellen gespeist wird, hat Einnahmen von 
297,5 Millionen Schilling und benötigt 810 Mil
lionen, und wenn wir dann von dem Über
schuß von 685 Millionen des Kinderbeihilten
fonds die 513 Millionen auf Grund des § 2 1  
an den Ausgleichsfonds der Familienbeihilfe 
geleistet haben, bleibt ein bescheidener Netto
überschuß von 172 Millionen, und mit diesem 
Nettoüberschuß sollen wir dann die Vor
schläge des Herrn Kollegen Kranebitter be
friedigen. Darüber werden wir halt reden. 
Wenn der Herr Kollege Kranebitter gesagt hat, 
es ist so, daß wir jetzt schon die 4. Novelle 
vorbereiten müssen, dann muß ich sagen : Ja, 
Hohes Haus, das ist ja keine Willkür oder 
keine besondere Arbeitsfreudigkeit des Aus
schusses, der sich damit zu beschäftigen hat, 
sondern diese Novelle hängt doch mit der 

Aufbringung der Mittel zusammen ! Erst 
dann, wenn wieder irgend etwas da ist, das wir 
eventuell austeilen können, dann können wir 
eine Novelle machen. (Abg. Dipl.-Ing. H a rt
man n :  So hat es Kranebitter gemeint ! ) Nein, 
so hat er es nicht gemeint, so nicht, sondern er 
hat es anders gemeint. Er hat davon ge
sprochen, daß wir leider diesmal wieder - er 
bedauert es tief - die Beiträge gleichmäßig 
um 10 S und nicht gestaffelt erhöht haben. 

Bei mir waren auch die Herren vom Katho
lischen Familienverband, und wieder gebe ich 
offen zu, daß ich mich mit ihnen gar nicht 
schwer gesprochen habe. Ich habe ihnen auf 
Grund dieser Zahlen, auf Grund des ersten 
Entschließullgsantrages, unseren Standpunkt 
klargemacht und ihnen aufgewiesen, auf was 
alles wir verzichtet haben. Sie können im 
stenographischen Protokoll vom Jahre 1954 
nachlesen, daß ich auf die vielen hier vorge
brachten und ausgesprochenen Kritiken damals 
erklärt habe, daß ich persönlich überzeugt bin, 
daß alle diese Gegensät.zlichkeiten, alle" Unter
scheidungen, das Kind da und das Kind dort 
anders behandelt zu sehen, aufhören werden, 
wenn wir die Mittel haben. ·  Ich habe das für 
mich persönlich gesagt und habe dazu keinen 
Auftrag und kein Recht gehabt, aber ich habe 
es aus meiner inneren Überzeugung ausge
sprochen, weil ich gewußt habe, daß dann auch 
jene Stimmen verstummen werden, die an
fänglich diesen Entschließungsantrag als Be
dingung für die Beschlußfassung des Gesetzes 
verlangt haben. 

Es ist geschehen, und wir sind heute so weit, 
daß nicht nur das erste Kind des Selbständigen 
einbezogen ist, sondern wir beschließen heute 
auch, daß die Altersgrenze, an die sich die 
Bezugsberechtigung knüpft, für alle Kinder 
gleich ist. Wir haben also alles aufgeholt, 
aber eines muß ich sagen : Was wir beschließen, 
ist immer abhängig von der hohen Anzahl der 
Beschäftigten - ich verweise wieder auf die 
von mir vorgetragenen Zahlen -, und es hat 
daher eine sehr variable finanzielle Grundlage ! 

Jetzt wende ich mich bittlich an die ÖVP : 
Wenn wir dieses Gesetz weiter ausbauen 
wollen, dann müssen wir neue Finanzierungs
quellen suchen. Ich bin davon überzeugt, daß 
wir ansonsten früher oder später sagen müßten 
- ich sehe diesen Zeitpunkt gar nicht in allzu
großer . Ferne - :  Jetzt können wir nirgends 
mehr etwas verbessern. (Abg. A l t e n b u rge r :  
Und wie ist es bei den K rankenkas8en ? ) 

Wir haben auch in bedauernden Worten 
den Hinweis auf die Heimgründungsdarlehen 
heute vernehmen können. Wir haben bei der 
Beratung des Gesetzes diese Darlehen verlangt, 
bei einer Novelle ebenfalls, und es war damals 
der Herr Dr. Hofeneder, der mir vorgerechnet 
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hat, daß wir das nicht tun könnten, weil wir 
unter Umständen dann in die Lage kommen 
könnten, damit wieder aufhören zu müssen. 
Meine Ansicht war, daß es sich doch um ein 
rotierendes Kapital handelt, weil die Darlehen 
allmählich zurückfließen. Eine genaue finan
zielle Berechnung hatten wir aber nicht. Ich 
finde es jedoch unverantwortlich, wenn i m  
"Kleinen Volksblatt" vor einigen Wochen 
gestanden ist - ich weiß nicht, welcher Ab
geordnete der ÖVP das gesagt hat, aber das 
könnte man ja heraussuchen -, daß nun diese 
Heimgründungsdarlehen unter Hinweis darauf 
verlangt werden, daß man die rückfließenden 
Gelder der Hausratsdarlehen dazu verwenden 
möge. Der betreffende Abgeordnete tut mir 
leid, denn er ist dabei gewesen, wie diese Haus
ratsdarlehen beschlossen wurden und fest
gelegt wurde, daß die daraus zurückfließenden 
Gelder zweckgebunden für den \Vohnbau sind 
und daß diese Hausratsdarlehen im Handels
ministerium geführt werden. Das hätte er 
sich zuerst heraussuchen !::lollen, denn man 
kann der Öffentlichkeit keine Versprechungen 
auf zweckgebundene Beträge machen, wenn 
man selbst im Hohen Hause aufgestanden ist 
und die Zustimmung gegeben hat. 

Und noch etwas. Diese Hausratsdarlehen 
konnten gar nicht die Auswirkung finden, die 
im Gesetz vorgesehen war. Ich könnte Ihnen 
heute noch die Zahlen sagen, wie viele solche 
Ansuchen nicht erfüllt werden lwnnten, weil 
gar kein Geld mehr vorhanden war. Und 
dann geht man her und sagt, man soll diese 
Gelder, die gar liicht da sind, nehmen und soll 
daraus diesen Fonds für diese Ehestands
darlehen schaffen. (Abg. Pr i n ke : Das stimmt 
nicht, gnädige Frau !) Auch dafür müssen wir 
neue Wege finden, Herr Kollege ! (Abg. 
Pr  i n k e :  Das Wiederaufba'ugesetz sagt : 10 Pro
zent 1 Die Mittel, die ausgegeben werden, ge
hören für Hausratsdarlehen ! Wir haben 320 M il
lianen vergeben, dann waren keine Ansuchen 
mehr da I) Ja, ich wollte das nur kürzer sagen. 
Aber, Herr Kollege, ich kann euch das Geld 
nicht wegnehmen. Ich rede vom Kern der 
Sache. (Abg. Prin k e : Das sind Rückflüsse, 
diese 320 Millionen !) Die sind nicht da ! (Abg. 
Pr i n k e : Nein, das kommt erst !) Dann kann 
ich doch nicht sagen, ich soll das Geld ver
wenden ! Gott sei Dank glauben uns die 
Leute das, was wir sagen (Abg. Pr inke : 
Ich weiß nicht, wer es gesagt hat I) , aber wenn 
wir das länger so machen, dann werden sie 
uns nichts mehr glauben ! So kann man es 
nicht machen ! Meine Auffassung ist die : 
Wenn ich Versprechungen mache, dann kann 
ich sie nur als Ziel und Aufgabe hinstellen, 
oder wenn sie fix sind, muß ich sagen, wir haben 
bereits die Mittel, um diese Versprechungen 
zu erfüllen. (Abg. Dr. K ranzlm a yr :  Aber 

l lrückfließend" heißt: in der Zukunft gelegen !) 
Aber wir haben sie noch nicht ! Lesen Sie den 
Zeitungsartikel nach, dann werden Sie mir 
recht geben ! Ich habe ja gewußt, daß euch 
das unangenehm ist, wenn ich es sage, aber 
gerade deswegen habe ich es ja gesagt ! (He'iter
keit. - Abg. Grete R e h o r : Das war jetzt nicht 
weihnachtlich gesprochen !) Aber wenn ich so 
herausgefordert werde, Frau Kollegin ! Man 
will das absolut nicht zugeben. Ich habe das 
dem "Kleinen Volksblatt" entnommen, es 
steht dort drinnen. (Abg. Grete R e h o r : Es 
ist möglich, daß es ein I rrt1trn ist ! - Abg. 
Pr inke : Es ist ein Irrtum, gnädige Frau !) 

Ich habe auch gesagt, daß das Familien
lastenausgleichsgesetz eine sehr variable finan
zielle Grundlage hat. Ich habe die große 
Summe von nahezu 700 Millionen genannt, 
die notwendig sind, die aus dem Fonds der 
Kinderbeihilfe zu holen und dem Familien
beihilfenfollds zur Deckung seines großen Ah
ganges zu überweisen wären. Und das ergibt 
sich daraus, daß wir bei den Unselbständigen 
etwas über eine Million, und zwar 1 ,070.000 Kin
der und bei den Selbständigen 483.000 Kinder 
zähleIi. 

Der Katholische Familienverband hat mir 
neben seiner mündlichen Darstellung auch 
8eine schriftliche Stellungnahme zu den beiden 
Gesetzen übermittelt, und dazu möchte ich 
einige Worte sagen. Erstens warum wir 
Sozialisten meinen, daß, wenn eine Erhöhung 
der Kinderbeihilfe möglich ist, sie gleich sein soll 
für alle Kinder . Dieser Meinung sind wir des
halb, weil wir auf dem Standpunkt stehen, 
daß diese staatliche Beihilfe, die aus den ver
schiedensten Quellen finanziert werden muß, 
niemals den Charakter der Fürsorge erhalten 
soll. Wenn der Katholische Familienverband, 
was ich sehr bedaure, erklärt, daß die derzeiti
gen Beihilfen zusammen mit der Kindersteuer
ermäßigung nur einen Bruchteil der effektiven 
Auslagen für die Kinder abgelten, so haben wir 
Sozialisten dazu die Meinung, daß die oberste 
Sorge und Pflicht den Erziehungsberechtigten 
obliegt und daß der Staat immer nur einen 
Bruchteil dazu beitragen soll, soweit eben seine 
finanziellen Mittel ausreichen. (Abg. Lola 
Solar : Das ist auch unsere Auffassung l) 
Freut mich. Ich habe es den Leuten gesagt, 
als sie bei mir waren. (Abg. P re u ß l e r :  Die 
haben es dann vergessen !) Das weiß ich nicht. 
(Abg. Grete R e h o r :  Wi,' haben es nicht 'ver
gessen, aber es ist in anderem Zusammenhang 
zu verstehen !) Danke. Da sind wir eben 
begriffsstützig. Das macht aber nichts, ·  das 
halten wir auch aus ! 

Es ist aber dann auf Seite 3 dieser schrift
lichen Zusammenstellung etwas, was mir noch 
weniger gefällt . Es heißt dort.: Im Vergleich 
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etwa mit den Fürsorgesätzen der Gemeinde 
Wien " für Pflegekinder 350 ' S pro Kind und 
Monat" .  Damit sind wir dort, wohin wir nicht 
wollen ! Die Kinder unseres ganzen Volkes 
sollen eben keine "Fürsorgekinder" werden, 
und darum lehnen wir eine derartige Argumen
tat�on ab. (Beifall bei den Sozialisten.) Für 
uns . . . (Abg. Grete R e h o r :  Aber das ist doch 
nicht richtig ! Es soll doch damit nicht gesagt 
werden, daß es Fürsorgekinder sein sollen ! -
Weitere Zwischenrufe .) Frau Kollegin, ich 
habe Sie ja auch reden lassen ! Sie haben zwei
mal von dem und einmal von dem geredet. 
Ich habe es ausgehalten, halten Sie es eben 
auch aus, was ich rede. 

Ich möchte aber bei dieser Gelegenheit die 
hohe Verwaltung besonders auf folgendes 
aufmerksam machen : Ich glaube, der Herr 
Kollege Reich hat darauf hingewiesen, wie 
durch die Unmenge von Novellen immer 
wieder neue Mehrarbeit für die Büros entsteht. 
Damit hat er recht. Aber was ist zum Beispiel 
jetzt mit der halben Dreizehnten ? Sie wird 
im September jedes Jahres angewiesen. Wir 
Sozialisten haben bei der letzten Novelle die 
ganze Dreizehnte und 10 S für j e d e s  Kind 
verlangt. Die ÖVP hat ihren Willen durchge
setzt : Wir haben keine Dreizehnte bekommen, 
auch keine halbe Dreizehnte und keine 10 S, 
dafür wurde das vierte Kind besser behandelt. 
Daraufhin haben wir Briefe bekommen, in 
denen uns die Leute mit fünf und sechs Kindern 
mitgeteilt haben, daß sie jetzt weniger haben, 
als wenn sie für jedes Kind 10 S erhielten. (Abg. 
Ferdinand J.lf aye r :  Die haben auch wen'iger 
gekostet !) Man sieht also, daß auch das in 
seiner Auswirkung verschiedenartig sein wird. 

Wir haben uns diese halbe Dreizehnte laut 
unserem Gesetz . . . (Abg. Grete R e h o r :  Jetzt hat 
die Kollegin gerade et'klä1·t : Was da ist, kann 
verteilt werden !) Genossen ! Wir haben fol
gendes . . . (Heiterkeit.) " Genossen" habe 
ich jetzt gesagt. Das kann man aber aus
bessern, denn wir haben ja alle diese Ver
handlungen "genossen", wollte ich sagen. 
(Abg. Pt'o b s t :  Das ist ja auch ein parlamenta
rischer A usdr'lwk : "Prinke und Geno8sen" 1 -
Abg. Dr. Hofe nede r :  Links : Genossen, rechts : 
Kollegen !) 

Wir haben laut der jetzigen Novelle eine 
halbe Dreizehnte, und nun geht meine Bitte 
an die hohe Verwaltung : Wir Sozialisten 
haben dies seinerzeit damit begründet, daß 
besondere Anschaffungen notwendig werden, 
wenn die Schule anfängt. Die halbe Dreizehnte 
wird im September zur Auszahlung gelangen, 
die Sonderzahlung wird aber im Oktober ange
wiesen. Man möge also die letztgenannte Aus
zahlung bei den Rentnern auf den September 
vorverlegen, damit nicht auch deshalb eine 

doppelte Arbeit notwendig sei. Wir haben 
auch dies bereits im Ausschuß vorgebracht. 

Nun möchte ich folgendes wieder aus dem 
"Volksblatt" zitieren. (Abg. Dipl.-Ing. H ar t
m a n n :  Eine gute Zeitung 1) Ja, wertvoll, 
und dann ist sie so gut zu lesen, weil gerade 
das, was mich interessiert, immer fett gedruckt 
ist ! (Abg. Dipl.-Ing. Har tm a n n :  Darauf 
wird eben immer Rücksicht genommen ! -
Heiterkeit. - Präsident Böhm gibt das Glocken
zeichen.) Dort wird über die Steuergesetz. 
gebung gesprochen und die Schaffung einer 
Haushaltsbeihilfe verlangt. Wir haben uns 
schon oft mit der Überlastung und der unge
heuren Arbeit der berufstätigen Mutter be
schäftigt, die ja doch auch für ihren Haushalt' 
zu sorgen hat. Wir haben auf die Bedeutung 
der Familie hingewiesen. Der neue Ausdruck 
"Nestwärme" gefällt mir allerdings nicht, 'weil 
ich glaube, er sagt zuwenig. Immerhin wurde 
diese Haushaltszulage auch vor Jahren einmal 
gefordert, und auf der Seite der ÖVP wurde 
sogar ein Betrag von 600 S genannt. (Abg. 
Re i c h :  Nein !) Siehe "Kleines Volks blatt" ! 
Da war die Großtagung der Frauen der ÖVP, 
und dort wurden die 600 S verlangt ! (Zwischen
rufe bei der ÖV P.) Ich habe hier im Hause 
geantwortet, daß man solche Beträge nicht 
nennen soll, weil wir das nicht haben. (Abg. 
Pri n k e : Das waren die Familienverbände, 
gnädige Frau !) Wenn Ihnen das nicht recht 
ist, daß ich mir das alles merke, so kann ich 
nichts dafür. (Abg. Lola Sol a r : Wir haben das 
nicht gemacht !) Und jetzt werde ich auch 
dazu etwas sagen. (Abg. Pt'ob s t :  Ein Bund 
redet sich a1tf den anderen aU8 ! Zwei A u8reden 
hat man immer zur Hand !) 

Im Zuge der Budgetdebatte haben es ver
schiedene Debatteredner sogar für notwendig 
befunden, sich an unser Parteiprogramm zu 
erinnern . Es ehrt uns sehr, daß das sozialisti
sche Parteiprogramm hier im Hohen Hause 
erwähnt wurde. (Abg. Dr. K ranzlm a y r :  
Das alte oder das neue ?) Das ist schon uralt, 
was ich gesagt habe. Ich beschäftige mich damit 
eben meinem Jahrgang entsprechend ! (Heiter
keit. - Abg . Dr. K ranzlm ayt' :  Es fragt 
sich nur, ob es noch gilt !) Gilt noch ! Aber 
ich würde es auch wagen, über das andere 
mit Ihnen zu diskutieren. (Abg. Dr. K ranzl
m a y r :  Dann diskutieren Sie mit Ihren Leuten !) 
Ich glaube, es wäre besonders notwendig mit 
Ihnen ! 

Wir haben im sozialistischen Parteiprogramm 
immer die gesellschaftliche Anerkennung und 
Wertung der Hausfrauenarbeit, die Aner
kennung der Mutterschaft als soziale Leistung, 
und - jetzt kommt die Fortsetzung - daher ver
langen wir auch eine Hausfrauen- und Mutter
schaftsversicherung, eine öffentlich anerkannte 
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und durch öffentliche Körperschaften sub- nur daran, wieweit es der Erziehungsberech 
vel1tionierte Heimhilfe und den Familien- tigte verstanden hat, durch ein beispielgebendes 
urlaub . Nun, wir machen so viele An- Leben dem Kinde Erzieher zu sein. 
fragen, und wir machen Umfragen, und Und diese Mütter, die allein Liebe und Sorge 
wir haben schon ein System dafür, ja da wird zu geben haben, was haben wir bisher für sie 
da und dort sogar getestet, wer populär ist getan ? Nichts ! Ich spreche es ruhig aus. 
und wer nicht. Machen wir doch einmal eine Haben die allein lebenden Mütter, ob unver
öffentliche Umfrage, wie viele berufstätige heiratet oder geschieden, die Haushalts
Mütter selbst bei 600 S zu Hause blieben !  zulage, wenn sie im öffentlichen Dienst 
Sie würden staunen, wie gering die Zahl wäre, stehen 1 Haben sie, wenn sie geschieden sind, 
und ich werde Ihnen auch sagen, warum. Weil die volle Kinderzulage ? Nein ! Es gibt heute 
eben Hand in Hand damit der Verzicht auf schon Privatbetriebe, wo es Haushaltszulagen 
Hoziale Rechte ginge ! ·  MeiHt waren j a, di�R8 und auch Kinderzulagen gibt, und da könnte 
Frauen berufstätig vor der Ehe, und nun ich Ihnen Betriebe nennen, wo diese Zulagen 
würden ihnen die sozialen Rechte zum großen auch die alleinstehende Mutter bekommt. Und 
Teil verlorengehen. Daher ist die Sozialistische ich habe - ich nenne es fast schon ein 
Partei der Auffassung, daß wir diesen ]'rauen Steckenpferd von mir - so oft gebeten, gerecht 
nicht allein mit der Haushaltflzulage helfen zu sein bei eIer Kinderzulage. Es wurde mir von 
können, sondern mit der Anerkennung des I dem zuständigen Sektionschef immer wieder 
Hausfrauenberufes auf der einen Seite und die Antwort gegeben, der Bezug eines öffent
so ähnlich wie in der Schweiz mit der Ehe- lich Angestellten ist ein Ganzes, er setzt sich 
Versicherung. Hier spielt auch . die Haus- zusammen aus Gehalt, Hausha1tszulage oder 
frauenversicherung eine Rolle, zum Beispiel Familienzulage und Kinderzulage ; der Zu
wenn eine Ehe in Brüche geht und es sich um sammenhang ist untrennbar. Als die große 
Fragen der Alimentation handelt . Das wäre Novelle zum Gehaltsgesetz mit der Valorisie
��n Weg, und wir würden die Frauen der rung der Gehälter hier verabschiedet wurde, ist 
Osterreichischen Volkspartei einladen, mit uns man einmal von dem großen "Untrennbaren" 
darüber zu diskutieren. Damit könnten wir abgegangen und hat die Kinderzulage nicht 
dem Problem ernsthaft näherkommen und viel- mit dem gleichen Valorisierungsfaktor erhöht 
leicht auch eine Lösung finden. Das wäre wie die Bezüge . Ich· habe diesen Umstand zum 
vielleicht ein Weg, den wir beschreiten sollten, Anlaß genommen und im Finanzausschuß 
weil wir damit doch zu einem Erfolg kämen. darauf aufmerksam gemacht : Jetzt ist das 

Nun möchte ich aber ein ganz anderes Blatt Unzerreißbare zerrissen, jetzt könnte man ja 
unserer Volksgemeinschaft aufschlagen. Wir der Mutter, der das Kind zugesprochen ist, 
reden hier von der Familie und reden von der der Mutter, die vom Richter als würdig 
berufstätigen Hausfrau und Mutter, daß es empfunden wird, ein neues Mitglied der 
besser wäre, wenn sie bei ihren Kindern bleiben menschlichen Gesellschaft großzuziehen, die 
könnte ,  wenn sie nicht eben aus wirtschaft- Kinderzulage geben. Man hat mir versprochen 
licher Not gezwungen wäre, einen Beruf auszu- - ich habe sogar einen Brief darüber -, man 
üben. Aber was nützt die kalte Statistik werde sich bemühen, es dort durchzuführen, 
angesichts der Tatsache, daß in einer Genera- wo beide Elternteile der gleichen Berufsgruppe 
tion zwei männermordende Kriege statt- angehören. Ob es geschehen ist, weiß ich nicht. 
gefunden haben, daß es daher eine große Zahl Man hat mir weiter erklärt, man könne das 
von Frauen gibt, die mit ihren Kindern allein nicht machen, obwohl man meine Auffassung 
leben und doch berufstätig bleiben müssen ! teile, weil man damit einen neuen Kreis von 
Auch über diese müssen wir reden. Und wenn Bezugsberechtigten schaffen würde. Und wenn 
wir eine echte und gerechte bevölkerungs- schon ! Wir haben schon so viele Gesetze 
politische Gesetzgebung verfolgen, dann müssen und so viele Kreise und so viele Ansprüche 
wir eben immer auch an diesen Kreis von und so viele Novellen. Machen wir halt das 
Menschen denkeIl. Eine solche Mutter kann auch ! Aber es ist ein Unding, wie es derzeit 
den Beruf nicht aufgeben, die Mutter hat ist. Ich habe heuer im Finanzausschuß ein 
doppelte Liebe zu geben, für doppelte Sorgen konkretes Beispiel angeführt : Ein Kindes
ist sie verantwortlich. Wenn wir mit Auf- vater ist alimentationspflichtig. Er kommt aus 
merksamkeit diese Tragödien von Kindern und der Steuergruppe I in die Steuergruppe IH/ I .  
Jugendlichen verfolgen, dann sehen wir, daß E r  hat ein Monatseinkommen von 2000 S, 
es sich nicht immer um ein Kind handelt, das mit er hat die Kinderzulage und ist auf Grund 
der Mutter allein groß wurde, denn es gibt seines Einkommens von 2000 S monatlich zu 
darunter auch Kinder, die in einer Vollfamilie einer Alimentation von 200 S verpflichtet. 
großgezogen wurden und wo eben Vater und Wenn man die Steuerel'mäßigung und alles 
Mutter versagt haben. Daran ist die Entwick- berücksichtigt, verbleibt ihm ein Plus von 
lung des Kindes nicht allein gebunden, sondern ungefähr 19 S. So schaut das aus. 
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Ein Antrag von mir war es, der in 
einer Novelle Aufnahme gefunden hat -
ich glaube, es war die dritte zum Kinder
beihilfengesetz , daß die Mutter, bei 
der das Kind lebt, oder der Erziehungs
berechtigte auf Grund eines Antrages an das 
Wohnsitzfinanzamt die Kinderbeihilfe für sich 
beanspruchen kann. Warum ist es dort ge
gangen ? Es muß auch hier etwas geschehen. 
Ich bitte um Unterstützung ! Ich habe den 
Herrn Justizminister gebeten, die Alimenta.
tionsbestimmungen, die heute vom Ermessen 
des Richters abhängig sind, zu überprüfen und 
anders zu regeln. Außerdem kann es doch nicht 
so ungeheuer schwer sein, daß alle Zulagen, 
was immer sie für einen Titel tragen, die aber 
laut den Erläuternden Bemerkungen dazu 
dienen, die wirtschaftliche Lage des Haus
haltungsvorstandes und die Erziehung der 
Kinder zu erleichtern, an den Haushalt kommen, 
wo das Kind lebt. Erst dann sind die Ali
mentationen von dem Einkommen zu be
stimmen. Mir wurde gesagt, daß dann die 
Alimentationen kleiner sein würden. Aber 
wenn man sich ausrechnet, was heute die 
Kinderzulage bedeutet, dann stimmt die Be
rechnung, die ich Ihnen hier klarmachen wollte, 
und nicht die andere. 

Wir müssen daher, wenn wir echte, wahre 
Familienpolitik betreiben wollen - ich nehme 
an, das wollen wir alle -, zu einer grund
sätzlichen Auffassung gelangen, nämlich daß 
es sich bei Familienpolitik nicht allein um 
finanzielle, sondern auch um bevölkerungs� 
mäßige Auswirkungen handelt. Wir dürfen 
daher nicht. allein auf die quantitativen Aus
wirkungen achthaben, sondern auch auf die 
qualitativen. Dann haben wir eine gesunde 
Bevölkerungspolitik geschaffen. 

Ich kann meine Ausführungen nicht beenden, 
ohne auf ein Begehren hinzuweisen, das sowohl 
von uns, öfter aber von der ÖVP hier und auch 
im Ausschuß zum Ausdruck gebracht wurde : 
Es ist dies die Schaffung einer Körperschaft, 
einer Institution, in der alle diese Fragen 
behandelt werden sollen. Ich selbst habe heute 
eine Menge Gesetzeslücken aufgezeigt, die im 
Interesse von Mutter und Kind geschlossen 
werden müssen. Man müßte auch Über
legungen anstellen, wie man andere finanzielle 
Quellen eröffnen könnte, damit unser so 
schön ausgebautes Familienlastenausgleichs
gesetz nicht auf Grund dieser variablen 
finanziellen Grundlage Ersch ütterungen erfährt. 
Wie diese Stelle heißen soll � Man nannte 
sie bisher immer; Familienbeirat. Im Jahre 
1955 - daran hat hier der Herr Abgeordnete 
Reich, ich glaube, jetzt in der Budgetdebatte, 
erinnert - war eine Bestellung eines Beamten 
im Bundeskanzleramt zur Bearbeitung von 

familienpolitischen Angelegenheiten beantragt. 
Leider konnte darüber keine Einigung erzielt 
werden. Gut, aber wir wollen das auch gar 
nicht, wir wollen gar keinen Beamten im 
Bundeskanzleramt, sondern wir wollen uns 
auf die bescheidenen Bestimmungen des Ge
setzes, das wir alle mitsammen beschlossen 
haben, beziehen. Aber wie lange das ge
dauert hat ! Ich könnte alle Daten angeben, 
einmal wird vom Bundeskanzleramt dieser 
Familienbeirat befürwortet, einmal vom Innen
ministerium. ( Abg. Rosa Jochmann : Das 
gehört zum Innenministerium !) Geschieht es 
vom Innenministerium, sagt man, das sei nicht 
richtig. Wenn wir sagen, im Bundeskanzler
amt wollen wir ihn nicht, dann sagt die ÖVP : 
Aha, das ist ein Kompetenzstreit, da wird ein 
Politikum aus der Familie gemacht. 

Nein, so geht es nicht. Aber wir haben im 
vorigen Jahr im Finanzausschuß folgenden 
Antrag erhalten, der zuerst von dem Herrn 
Kollegen Pius Fink gezeichnet war : "Der 
Herr Bundeskanzler wird aufgefordert, einen 
Familienbeirat im Bundeskanzleramt zu er
richten. Dieser Familienbeirat soll die Re
gierungsvorlagen in bezug auf die Familie hin 
prüfen, mit familienhaften Wünschen und An
regungen an die Regierung herantreten und eine 
gewisse Gleichordnung aller familien politischen 
Bestrebungen sichern."  

Ich habe den Antrag erst nach der Neufor
mulierung mitunterzeichnet. Er lautete : "Die 
Bundesregierung wird ersucht, einen Familien
beirat zu errichten, der die Aufgabe hat, die 
Bundesregierung in familienpolit,ischen Fragen 
zu beraten." Warum ich erst dann den Antrag 
mitunterzeichnet habe, hat seine Begründung. 

Wir haben im Bundeskanzleramt unter Vor
sitz des Herrn Bundeskanzlers Raab einige sehr 
schwierige Fragen vor Werdung dieses großen 
Gesetzes auf einen Nenner zu bringen gehabt. 
Es ist um das Kinderbeihilfengesetz gegangen 
und es war auch die Kompetenzfrage zu klären. 
Das alles hat ziemlich lange gedauert. Bei der 
Kompetenzfrage ist man zu folgender Regelung 
gekommen : Im Punkt 1 beruft man sich auf 
das Behörden-Überleitungsgesetz . Das wurde 
hier schon einmal vorgebracht. Dann wurde 
in Punkt 2 festgehalten, daß das Bevölkerungs
wesen keinem anderen Ministerium zuge
wiesen wurde, daher zum Innenministerium 
gehört. Und drittens, die Vollzugsklausel des 
Familienbeihilfengesetzes betraut hinsichtlich 
des Artikels I Abschnitt 1 ,  Beihilfen zur 
Familienförderung, das Bundesministerium für 
Finanzen wegen der Einhebung und Verteilung 
der Mittel, und das Innenministerium wegen 
seiner sachlichen Zuständigkeit mit der Voll
ziehung. 
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So weit, so gut. Und dann heißt es : "Das 
Bundeskanzleramt ist demnach für Fragen 
der Bevölkerungspolitik, also auch der Fami
lienpolitik, unzuständig und kann gar keine 
Abteilung oder Referate errichten. "  

Und nun geht die Geschichte weiter. Das 
ist keine Parteipolitik in der Familie, sondern 
das ist eine verfassungsrechtliche Frage. Wir 
haben aus dem Amtsblatt von Niederösterreich 
folgendes über den familienpolitischen Beirat 
entnehmen können .. Es haben sich verschiedene 
Landesregierungen damit beschäftigt, haben 
aber nichts gemacht. Aber Niederösterreich 
hat am Mittwoch, den 3. Juli dieses Jahres den 
familienpolitischen Beirat, der die Aufgabe 
hat, die Landesgesetze, Verordnungen und 
Erlässe, soweit sie familienpolitische Fragen 
berühren, vor der Behandlung in der Landes
regierung und im Landtag fachmännisch zu 
beraten, zu seiner konstituierenden Sitzung 
einberufen. Dem Beirat gehören Abgeordnete 
zum niederösterreichischen Landtag, Vertreter 
des Familienverbandes und Familienbundes und 
andere Fachleute an. Die Zeitschrift "Familie",  
6. Jahrgang NI'. 23, hat diese Mitteilung auf
gegriffen und uns sogar wissen lassen, wer 
diesem Beirat angehört. Ich will nicht alle 
Namen vorlesen, es stehen alle da, nur nicht 
die der drei Landtagsabgeordneten. Daher 
nehme ich an, daß alle Beiräte von e i n e r  
Partei sind. Für mich ist nur der letzte Satz 
dieses Artikels bedeutsam : , ,Leider hat dieser 
Beirat keine gesetzliche Grundlage und stellt 
deshalb nur ein beratendes Organ für den Lan
deshauptmann persönlich dar."  Auf Grund 
dieser Tatsachen war für mich der Kreis 
geschlossen. Nur sage ich nicht, es sei ein 
Politikum, sondern ich habe vielmehr als Ab
geordnete den Mut, zu sagen, daß bei dem 
Gesetz diese Bestimmung im Artikel III anders 
hätte lauten müssen, um hier endlich ins 
reine zu kommen. 

Auf Grund dieser Auffassung habe ich bei 
der Beratung des Kapitels Inneres den Herrn 
Minister für Inneres gebeten, dafür Vorsorge 
zu treffen , daß uns entweder eine Novelle oder 
ein neues Gesetz zur Regelung dieser um
strittenen Frage vorgelegt werde, damit wir 
auch hier zu einem Ziel gelangen, das wir ja 
anstreben und das wir ja erreichen wollen, 
aber auch sollen, weil es unsere Pflicht ist. 

Es hat ein Debatteredner darauf hinge
wiesen, was alles im Rahmen anderer Gesetze 
- er hat auch den Ausdruck Krankenkassa 
hier gebraucht - auch für Familie und Mutter 
und Kind getan wird. Alles das müßte, zu
sammengefaßt, zu einem wohlgeformten Gan
zen gebildet werden. Dann könnten wir sagen, 
daß wir jetzt die Grundlage haben, um weiter 
im Sinne der Familie, sei es die geschlossene 

oder sei es die durch die beiden Kriege bedingte 
kleine Familie, alles zu tun, was wir für die 
Familie, Mutter und Kind zu tun imstande sind. 
(Lebhafter Beifall bei der SPÖ.) 

Präsident Böhm : Als nächster Redner gelangt 
der Herr Abgeordnete Dr. Pfeifer zum Wort. 

Abgeordneter Dr. Pfeifer: Hohes Haus ! 
Wir freiheitlichen Abgeordneten stellen mit 
Befriedigung fest, daß die heute zur Behand
lung stehende dritte Novelle zum Familien
lastenausgleichsgesetz endlich die gleichen Be
dingungen für die Kinder der Selbständigen 
und der Unselbständigen hergestellt hat. Be
kanntlich war ja die wesentlich schlechtere 
Behandlung der Kinder der Selbständigen in 
der ursprügnlichen Fassung des Familien
lastenausgleichsgesetzes für uns am 1 5 .  De
zember 1954 der Grund, diesen Ge
setzentwurf abzulehnen, da er offen
kundig gegen die Gleichheit vor dem Gesetz 
verstieß. Die nunmehrige dritte Novelle bringt 
endlich die volle Gleichstellung, die von Anfang 
an geboten war und wohl auch schon damals 
hätte. gewährt werden können. Jedenfalls war 
vor jeder Erhöhung der Beihilfen erst die 
Gleichheit vor dem Gesetze herzustellen, und 
wir haben daher voriges Jahr am 18. Dezember 
bei der Verabschiedung der zweiten Novelle 
die Forderung aufrechterhalten, daß bei der 
nächsten N ovellierung auch die altersmäßige 
Schlechterbehandlung der Kinder der Selb
ständigen, nämlich durch die niedrigere Alters
grenze, beseitigt wird. (P1'äsident Dr. Gorbach 
übernimmt den Vorsitz.) 

Diese Forderung jst nun erfüllt., und es 
gebührt den Ausschußmitgliedern , die fliese 
Verbesserung an der Regierungsvorlage vor
nahmen, Dank und Anerkennung. 

Wenn nun die materiellen Voraussetzungen 
für die Kinder der Selbständigen und die 
Kinder der Unselbständigen die gleichen sind, 
ist aber meiner Meinung nach die Frage zu 
prüfen , ob man nicht die beiden Ausgleichs
fonds, den Ausgleichsfonds für Kinderbei
hilfen und den Ausgleichsfonds für Familien
beihilfen, zusammenlegen und die beiden Ge
setze, das Kinderbeihilfen- und das Familien
lastenausgleichsgesetz , nicht durch ein ein
heitliches Gesetz ersetzen soll. 

Die Entstehungsgeschichte war ja eine andere ; 
das wissen wir. Es war ursprünglich so, daß 
man bei den Unselbständigen begann, aber es 
war ursprünglich auch so, daß es mit einem 
Ernährungsbeihilfengesetz als Vorläufer des 
Kinderbeihilfengesetzes begann, und damals 
ist diese erste Beihilfe noch aus allgemeinen 
staatlichen Mitteln geleistet worden. Nur aus
gezahlt haben es damals die Dienstgeber. 
Dann im Jahre 1949 waren wir schon erstmals 
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hier, und da ist es gewesen, daß man, mit 
Rücksicht auf ein etwas bedrohtes Budget, 
die Aufbringung der Mittel auf die Wirtschaft, 
auf die Dienstgeber, überwälzt hat, also für die 
Kinderbeihilfe der Unselbständigen dann durch 
einen Dienstgeberbeitrag an Stelle des ur
sprünglich staatlichen Aufkommens gesorgt 
wurde. 

Aber ich erwähne das nur deshalb, weil 
meine verehrte Frau Vorrednerin eben 
heute Beb'achtungen über die beiden Fonds 
und das Überfließen der Überschüsse von dem 
erstgebildeten Fonds in den zweiten angestellt 
hat . Aber wir stehen - und da sind wir, 
glaube ich,  von Anfang an etwas verschiedener 
Meinung gewesen - insoferne auf einem ver
schiedenen Standpunkt, als wir im Gegensatz 
zur Sozialistischen Partei die Ansicht ver
treten, daß alle familien politischen Maßnahmen 
und insbesondere auch die Kinderbeihilfen 
nicht eine Aufgabe der Lohnpolitik sind und sie 
nicht ein Bestandteil des Lohnes sind - da 
weichen wir in der Betrachtung , ab -, sondern 
daß das eine Aufgabe der Volks politik ist und 
sie daher richtigerweise von der Allgemeinheit 
zu tragen sind. Und daher habe ich jetzt die 
Frage wieder angeschnitten. 

In dem Moment, wo die Leistungen gleich
gezogen sind, vom Kinderbeihilfenfonds einer
seits und vom Familienlastenausgleichsfonds 
andererseits, wirft sich die Frage wieder auf, 
ob es berechtigt ist, zwei Fonds, zwei Gesetze 
nebeneinander aufrechtzuerhalten, ob es nicht 
richtiger wäre und dem Gedanken der Volks
gemeinschaft, aber auch dem der Verwaltungs
vereinfachung und Verwaltungsentlastung 
besser entsprechen würde, das nun zu ver
einheitlichen und damit auch gewisse Ver
waltungsersparungen zu erzielen. 

Bei dieser Gelegenheit, wenn man eben eine 
solche großzügige Reform durchführen würde, 
wären auch die unserer Al!sicht nach nicht 
gerechtfertigten Sonderbeiträge der land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebe in Form eines 
Zuschlages zur Grundsteuer neben dem Beitrag 
vom Einkommen zu beseitigen. Die Gleichheit 
vor dem Gesetze würde es erfordern, daß alle 
Berufsstände, gleichgültig, ob der einzelne 
einen selbständigen oder unselbständigen Beruf 
ausübt, gleich hohe Beiträge von der Ein
kommensteuer allein zu entrichten hätten, denn 
der Familienlastenausgleich soll ja zwischen 
den Kinderlosen einerseits und den Familien
erhaltern andererseits ohne Rücksicht auf die 
berufliche Zugehörigkeit des einzelnen herbei
geführt werden. Soviel zu dieser erfreulichen 
Neuerung und Gleichstellung der Kinder der 
Selbständigen mit den Kindern der Unselb
ständigen. 

Die Novelle hat auch eine kleine, allerdings 
recht bescheidene Erhöhung der Beihilfen für 
alle anspruchsberechtigten Kinder, näm1 ich 
10 S pro Kind, gleichgülti g, ob es das erste, 
zweite, dritte, vierte oder fünfte Kind ist, 
gebracht und ferner eine halbe 13. Beihilfe .  

Auch hier haben zwei verschiedene Ansichten 
Platz gegriffen und wurden heute schon ge
äußert. Ich muß sagen, da.ß ich die Ansichten, 
die die Familienbünde - nicht nur der Katho
lische Familienverband, auch der Österrelchi
sehe Familienbund und die Familienaktion -
geäußert haben, daß sie statt einer linearen 
Erhöhung der Beihilfen einen Ausbau der 
Staffelung, das heißt eine verbesserte Staffe
lung gerechter gefnnden hätten, für richtig 
halte, weil eben dadurch die stärker 
belastete Mehrkind-Familie besser berück
sichtigt \viirde . Die derzeitigen � Beihilfen 
stellen nur einen Bruchteil dessen dar, waR 
das Kind an Kosten, an Auslagen verursacht , 
Das kann man schon sagen, das ist eine reine 
Feststellung, und sie dient, glaube ich, nur dem 
Zweck, um zu sagen : Mit der Anzahl der 
Kinder vergrößert sich der Differenz- oder 
Fehlbetrag, wenn man es so ausdrücken will , 
eben zwischen dem, was die Beihilfe leistet , 
und dem, was durchschnittlich für ein Kind 
gebraucht wird. Die zusätzlichen Kosten, 
die die Aufziehung und Erziehung eines Kindes 
im Durchschnitt der Lebensjahre erfordert, 
werden mit rund 500 S im Monat ange
nommen, während die höchsten in Österreich 
gewährten Kinderbeihilfen bisher 200 S be
trugen und in Zukunft 210 S betragen werden. 
Die Differenz beträgt somit also pro Kind 
300 S. Das sich zu vergegenwärtigen ist nur 

deshalb wichtig, weil man oft schon über die 
Frage eine Diskussion geführt hat, ob es be
rechtigt ist; daß man etwa für das zweite oder 
dritte Kind eine höhere Beihilfe gewähren l'lOU 
als für das erste. W'arum denn eigentlich ? Das 
zweite Kind kostet doch nicht mehr als das 
erste. Vielleicht ist es sogar etwas billiger, 
weil es gewisse gebrauchte Sachen vom ersten 
Kind übernehmen und tragen kann, aber das 
würde doch abseits führen. Der richtige 
Gedankengang ist eben der, und das sollte beim 
Aufzeigen dieses Fehlbetrages klargestellt wer
den, daß, wenn die Beihilfe lange nicht da
zu ausreicht, um die tatsächlichen Erziehungs
kosten für ein Kind zu decken, mit jedem 
Kind, das dazukommt, dieser Fehlbetrag 
wächst und daß daher eine Familie mit einer 
größeren Anzahl von Kindern dadurch immer 
mehr ins Hintertreffen gerät und eine Art 
soziale Deklassierung für sie eintritt. Gerade 
diese kinderreichen Familien bedürfen daher 
einer verstärkten und erhöhten Unterstützung. 
Es hätte von diesem Gesichtspunkt aus die 
Erhöhung, die jetzt vorgenommen wurde, 
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vielleicht richwger beim ersten Kind unter
bleiben und beim zweiten beginnen und von 
da ab progressiv steigend vorgenommen werden 
sollen. 

familiengerechte Wohnungsbeihilfe wird ins
besondere in dem Augenblick, da man etwa 
aus anderen wirtschaftlichen Gründen daran
gehen wollte, wieder eine Mietzinserhöhung 
vorzunehmen, sehr vordringlich, sehr akut 
werden. 

Ich möchte an dieser Stelle einen Vergleich 
mit Frankreich einfügen : In Frankreich ist es 
so, daß erst jene Familien Anspruch auf 
Familienbeihilfe haben, die mindestens zwei 
Kinder aufziehen. Wir haben seinerzeit auch 
nicht kritisiert, daß die einen beim ersten, die 
anderen erst beim zweiten etwas bekommen 
haben, die Kritik richtete sich nur gegen die 
ungleiche Behandlung. 

Damit habe ich im . großen und ganzen das 
gesagt, was ich zur heutigen Novelle des 
Familielliastenausgleichsgesetzes zu sagen 
hatte . Es ist schon aus meinen einleitenden 
Worten, daß wir die darin enthaltenen Ver
besserungen freudig begrüßen, von selbst zu 
schließen, daß wir dieser Vorlage zustimmen 
werden . Es ist eine zweite Frage, bei welchem Kind 

man anfangen soll, eine Killderbeihilfe zu ge
währen. Wir haben beim ursprünglichen Gesetz 
beim ersten- Kind angefangen, daher mußten 
wir dabei bleiben und mußten auch, als die 
Selbständigen dazukamen, beim ersten Kind 
einsetzen. In anderen Ländern ist es anders . 
In Frankreich, das ja sehr beispielgebend in 
seiner Familienpolitik ist, wird eine Beihilfe 
überhaupt erst für Familien gegeben, die min
destens zwei Kinder aufziehen. Die Familien
beihilfe beträgt für zwei Kinder 22 Prozent 
des Grundgehaltes - das ist ein eigener Be
griff, der dort konstruiert wurde ; der Grund
gehalt bezieht sich nicht bloß auf öffentliche 
Bedieni:!tete -, und für jedes weitere Kind 
beträgt sie 33 Prozent. So gebühren zum 
Beispiel in Paris nach der letzten Darstellung 
- sie ist SChOll wieder ein oder zwei Jahre alt, 
ich weiß nicht, ob die Zahlen heute noch 
stimmen - für zwei Kinder 277 S, für jedes 
weitere Kind aber 4 1 5  S. Das ist also ein sehr 
starkes Ansteigen der Beihilfe für jedes weitere 
Kind. Was also in den Denkschriften der 
Familienverbäl1de dargestellt und gefordert 
wurde, entspricht durchaus dem, was in ande
ren Ländern bereits längst verwirklicht ist. 
Wir möchten daher der Hoffnung Ausdruck 
geben, daß bei der nächsten Novellierung des 
Gesetzes, auf die auch wir hoffen, der ver
besserten Staffelung an Stelle der linearen 
Erhöhung der Vorzug gegeben wird . 

Neben der verbesserten Staffelung der Kin
derbeihilfen im weiteren Sinn - es sind ja 
beides Kinderbeihilfen, ob man es nun Fami
lienbeihilfe oder Kinderbeihilfe nennt - kom
men für die Zukunft nooh Haushaltsbeihilfen 
für die Mütter am Herde, die nicht erwerbs
tätig sind und für drei oder mehrere Kinder 
zu sorgen haben, vor allem aber auch eine 
echte gestaffelte Wohnungsbeihilfe in Betracht. 
Das ist eine Forderung, die wir schon bei der 
Erhöhung des Mietzinses im Jahre 1 951 erst
mals gestellt haben und die dann auch von 

_ den anderen nachträglich richtig geheißen 
wurde, obwohl man es damals versäumt hatte, 
unserem Antrag stattzugeben. Eine solche 

Aber gestatten Sie , daß ich darall noch ganz 
lmrz ein paar Worte über die Steuergerechtig
keit für die Familie überhaupt noch außerhalb 
dieses Lastenausgleichsgesetzes anfüge . Unser 
Vorredner, Herr Dr. Gredler, h".t zum Teil die 
Dinge schon erwähnt" ich kann mich daher 
sehr kurz fassen. Es ist so, daß das ganze 
System der Beihilfen ja nur eines der Mittel 
ü;t, um eine vernünftige Familienpolitik zu
sümdezubringen. Mindesteni:! ebenso wichtig 
ist eine familiengerechte Steuerpolit,ik. Es ist 
nicht so - fast könnte man diesen Eindruck 
aber gewinnen -, daß man aUCH, was man 

bei dieser Einkolllmensteuergeset.znovelle ver
säumt ha.t, durch eine ldeine, wenn auch be
grü ßeufiwerte Novelle zum Familielliastcll
ausgleichsgesetz wettmachen könnte. So ist 
es nicht, sondern beide erfüllen doch ver
schiedene Funktionen, die Steuerpolitik und 
die Familienlastenausgleichspolitik mit Bei
hilfen, und daher kann man nitJht schwere 
Mängel des einen durch das andere ersetzen. 
Dem Prinzip der Steuergerechtigkeit für die 
Familie, die ich voriges Jahr auch bei der Be
handlung des Familienlastenausgleichsgesetzes 
im Dezember gefordert habe und die auch die 
Familienverbän(lc:� in ihren Denkschriften im
mer wieder fordern, ü;t die Einkommensteuer
novelle 1957, die heute als erster Punkt auf 
der Tagesordnung stand, nur in sehr be
scheidenem und unzulänglichem Maße nachge
kommen. 

Hier ist etwas zu erwähnen, was noch nicht 
erwähnt wurde, nämlich das steuerfreie Exi
stenzminimum für die Familie, das ja in der 
Steuergruppe III in Erscheinung tritt, welche 
von den Steuerpflichtigen mit Kinderermäßi
gung handelt. Dieses steuerfreie Existenz
minimum wurde zwar diesmal dankenswerter
weise um einiges erhöht und verbessert, aber 
noch lange nicht in jenem Ausmaße, welches 
einem gerechten Familienexistellzminimum 
entsprechen würde. Dieses würde unter Zu
grundelegung eines Existenzminimums von 
680 S für die Ehegattin und von 500 S für 
jedes Kind zum Beispiel für eine Familie mit 
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dr�i Kindern 35.760 S im Jahr betragen, be
trägt aber auch jetzt nach der Novelle bloß 
26. 1 00 S. Auch in dieser Beziehung ist, wenn 
wir ,",v'ieder einen Blick auf Frankreich werfen, 
dort das Existenzminimum für die Familien 
weit besser und größer und bedeutungsvoller. 
So beträgt zum Beispiel dort das Existenz
minimum für eine Fmnilie mit einem Kind, 
in Schilling ausgedrückt, 38 .500, bei uns 
13 .700, bei zwei Kindern 46.200, bei unR jetzt 
nach der Novelle 19 .400, für eine Familie mit 
drei Kindern 53.900 S, bei uns 26 . 100, für eine 
Familie mit vier Kindern 61 .600, bei uns 
32. 100 S. Also ich meine, das Existenzminimum 
für die Familie wird auch in Zukunft noch 
verbessert werden müssen, sosehr wir es auch 
anerkennen wollen, daß in dieser Beziehung 
ein Fortschritt gemacht wurde. 

Etwas ungünstiger steht es mit der Kinder
ermäßigung, die zwar auch, aber in wirklich 
unzureichendem Maße verbCSSCI·t wurde. Die 
Kinderermäßigung Ü:lt, wie schon mein V 01'
redner Dr. Gredler gesagt hat, im Verhältnis 
zum Jahre HJ45 im Laufe der J ahro auf ein 
Sechstel ihres ursprünglichen Wertes gesenkt 
worden ; sie hätte daher, wenn Illan dieso Ent
wertung der Kinderermäßigung wieder auf
werten hätte wollen, auf das Sechsfache erhöht 
werden müssen. Von einer solchen Voll
valorisierung ist aber die Novelle zum Eiu
komIIlensteuergesetz weit entfernt. 

Der dritte Punkt betrifft die auch s0110n 
voriges Jahr von mir geltend gemachte Forde
rung, die seinerzeit bei uns verwirklicht war, 
daß die Eltern auch nach abgeschlossener 
Aufzucht und Erziehung ihrer Kinder mit 
Rücksicht auf die großen Opfer , die sie ge
bracht haben, auf Lebenszeit iIi der Steuer
gruppe III verbleiben Hollen. Auch die:-;e 
Forderung ist unberüclulichtigt gebl�eben. 

Und endlich wurde a,Ul�h VOll der Haui'lhalü,;
Le:-;teuerung heute SChOll von mehreren l{.ed
nern gesprochon. Dr. Gredler und auch Frau 
Flossmann haben VOll ihr gesprochen. Es sind 
alle übereinstimmend der Meinung, daß die 
Haushaltsbesteuerung, die wir nun einmal in 
den §§ 26 ff. im Einkommensteuergesetz 
festgelegt haben und die wir übernommen 
haben aus dem deutschen Einkommen
steuergesetz, sowohl dem Grundsatz der 
Steuergleichheit als auch dem der Steuer
gerechtigkeit widerspricht und damit zugleich 
dem Gleichheitsgrundsatz widerspricht, weil 
ja ein Ehepaar schlechter behandelt 'wird als 
ein Paar, das nicht verheiratet ist und einen 
gemeinsamen Haushalt hat. Hier ist also 
eine ausgesprochene Benachteiligung der Ver
heirateten gegenüber den Nichtverheirateten, 
und von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet 
stellt die Haushaltsbesteuerung, wie es schon 

anderwärts ausgedrückt wurde,.eine Ehestraf
steuer dar ; und diese Ehestrafsteuer in Form 
der Haushaltsbest,euerung der §§ 26 und 27 ist 
eben im Prinzip beibehalten worden und nur 
in ihrer Auswirkung etwas gemildert worden. 
Bitte, selbstverständlich begrüßen wir auch 
hier den guten Ansatz und den guten Willen, 
einmal einen Anfang zu machen und nun die 
ungünstigen Auswirkungen etwaß zu mildern. 
Aber es bleibt natürlich noch immer die Frage 
offen, ob man das ganze System der Haushalts
besteuerung nicht doch eines Tages durch etwas 
BessGres ersetzen soll, so sehr sich das Hohe 
J1'inanzministerium dagegen auch wehrt. 

Ich werde mir daher eine Anregung ge
statteil. Bekanntlich hat zu Beginn dieses 
Jahres am 17 .  Jänner 1 957 das Bundesver
fassungsgericht in Karlsruhe den völlig ana
logen § 26 des deutschen Einkommensteuer
gesetzes als mit dem Grundgesetz in Wider
spruch stehend für nichtig erklärt, und es wäre 
jetzt doch sehr interessant, was der Bundes
finallzminister in Bonn macht, um diese Lücke, 
die das BundesverfassungHgericht in sein Ein· 
kommensteuergesetz geschlagen hat, nun durch 
ein anderes System zu ersetzen. Ich nehme an, 
daß ma.ll auch dort Mittel und Wege finden 
wird, um das Ziel zu erreichen und das Un
gerechte zu beseitigen. Ich würde daher doch 
anregen, daß man sich für diese Neugestaltung, 
die nun zwangsläufig in der Bundesrepublik 
erfolgen muß, auch auf österreichischer Seite 
für zukünftige Gesetzgebungsakte interessiert. 

Und nun zum Schluß zu demselben Punkt, 
zu dem auch meine Vorrednerin, die Frau 
Abgeordnete Ferdinanda Flossmann, gespro
chen hat.  Es ist das die Schaffung eines 
Familienbeirates. Wir stimmen jedenfalls in 
der Meinung überein, daß ein solcher Familien
beirat geschaffen werden soll. Alle Gesetze, die 
zu uns kommen, nicht zuletzt auch die Ein
kommensteuernovelle, lassen es sehr geboten 
erscheinen, daß ein solcher Gesetzentwurf, 
bevor er ins Haus kommt, von einem Familien
beirat beraten und begutachtet wird. Viel
leicht gelingt dann noch auf dem Wege zu uns 
manche Verbesserung, um die wir dann hier 
gar nicht ringen müssen. 

Es ist also in der Frage, ob ein Familien- _ 
beirat geschaffen werden soll, glaube ich, bei 
allen Parteien wieder einmal Übereinstim
mung, nur über das Wie scheint man sich 
noch nicht einig werden zu können. Und doch 
scheint mir, auch nach den Ausführungen der 
Frau Abgeordneten Flossmann, eine Lösung 
dafür fast irgendwie vorhanden zu sein, wenn 
man guten Willens ist . Ich glaube, aus der 
Entschließung, die sie wieder in Erinnerung 
gebracht hat, ging deutlich hervor :  Dieser 
Beirat soll nicht der Beirat des Bundeskanzlers 
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und auch nicht der Beirat des Innenministers 
werden, sondern dieser Beirat soll der Beirat 
der Bundesregierung werden, die sich ja aus 
beiden Großparteien, die nun einmal herrschen, 
zusammensetzt . Und hier, glaube ich, kann 
man überhaupt keine Einwendung dagegen 
machen, wenn der Beirat der Beirat der 
Bundesregierung ü;t, die ja die Gesetzentwürfe 
in ihrer endgültigen Form erst beschließt, die 
dann im Nationalrat eingebracht werden. Wo 
dann dieser Beirat sozusagen bloß seinen 
Wohnsitz hat, ob dieser Beirat der Bundes
regierung im Kanzleramt oder im . Innen
ministerium u:ntergebracht wird, ist eine sekun
däre Frage. Aber da alle Gesetzentwürfe 
letzten Endes im Kanzleramt zusammen
laufen, weil sie dort zuerst vom Verfassungs
dienst begutachtet und später.von der Bundes
regierung beschlossen werden, glaube ich, 
daß auch ein Beirat der Bundesregierung ver
nünftigerweise seinen Sitz im Bundeskanzler
amt haben müßte, wo im übrigen auch beide 
Parteien in sehr prominenter Form politisch 
vertreten sind. 

Wenn man hier auf verschiedene andere ge-
8etzliche Regelungen hinweist, auf das Behörden
Überleitungsgesetz und so weiter, so hat sich, 
glaube ich, doch auch da schon die Einsicht 
Bahn gebrochen, daß es eben ein neues Gesetz 
sein muß, das diese Frage regelt, und nicht 
irgelldebw Zufallskompetenzlösung, die etwa 
sagt, was sich nicht deklinieren läßt ,  kommt 
ins Innenministerium. Aber das ist eine ganz 
prominente Frage der Bevö1kerungspolitik, 
die muß eben gesetzlich geregelt werden in 
einem neuen Gesetz, wo ein solcher Familien
beirat geschaffen werden soll, damit es nicht 
so passiert, wie eben früher zitiert in Nieder
österreich, daß zwar einer geschaffen wird, 
e� aber an der gesetzlichen Grundlage fehlt. 
Verfassungsrechtlich sind da keine Schwierig
keiten, denn die Verfassung regelt jfl, bloß,  
ob die Angelegenheit in die Kompetenz des 
Bundes oder in die Kompetenz der Länder 
fällt , aber nicht regelt die Verfassung die 
Frage, wo dieser Familienbeirat seinen Sitz 
haben soll. Das regelt die Verfassung nicht. 
Da bleibt dem einfachen Gesetzgeber das Wort, 
und das möge er endlich sprechen, um eine 
glückliche Lösung auch dieser Frage herbeizu
führen. (Beifall bei det· F PÖ.) 

Präsident Dr. Gorbach : Zum Worte gemeldet 
hat sich der Herr Abgeordnete Franz Mayr. 
Ich erteile eB ihm. 

Abgeordneter Franz Mayr : Hohes .Haus ! 
Als Vertreter der kleinen Selbständigen freut 
es mich ganz besonders, daß in dieser Einkorn
mensteuernovelle nunmehr auch die Richt
linienbesteuerung gesetzlich verankert ist. Ich 
weiß Bchon, daß die gesetzliche Verankerung 

bisher auf dem § 217  der Abgabenordnung 
beruhte und daß auf Grund dieses Paragraphen 
der Finanzmin ster ermächtigt war, die Ver
ordnung über die Richtlinienpauschalierung 
hinauszugeben. Aber es ist doch eine sehr 
erfreuliche Feststellung, daß nun auch im 
Einkommensteuergesetz diese ge�etz1iche Ver
ankerung gegeben ist, weil sie den kleinen 
Selbständigen, die nach Richtlinien veranlagt 
sind, eine entsprechende Sicherheit bietet. 
Diese haben bis jetzt zum Teil mit Berech
tigung befürchtet, dies könnte wieder abge
ändert werden und sie könnten wiederum 
aus der Richtlinienpauschalierung hinausge
worfen werden. 

Nun ist es sehr interessant, wie sich die ganze 
Einkommensschichtung zusammensetzt, und 
da gibt uns die Regierungsvorlage zum GSPVG. 
in den Finanziellen Erläuterungen eine sehr 
interessante, aber auch bedrückende Auf
schlüsselung. Ich glaube, daß Sie, sehr geehrte 
Abgeordnete, das alle gesehen haben und daß 
Sie mit mir feststellen mußten, daß auf Grund 
der statistischen Feststellungen von den zirka 
235.000 selbständig Erwerbstätigen 50 Prozent 
ein Jahreseinkommen von weniger als 18.000 S 
haben, 1 8  Prozent beziehen Einkommen zwi· 
sehen 18.000 und 27.000 S, 10 Prozent haben 
ein Einkommen von 27.000 bis 36.000 S,  
5 Prozent ein solches von 36.000 bis 43.000 S,  
und nur 17 Prozent liegen über 43.000 S .  
Aus dieser Erkenntnis heraus müssen wir aber 
doch feststellen, daß diese Richtlinienpauscha
liernng, die ja bis zu einem Einkommen von 
ungefähr 48.000 S möglich ist, bei bestimmten 
Voraussetzungen eine ganz große Zahl von Ge
werbetreibenden erfassen kann, daß aber bis 
jetztbei Einbeziehung von 127 Sparten nur zirka 
25.000 erfaßt werden konnten, also ein ver
hältnismäßig sehr geringer Prozentsatz im 
Vergleich zu <Jer Möglichkeit, die in der Richt
linienpauschalierullg gegeben ist. 

Ich freue mich außerordentlich, daU die 
Frau Abgeordnete Flossmann in ihrer Rede 
erwähnt hat, daß eine Steuerreform unbedingt 
durchgeführt werden müßte. Ja, sehr geehrte 
Abgeordnete, wir haben ja mit der Richt
linienpauschalierung, die der Herr Finanz
minister, weil er sie auf gesetzlichem Wege 
nicht durchsetzen konnte , auf dem Ver
ordnungsweg erlassen hat, bereits den ersten 
Schritt zur Steuerreform gemacht, und 
diese Richtlinienbesteuerung müßte wirklich 
noch weiter ausgebaut und verbessert werden. 
80 Prozent aller Handels- und Gewerbe
treibenden könnten in diese Richtlinienpau
schalierung eingebaut und einbezogen werden. 

Meines Erachtens müßte ein wesentlich 
weiterer Kreis erfaßt werden. Ich denke im 
besonderen an die kleinen Lebensmittel- und 
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Gemischtwarenhändler, ich denke an die klei
nen Gastwirte, die ein erschreckend geringes 
Jahreseinkommen haben, aber bisher noch 
immer nicht in die Richtlinienpauschalierung 
einbezogen werden konnten. Nun glaube ich, 
daß wir, das Parlament, uns wirklich dafür 
interessieren müssen und alles daransetzen 
sollen, um diese Kreise auch in die vereiufachte 
Besteuerungsart einbauen zu können. Die 
Leute werden uns das bestimmt danken. Wir 
können feststellen, daß damit nicht nur dem 
einzelnen Steuer träger Rechnung getragen 
wird, sondenl auch der Finanzverwaltung, 
die sich, wenn ein großer Teil nach den Richt
linien veranlagt wird, wesentliche Arbeits
kräfte ersparen und ihren Verwaltungsapparat 
dann auch wesentlich vereinfachen kann. 

Ich darf noch erwähnen, daß bei der jetzigen 
Richtlinienbesteuerung des Gemischtwaren
handels ganz besondere Härten fest,zustellen 
sind und daß jetzt nur ein ganz kleiner Prozent
satz diese Richtlinien veranlagung beanspru ehen 
kann, weil erstens der Satz für den ermittelten 
Umsatz viel zu niedrig ist - er ist derzeit mit 
500.000 S begrenzt - und weil zweitens die 
verschiedenen Roha,ufsehläge - besonders 
bei der Warengruppe I iuit 1 1  Prozent -
wirklich zu hoch gegriffen sind. Auch hier UlUa 
eine Änderung Platz greifen, UUl eben noch 
weiteren Kreisen eHe Einbeziehung in die 
Richtlinienpauschalierung zu ermöglichen. 

Ich möchte daher den Herrn Finanzministel' 
bitten, bei den nunmehr zu erlassenden Durch
führungsbestimmungen zn § 29 allen diesen 
berechtigten Forderungen Rechnung zu traget! . 
Ich darf aber auch bitten, daß bei dieser ueuen 
Verordnung auf Grund des § 29 an den gelten
den Bestimmungen, die sich tatsächlich schon 
seit dem Jahr 1 953 bestens bewährt haben, 
nichts Grundsätzliches geändert wird, sondern 
daß diese Richtlinienpauschalierung weiterhin 
so bleibt, aber entsprechend ausgebaut wird. 

Nun, sehr geehrte Damen und Herren, darf 
ich noch auf ein mir sehr wichtig erscheinendes 
Problem verweisen und hier gleich eine Bitte 
und eine berechtigte Forderung für künftige 
Familienlastenausgleichsverhandlungen vor
bringen. Mit der Novelle zum Familienlasten
ausgleich vom Jahre 1950, mit der bekanntlich 
die Prozentsätze erhöht wurden, hat der Gesetz
geber klar zum Ausdruck gebracht, daß die 
kleinen Leute, die kleinen selbständig Erwerbs
tätigen , bei der gewiß sehr beträchtlichen 
Erhöhung einigermaßen berücksichtigt werden 
sollen. D1:I.mals wurde bei einer ausbezahlten 
Lohllsumme bis zu monatlich 3000 S für diese 
Selbständigen ein Freibetrag von 1000 S fest
gesetzt. Damals hatten wir einen Netto
Wochenlohn-Index von 412, heute haben wir 
einen Netto-Wochenlohn-Index von rund 852. 
:Damals sind Betriebe bis zu drei Arbeit-

nehmern unter diese Vergünstigung gefallen; 
und mit Recht. Heute fällt ein Betrieb, der 
zwei Arbeitnehmer beschäftigt, nicht mehr 
unter die Vergünstigung, weil die Lohnsumme 
in der Regel bereits 3000 S übersteigt, wenn 
der Betrieb zwei Arbeitskräfte beschäftigt. 

Daher erscheint es mir wirklich notwendig, 
daß man das berücksichtigt und bei künftigen 
Verhandlungen den Satz valorisiert und 
den heutigen Verhältnissen anpaßt. Wenn 
Sie auf Grund der geschilderten EinkomUlens
verhältnisse der Gewerbetreibenden berück
sichtigen, daß ein so großer Teil von ihnen 
faktisch unter dem Existenzminimum arbeiten 
muß und daß viele sehr schwer um ihre 
Existenz ringen - für diese Leute gibt es 
keinen Achtstundentag und für sie ist auch 
kein Urlaub möglich -, dann, glaube ich, 
ist die Forderung wohl berechtigt, daß sie 
bei künftigen Verhandlungen über den 
Familienlastenausgleich auch entsprechend 
berücksichtigt werden. 

Ieh darf nur ganz kurz ein Beispiel auführen. 
Ich bekam vor kurzem einen Brief eines selb
ständig Erwerbstätigen, und zwar eines Schnei
clermeisters, der mir aufgezeigt hat, was er in 
den letzten Jahren verdiente . Es kam ein 
J ahresdurchschniU von 22.000 S heraus ; von 
diesen 22.000 S mußte dieser MaUll jährlich 
2366 S Kinderbeihilfe bezahlen. Sie können 
sich selber ausrechnen, daß er mit seinen zwei 
Kindern, die er hat, gar nicht den Betrag 
zurückbekommen hat, den er selber für diesen 
Familienlastenausgleich zu leisten hatte. Es 
wäre daher eine gerechte Forderung, daß diese 
Kreise künft.ig berücksichtigt und zumindest 
den unselbständig Erwe.Ibstätigen gleichge
stellt werden. 

Ich hoffe, daß dies bei den nächsten Ver
handlungen auch möglich sein wird, und bitte 
das Hohe Haus, auch dementsprechend Ver
ständnis zu zeigen. (Beifall bei der Ö V P.) 

Präsident Dr. Gorbach : Zum Wort ist 
niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist 
geschlossen. Wünscht einer der Herren Be
richterstatter das Schlußwort ? - Beide Herren 
verzichten. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung, 
die ich über jeden der beiden Punkte getrennt 
vornehme . 

Bei der getrennt durchgeführten A b s t i m
m u ng werden die 

Einkommenste'uernovelle 1957 mit den im A us
schuß bericht enthaltenen Abänderungen, und 

die Fa�ilienlastenausgleichsgesetz-N ovelle in 
der Fds8'ung des Ausschußberichtes 
in zwei t er  'und d1' i t t er  Lesung e ins t immig  
zum Beschluß erhoben. 

Die E n t s c h l i eßung zur Einkommensteuer
novelle 1957 wird e i n 8 t �mmig angenommen. 
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3. Punkt: Bericht des Finanz- und Budgetaus
schusses über die Regierungsvorlage (296 d. B.) : 
Bundesgesetz über die Festsetzung und Ein
hebung der Grundsteuer in den Bundesländern 
Niederösterreich und Steiermark (Grundsteuer-

einhebungsgesetz) (365 d. B.) 

Präsident Dr. Gorbach : Wir gelangen zum 
3 .  Punkt der Tagesordnung : Grundsteuerein
he bungsgesetz . 

Ich bitte den Berichterstatter, Herrn Ab
geordneten Glaser, die- Verhandlungen einzu
leiteI}. 

Berichterstatter Glaser : Meine Damen und 
Herren ! Die Grundsteuer ist nach den ein
schlägigen Bestimmungen des Finanz-Verfas
sungsgesetzes eine ausschließliche Gemeinde
abgabe . Sie wird grundsätzlich von. den Ge
nieinden selbst bemessen und eingehoben. Die 
Mitwirkung der Finanzbehörden beschränkt 
sich daher im allgemeinen auf die Feststellung 
der Einheitswerte sowie auf die Festsetzung 
und Zerlegung der Grundsteuermeßbeträj!e. 

Lediglich im Bundesland Niederösterreich 
und in den meisten Gemeinden des Bundes
landes Steiermark wird die Grundsteuer ent
sprechend den Übergangsbestimmungen des 
Grundsteuergesetzes 1955 von den Finanz
ämtern festgeset7.t und eingehoben . Diese 
Übergangsbestimmungen gelten jedoch nur 
für die Jahre 1956 und 1957.  Ab 1. Jänner 1958 
müßte daher auch in Niederöster:reich und in 
der Steiermark die Grundsteuer 'VOll allen 
Gemeinden selbst eingehoben werden. Die 
meisten Gemeinden dieser beiden Bundes
länder verfügen jedoch nicht über den hiezu 
erforderlichen Verwaltungsapparat.  Daher soll 
der derzei tige Zustancl im wesentlichen auch 
für die Jahre 1958 und 1959 aufrechterhalten 
werden. Das bedeutet, daß in Niederösterreich 
auch in den beiden kommenden Jahren für die 
Festsetzung und Einhebung der Grundsteuer 
die jeweiligen Finanzämter zuständig sind. In 
der Steiermark jedoch sollen schon auf Grund 
der Regierungsvorlage 18 durchwegs größere 
Gemeinden diese Arbeit im eigenen Wirkungs
bereich durchführen. Die steiermärkische Lan
desregierung hat in einer Stellungnahme zu 
der in Beratung stehenden Regierungsvorlage 
gebeten, einer "weiteren Reihe von Gemeinden 
das Recht zuzugestehen , die Grundsteuer 
selbst festzusetzen und einzuheben, und außer
dem von der vorgesehenen Einhebullgsver
gütung Abstand zu nehmen , die der Bund für 
die von den Finanzamtel'll zu leistende Arbeit 
bekommen soll. 

Im Fillanz- und Budgetausschuß , der diesen 
Gesetzesentwurf in seiner Sitzung vom 13. die
ses Monates in Beratung gezogen hat, stellten 
die Abgeordneten Eibegger, Dipl .-Ing. Hart
mann und Genossen den Antrag, folgende 

weitere Gemeinden von der sonst für die 
Steiermark vorgesehenen Regelung auszuneh
men. Es handelt sich dabei um die Gemeinden 
Admont, AJ.tenberg an der Rax, Bruck an der 
Mur, Frohnleiten, Hohentauenl, Kammern 
im Liesingtal , Kapellen , Kapfenberg , Krieglach , 
Mitterdorf im Mürztal, Pußterwald, Trofaiach , 
Wartberg im Mürztal und Weiz . 

Im gleichen Antrag der genannten Abge
ordneten wurde die Höhe der von den Ge
meinden dem Bund zu leistenden Einhebungs
vergütung nur mit 2 Prozent des Grundsteuer
ertrages vorgesehen. Der Finanz- und Budget
ausschuß hat diesen Antrag zum Beschluß 
erhoben.  

N amens des Ausschusses stelle ich den 
An t rag , der Nationalrat wolle dem dem 
schriftlichen Ausschußbericht (365 der Bei
lagen) angeschlossenen Gesetzentwurf, in dem 
die vorgeschlagenen Änderungen bereits be
rücksichtigt sind, die verfassungsmäßige Zu
stimmung erteilen . 

Sofern Abgeordnete z�m "Wort gemeldet sind , 
beantrage ich ferner, Gelleral- und Spezial
debatte unter einem durchzuführen. 

Präsident Dr . Gorbach : Zum Worte hat 
sich niemand gonwldet . Wir kom men zur 
A bstim m ung . 

Bei de1' A bs t imm'ung  UJ'ird der Ge8etzent
wu.rf !:n der Fass'ung des A 1tsschußberichtes in 
zwe it er  nnd d1'i t te r Le8ung rnit Me hrhe i t  
z 11m B e  ,'W 11. l u ß erhohP'tL 

4.' Punkt : Berieh t des Verfassungsausschusses 
über die Regierungsvorlage (32,6 der Beilagen) : 
Bundesgesetz, womit die Geltungsdauer des 
Preisregelungsgesetzes 1957 verlängert wird 
(Preisregelungsgesetznovelle 1957) (368 der 

Beilagen) 

5. Punkt : Bericht des justizausschusses über 
die Regierungsvorlage (317 der Beilagen) : 
Bundesgesetz, mit dem die Geltungsdauer des 
Kartellgesetzes erneut verlängert wird (2. Kar-

tellgesetznovelle) (348 der Beilagen) 

6. Punkt : Bericht des justizausschusses über 
die Regierungsvorlage (346 der Beilagen) : 
Bundesgesetz, womit die Geltungsdauer des 
Preistreibereigesetzes neuerlich verlängert wird 

(349 der Beilagen) 

7. Punkt: Bericht des Handelsausschusses über 
die Regierungsvorlage (331 der Beilagen): 
Bundesgesetz über die Abänderung des Roh
stofflenkungsgesetzes 1951 (Rohstofflenkungs-

gesetz novelle 1958) (360 der Beilagen) 
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8. Punkt : Bericht des Ausschusses für Verkehr 
und Elektrizitätswirtschaft über die Regierungs
vorlage (330 der Beilagen) : Bundesgesetz, 
womit die Geltungsdauer des Laswerteilungs
gesetzes 1952 neuerlich verlängert wird (Last
verteilungs-Novelle 1957) (361 der Beilagen) 

Präsident Dr. Gorbach : Wir kommen nun
mehr zu den Punkten 4 bis einschlie ßlich 8 der 
heutigen Tagesordnung, über die die Debatte 
unter einem gbgeführt wird. Es sind dies : 

Preisregelungsgesetznovelle 1 957, 
2.  Kartellgesetznovelle, 
Bundesgesetz , womit die Geltungsdauer des 

Pl'eistreihereigesetzeR neuerlich verHi.ngert wird, 
Rohstofflenkungsgesetznovelle 19fi�, 
Lastverteilungs-N ovelle 1957.  
Berichterstatter zu P u n k t  4 ist der Herr 

Abgeordnete Horn. Ich ersuche ihn um seinen 
Bericht. 

Berichterstatter Horn : Hohes Haus ! Meine 
Damen und Herren ! Ich habe Ihnen über die 
Regierungsvorlage 326 der Beilagen : Bundes
gesetz, womit die Geltungsdauer des Preis
regelungsgesetzes 1957 verlängert wird, zu 
berichten. 

Angesichts der Tatsache, daß die Auf
rechterhaltung der amtlichen Preisregelung 
für die wichtigsten Lebensmittel und Industrie
produkte zurzeit noch eine Voraussetzung 
für ein stabiles Preis- und Lohngefüge bildet, 
erflcheint es geboten, die mit 3 1 .  Dezem bel' 1957 
befrü;tete Geltungsdauer des PreiRregelungH
gesetzes 1957 für ein Jahr, daR ist his 3] . De
zember 1958, zu verlängern. 

Die Aufnahme einer Verfassungs bestimmung 
in den Gesetzentwurf war erforderlich, um 
die Bundeskompetenz hinsichtlich der Er
lassung und Aufhebung VOll Vorschriften, wie 
Rie im Preisregelungsgesetz enthalten sind, für 
die Zeit vom 1 .  Jänner 1958 bis zum 31 . De
zember 1 958 sicherzustellen. 

Der Verfassungsausschuß hat die Regierungs
vorlage in seiner Sitzung am 13 .  Dezember 1957 
beraten. Nach einer Debatte, in der die Abge
ordneten Dr. Pfeifer und Dr. Hetzenauer das 
Wort ergriffen, wurde der Gesetzentwurf mit 
der dem Ausschußbericht beigedruckten Ab
änderung angenommen. 

Der Verfassungsausschuß stellt auf Grund 
seiner Beratungen den A n  t r a g, der National
rat wolle dem von der Bundesregierung vor
gelegten Gesetzentwurf (326 der Beilagen) 
mit der dem Ausschußbericht angeschlossenen 
Abänderung, die folgenden Wortlaut hat : 
" Im Art. I .  Z. I treten an die Stelle der 
Worte ,hinsichtlich deren' die Worte ,hin
sichtlich derer' ." , die verfassungsmäßige Z u
stimmung erteilen. 

Geschäftsordnungsmäßig stelle ich den An
trag, General- und Spezialdebatte unter einem 
abzuführen. 

Präsident Dr. Gorbach : Berichterstatter zu 
P u n k t  5 ist der Herr Abgeordnete Marle 
Ich ersuche ihn um seinen Bericht. 

Berichterstatter Mark : Hohes Haus ! Der 
Justizausschuß hat die Regierungsvorlage (31 7  
der Beilagen) : Bundesgesetz, mit dem die 
Geltungsdauer des Kartellgesetzes erneut ver
längert wird, in seiner Sitzung am 10.  Dezem
ber in Beratung gezogen und ist zu dem Schluß 
gekommen, sie dem Hause zu Annahme zu 
empfehlen, weil eine Einigung übel' die Neu
geRtaltung deR Karte]]rechtes, die 7.weifellos 
notwendig ist, noch nicht erzielt werden konnte 
und noch eine gewisse Zeit notwendig erscheint, 
um die Verhandlungen zu Ende zu führen. 

Im Verlauf der Verhandlungen ist fest
gestellt worden, daß auch eine kleine textliche 
Änderung notwendig geworden ist, weil durch 
die Schaffung einer Landwirtschaftskammer 
in Wien die Bezeichnung der ehemaligen 
Landwirtschaftskammer für Niederösterreich 
und Wien, die als geschäftsführende Stelle 
in einer bestimmten Beziehung betrachtet wird, 
nicht mehr den Tatsachen entspricht. Dieser 
Änderung trägt die neue Ziffer I deR Artikels I 
Rechnung. 

Der JustizausschuJ$ stellt den Antr ag, der 
Nationalrat wolle dem vorliegenden Gesetz
entwurf die vel'fasFiungsmäßige Zustimmung 
erteilen. 

Eine General- oder Spezialdebatte wird 
sowieso mit dem anderen Punkten gemeinsam 
durchgeführt. 

Präsident Dr . Gorbach : Berichterstatter zu 
P u n k t  6 ist der Herr Abgeordnete Eibegger. 
Ich ersuche ihn um seinen Bericht. 

Berichterstatter Eibegger : Hohes Haus ! Ein 
festes Preisgefiige ist die erste Voraussetzung 
für die Stabilität der Wirtschaft. Die Kon
junktur bietet ohne Zweifel besonderen Anreiz 
zu Preiserhöhungen, die nicht in den Ge
stehungskosten begründet sind. Die Bundes
regierung glaubt daher, daß sie auf die 
Möglichkeit, gegen Preistreiber strafrechtlich 
vorzugehen, dermalen noch nicht verzichten 
kann. Sie hat daher mit dem Gesetzentwurf 346 
der Beilagen die Abänderung des derzeit beste
henden Preistl'eibereigesetzes in der Weise 
vOl'geRchlagen, daß die Geltungsdauer dieses 
Gesetzes um ein weiteres Jahr, nämlich bis 
3 1 .  Dezember 1958, verlängert wird. 

Der Justizausschuß hat in seiner Sitzung vom 
10.  September diese Regierungsvorlage in 
Beratung gezogen und ihr die Zustimmung 
erteilt. Namens des Justizausschusses stelle 
ich den A n t r ag, der Nationalrat wolle dem 
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Gesetzentwurf 346 der Beilagen die ver
fassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Geschäftsordnungsmäßig stelle ich den An
trag, General- und Spezialdebatte unter einem 
durchzuführen . 

Präsident Dr. Gorbach : Berichterstatter zu 
P u n k t  7 ist der Herr Abgeordnete Hann
schmidt. Ich ersuche ihn um seinen Bericht. 

Berichterstatter Haunschmidt: Hohes Haus ! 
Der Handelsausschuß hat mich beauftragt, 
Ihnen über die Regierungsvorlage (331 der 
Beilagen ) :  BundesgeRetz über die Abänderung 
deR Rohstofflenkung:;;gesetzes 1951 (Rohstoff
lenkungsgeRetznovelle 1 958) ,  zu bericht('n. 

Die Wirksamkeitsdauer des Bnnde:-;geHetzes 
vom 4. April 1 951 über die Lenkung des Ver
kehrs mit industriellen Rohstoffen und Halb
fabrikaten (Rohstofflenkungsgesetz 195 1 )  wur
de zuletzt mit BUl?-desgesetz vom 1 7 .  De
zember 1956, BGBI. Nr. 257, bis Ende des 
Jahres 1 957 erstreckt. Wiewohl sich die 
österreichische Wirtschaft in den letzten Jahren 
günstig entwickelt hat, erweist es sich als 
Vorsichtsmaßnahme dennoch notwendig, die 
Geltungsdauer dieses Bundesgesetzes um ein 
weiteres Jahr bis 3 1 . Dezember 1 958 zu ver
längern. 

Der Entwurf enthält eine Änderung des § I 
AbR . 2 letzter Satz des Rohstofflenkungs
gesetzes 1 95 1  in der geltenden Fassung, da daR 
hier zitierte Außenhandelsverkehrsgesetz in 
der Zwischenzeit durch daH Au ßenhandels
gCHetz er:::ctzt wurde. 

Die verfassullgsrechtliche Grundlage dieser 
Materie war znletzt Artikel I der Roh:-;toff
lenkungsgesetznovelle 1 957, der jedoch auch 
mit 3 1 .  Dezember 1 957 außer Kraft tritt. 
Demzufolge mu ßte durch die Verfassungs
bestimmung des Artikels I des vorliegenden 
Gesetzentwurfes eine einwandfreie verfassungs
rechtliche Kompetenz des Bundes zur Erlas
sung und Vollziehung der gegenständlichen 
Bestimmungen geschaffen ,verden. 

Der Handelsausschuß hat die RegierungR
vorlage in seiner Sitzung vom 1 1 .  Dezember 
1 957 in Verhandlung gezogen. Bei der Ab
stimmung wurde der Gesetzentwurf unverändert 
einstimmig angenom men . 

Der Handelsausschuß stellt sohin den A n
t r ag , der Nationalrat wolle dem von der 
Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf 
(331 der Beilagen) die verfassungsmäßige Zu
stimmung erteilen . 

Ich bitte, darüber General- und Spezial
debatte, wenn notwendig, unter einem abzu
führen. 

Präsident Dr. Gorbach : Berichterstatter zum 
P u n k t  8 ist der Herr Abgeordnete Schürer. 
Ich ersuche ihn um seinen Bericht. 

Berichterstatter Schürer : Hohes Haus ! Das 
Lastverteilungsgesetz tritt mit 3 1 .  Dezember 
1 957 außer Kraft . Da nach der Lage auf dem 
Gebiet der österreichischen Elektrizitätswirt
schaft die Gründe, die in den vergangenen 
Jahren für die jeweilige Verlängerung dieses 
Gesetzes maßgebend waren, noch auf lange 
Sicht weiter bestehen, erweist es sich als not
wendig, die Geltungsdauer des Lastverteilungs
gesetzes neuerlich zu verlängern, um bei Ein
tritt eines Energienotstandes zur Sicherstellnng 
der Elektrizitätsversorgung im ganzen Bundes
gebiet die entRprechenden bundeseinheitlichen 
La:;;tverteilungsmf1ßnahmen ohne Verzögerung 
durchführen zu können . Durch die VerfaHfmngs
bestimmung des Artike1H I der Regierungs 
vorlage wird die Zuständigkeit des Bundes in 
Gesetzgebung und Vollziehung klargesteIlt.. 

Der Ausschuß für Verkehr und Elektrizitäts
wirtschaft hat die Regierungsvorlage in seiner 
Sitzung am 1 1 .  Dezember 1 957 beraten und 
einstimmig angenommen. 

Im Namen des Ausschusses für Verkehr und 
Elektrizitätswirtschaft stelle ich daher den 
Antr ag, der Nationalrat wolle dem von der 
Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf 
(330 der Beilagen) die verfassungsmäßige Zu
Rtimmung erteilen. 

Ich beantrage gleichzeitig, wenn notwendig, 
General- und Spezialdebatte in einem abzufüh
ren . 

Präsident Dr . Gorbach : Es ist beantragt, 
General- und Spezialdebatte unter einem ab
zuführen. Erhebt sich dagegen ein Wider
spruch � - Es ist nicht der Fall. Es bleibt. bei 
diesem Verfahren. General- und Spezialdebatte 
werden daher unter einem abgeführt. 

Wir gehen nunmehr in die gemeinsame 
Debatte über die Punkte 4 bis 8 ein. Zum 
Wort gemeldet ist als Kontraredner der Herr 
Abgeordnete Fischer. Ich erteile ihm das Wort. 

Abgeordneter Ernst Fischer : Meine Damen 
und Herren ! Obwohl meine Fraktion für das 
Preisregelungsgesetz und für das Preistreiberei
gesetz stimmen wird - allerdings ohne große 
Illusionen -, habe ich mich dennoch nicht 
als Pro-,  sondern als Kontraredner zum Wort 
gemeldet, weil in dem Komplex von Gesetzen, 
der hier vorgelegt wird, unserer Meinung nach 
das Kontra bei weitem überwiegt.. Ich bitte 
um Entschuldigung, wenn ich die milde 
Weihnachtsstimmung des Parlaments et.was 
stören werde. (Zwi8chen-ruf des Abg. M a
ch 1l 'n z e .) Ich habe die Absicht, das dumpfe 
Glockengeläut des Abgeordneten Kranebitter 
durch ein paar hellere . Trompetenstöße zu 
unterbrechen und den Weihrauchdunst, der 
hier durch ihn verbreitet wurde , ein wenig 
hinwegzufegen . (Abg. Lola B o l a ?' .: Das macht 
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ihn nervös !) Es macht mich keineswegs nervös. 
Würde er nur fünf Minuten sprechen, so würde 
es mich belustigen, aber die Länge dieser 
Reden fordert zur Langeweile heraus. (Abg. Grete 
Rehor : Sehr geschmacklos ! - Abg. D e n g l e r :  
Er wird sich nicht vorschreiben lassen, wie lange 
er reden will !) Ich schreibe ihm gar nicht vor, 
wie lange er reden soll, ich habe nur festgestellt, 
daß seine Reden mich langweilen. Er kann 
auch reden, wie er will, es ist auch sein Recht, 
Glocken zu läuten, so viel er will, das will ich 
gar nicht bestreiten. (Abg. Dengl e r .'  Diese 
A 1'/ von Reden werden Sie m�e verstehen !) 

Meine Damen und Herren ! Es geht hier 
vor allem um die Verlängerung des Kartell
registrierungsgesetzes, das man seinerzeit sehr 
mit Unrecht ein Antikartellgesetz genannt 
hat. Dem Parlament wird zugemutet, dieses 
lächerliche und wirkungslose Gesetz abermals 
zu verlängern. Es gibt wohl keinen einzigen 
Abgeordneten, der dieses Gesetz für gut hält. 

Die Beweggründe sind höchst verschieden, 
einmütig aber ist die Auffassung, daß dieses 
Gesetz ungeeignet ist, das Problem zu lösen, 
an das es rührt, nämlich das Problem der 
Kartelle und der Monopole. 

Als das Gesetz im Jahre 1951  zum erstenmal 
dem Parlament vorgelegt wurde, habe ich als 
Sprecher meiner Fraktion gesagt, es sei durch
aus untauglich, es schütze nicht die Kon
sumenten gegen die Kartelle, sondern legaliF,iere 
den Kartellunfug und sei in Wahrheit ein 
Kartellschutzgesetz, eine Augenauswischerei. 
Der Sprecher der sozialistischen Fraktion hat 
damals gemeint, das Gesetz sei - lassep Sie 
mich wörtlich zitieren - "ein brauchbares 
Instrument, mit dessen Hilfe wir die Kontrolle 
und Überprüfung der Kartelle beginnen wer
den " .  Und die "Arbeiter-Zeitung" schrieb 
von einem Antikartellgesetz. 

Seither hat offenkundig auch die Sozialisti
sche Partei erkannt, daß dieses Gesetz kein 
brauchbares Instrument ist, daß es in keiner 
Weise dazu dient, den Preistreibereien der 
Kartelle Einhalt zu gebieten. Die Arbeiter
kammer hat mit Recht ein neues, wirksames 
Kartellgesetz gefordert. Der Herr Vizekanzler 
Dr. Pittermann hat am 15 .  März dieses Jahres 
erklärt : "Heute glaubt längst niemand mehr 
in Österreich, daß Lohnforderungen die Stabi
lität gefährden, heute weiß man, daß es nur 
eine wirkliche Gefahr für die Stabilität gibt : 
die Diktatur der Kartellgewaltigen in der Wirt
schaft." Und der sozialistische Justizminister 
Dr. Tschadek hat in einer Rede gesagt : 
"Das Justizministerium ist der Auffassung, 
daß das geltende Kartellgesetz kein ge
nügender Schutz gegen eine ungerechtfertigte 
Preispolitik der Kartelle ist. Es ist j a  kein 

echtes Kartellgesetz, sondern nur ein Kartell
registrierun gsgesetz . " Damit sagte der Justiz
minister dasselbe, was ich schon im Jahre 1951 
im Parlament gesagt habe. 

Das Justizministerium hat einen nenen 
Gesetzentwurf ausgearbeitet, der auch noch 
problematisch und ungenügend ist, aber doch 
um einige Schritte über das geradezu kindische 
Gesetz von 1 95 1  hinausgeht. Die Bundeswirt
schaftskammer der ÖVP hat diesen Gesetz
entwurf grundsätzlich abgelehnt. Und weil 
die Bundeswirtschaftskammer mächtiger ist 
als das Parlament, mutet man den Abgeord
neten zu, die Geltungsdauer eines Gesetzes zu 
verlängern, von dessen Fragwürdigkeit jeder
mann überzeugt ist. Ich muß sagen : Es ist eine 
etwas unerquickliche parlamentarische Komö
die, die man hier vor den Augen des V ollms 
inszeniert. 

In der Budgetdebatte haben uns Redner 
der Volkspartei die wunder barsten Märchen 
erzählt (Abg. Machunz e :  Und erst Herr 
Fischer I) vom österreichischen Volkskapitalis
mus, von einer Gesellschaft, in der es eigentlich 
keine Klassen mehr gibt, von der Freiheit des 
einzelnen, die nur durch das Kollektiv be
droht werde, die gegen das Kollektiv zu 
schützen die Volkspartei für ihre Aufgabe halte. 
(Abg. Dipl. -Ing. Hartma n n :  Das ist kein 
Märchen !) Das war die Mythologie. Heute 
haben wir uns mit der Wirklichkeit zu be
fassen, mit der kapitalistischen Wirklichkeit. 

Der Marxismus ist überholt, so hat man uns 
vorgeworfen (Abg. Dipl. -Ing. H artmrtnn .' 
Wer hat das gesagt ?) , die christliche Soziallehl'e 
habe ihn längst überwunden. Dieser überholte 
Marxismus, meine Damen und Herren von 
der Volkspartei, hat unter anderem die zu
nehmende Konzentration des Kapitals voraus
gesagt, die Zusammenballung von ökonomischer 
Macht in immer weniger Händen. (Abg. 
Mac h u n z e :  GhntschtschoUJ !) Ich spreche gar 
nicht von der ungeheuren ökonomischen 
Machtzusammenballung (Abg. Dengler :  In 
Rußland !) in elen großen Ländern des Kapitals, 
ich spreche von unserem kleinen Österreich, 
in dem die Monopole und Kartelle so sehr über
handgenommen haben, daß gesetzlicher Schutz 
gegen sie gefordert wird. Und ich möchte den 
Herrn Abgeordneten Dr. Kummer fragen : 
Sind das Papierkartell, das Brauereikartell, das 
Glühlampenkartell, das Zündholzkartell und 
all die anderen registrierten und nichtregi
strierten Kartelle (Abg. Deng l e r .'  Der "Glo
bus" /) die der Freiheit dienenden Gemein
schaften, von denen er so pathetisch ge
sprochen hat, oder sind sie das, was 
er mit Abscheu als Kollektiv gebrandmarkt 
hat ? 
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Ich werde Ihnen sagen, was diese Kartelle 
sind, Es sind keineswegs freie Gemeinschaften , 
die der Freiheit des einzelnen üder des Marktes 
dienen, es sind einfach ürganisierte kapitali
stische Räuberbanden ! (Heiterkeit und Zwi-
8chenrufe bei der O v  P.) Sie haben sich zu
sammengetan, um küllektiv den Markt zu 
beherrschen, die Preise zu diktieren und die 
vün Ihnen so. gepriesene freie Konkurrenz 
abzuwürgen. Wehe dem Unternehmer üder 
dem Kaufmann, der aus der Reihe zu tanzen 
versucht, der es wagt, sich dem Kartell zu 
widersetzen (Ruf bei der Ö V P: Schukow !) 
und seine Ware billiger abzugeben, als das 
Kartell ihm vürschreibt ! (Abg, Dengler :  Er 
wird nicht liquidiert wie bei euch !) Das Kartell 
duldet nämlich keinerlei individuelle Initiative 
im Interesse der Künsumenten, es duldet keiner
lei wirtschaftliche Freiheit des einzelnen. Und 
wenn Sie immer wieder sagen : Eigentum macht 
frei ! ,  dann antwürten Ihnen die Kartelle, die 
Künzerne, die Monüpüle mit Hühngelächter : 
Nur süweit wir es gestatten ! Die freie Wirt
schaft ,  die Sie als Inbegriff der menschlichen 
Freiheit feiern, ist längst zur Illusiün gewürden, 
und Sie selber sind es, die dem ökünümischen 
Zwang auf jede Weise Vürschub leisten. 

Es gibt keinen Klassenkampf, sagen Sie, 
keine Klassenherrschaft des Kapitals. Ich 
möchte Sie daran erinnern, daß in West
deutschland ein Minister, ein bürgerlicher 
Minister, versucht hat, die wirtschaftliche 
Diktatur der Künzerne und Kartelle ein wenig 
einzudämmen, ein wenig zurückzudrängen, 
und daß er ühnmächtig war, dies zu tun. 
(Abg. Dr. H o f e n e de r :  De8wegen geht e8 
We8tdeut8chland 80 ,,8chlecht" !) Vün dem 
höchst bescheidenen Kartellgesetz, das Minister 
Erhard im Deutschen Bundestag vürlegte, 
ist so. gut wie nichts übriggeblieben. Die 
Künzerne und Kartelle haben ihm sein Gesetz 
aus der Hand geschlagen. 

Der Diplümvülkswirt Wülf Dünner ist kein 
Marxist, aber seine Feststellung vün der 
Klassenherrschaft des Kapitals, eine aus prak
tischer Erfahrung geschöpfte Feststellung, 
stimmt durchaus mit den Erkenntnissen des so. 
überhülten Marxismus überein. Und auch in 
Österreich erweist es sich gerade am Schicksal 
des Kartellgesetzes, daß dürt, wo. die wirt
schaftliche Macht künzentriert ist, auch die 
pülitische Macht sitzt : im Wirtschafts bund 
der Ö VP, in der Bundeswirtschaftskammer ! 
(Abg, Dr. Hoteneder :  Das sind zwei ve1'
schiedene Dinge ! - Abg. Dr. Migsc h :  In der 
Industriellenvereinigung !) 

Und wenn Sie so. viel vün wirtschaftlicher 
Freiheit in Österreich sprechen, dann muß man 
Ihnen erwidern : Wo. ist sie denn, diese wirt
schaftliche Freiheit ? Wir haben hier in Öster
reich eine Kümbinatiün vün nüch geradezu 
mittelalterlichen Zwangsorganisatiünell, die 
Innungen, mit einer durch alle möglichen 
Fünds gelenkten und dirigierten Landwirt
schaft und den müdernen Gebilden der kapitali
stischen Wirtschaftsdiktatur, den Kartellen 
und Münüpülen. 

Und was geschieht in Österreich für den 
Künsumenten � Die Stellung des Künsumen
ten in Österreich ist beklagenswert. Zu seinem 
Schutz wird so. gut wie nichts getan . (Abg. 
Machunz e :  Nein, nicht8 !) Wenn Sie es 
nicht glauben, fragen Sie Künsumenten, die 
Ihrer Partei angehören ! Die Gesetzgebung 
dient dem Unternehmer, nicht dem Künsu
menten. (Abg. Lola Sola r :  Im 08ten !) Denken 
Sie zum Beispiel an das Betriebsaktiünen
ver bütsgesetz üder an das Gesetz gegen den 
unlauteren Wettbewerb , an Gesetze also., die 
nur das Interesse des Unternehmers gegen die 
Interessen der Künsumenten schützen. Die 
Vürarlberger - also. die Leute in einem Land 
mit einer Vülksparteimehrheit - haben im 
Zusammenhang mit der Steigerung des Brot-

Ich zitiere aus einem Bericht, den der west- preises und des Bierpreises ein sülches Be
deutsche Diplümvülkswirt Wülf Dünner ver- triebsaktiünenverbütsgesetz mit überwältigen
öffentlicht hat . (Abg. Dr. H o f e n e d e r : Agartz !) der Mehrheit abgelehnt. (Abg, Machunze :  
Nicht Agartz, nicht ein Marxist, sündern der Das i8t eine Demokratie !) Und das Ergebnis 1 
Diplümvülkswirt Wülf Dünner ! In diesem Das Ergebnis ist : Die Unternehmer haben eine 
Bericht heißt es : "Die wirtschaftlich-püliti- Absprache getroffen, die Betriebe nicht zu 
sehen Mächte, die durch Aufrufe und Rund- beliefern und jede Verbilligung vün Brot und 
gespräche des Ministers nicht in ihrer Positiün Bier abzuwürgen. Das Vülk in Vürarlberg hat 
erschüttert werden künnten, haben es zur Ver- gesprüchen (Abg. Lola Solar :  Es kann noch 
abschiedung eines Gesetzes; das die Möglich- 8prechen I), jawühl, aber das Kapital ist 
keiten der rücksichtslo.sen Marktausbeutung mächtiger als der Vo.lksentscheid ! (Abg. 
wesentlich eingeschränkt hätte, nicht kümmen Dr. Hofeneder :  Sagen Sie da8 den kleine1i 
lassen ' "  Gewiß, "  - so. heißt es weiter in Kaufleuten !) Es ist eben so. : Die po.litische 
diesem Bericht - "wir leben in einer Demo.- Macht sitzt dürt , wo. die wirtschaftliche Macht 
kratie, aber es zeigte sich auch für die, die es künzentriert ist ! So. sieht der Vo.lkskapitalis
bis dahin nicht begreifen wollten, wo. die mus aus. Das Volk kann fürdern, was es will, 
pülitische Macht sitzt, nämlich dürt, wo. auch das Kapital kann tun, ' was es will. Das ist der 
die wirtschaftliche Macht künzentriert ist ." I Unterschied. 
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Und wenn wir schon bei diesem glorreichen 
Volkskapitalismus sind, gestatten Sie mir, zur 
Illustration noch ein kleines Beispiel anzu
führen, das unmittelbar mit dem Unwesen 
der Kartelle zusammenhängt. Die Zucker
fabrik in Bruck an der Leitha wurde als ehemals 
deutsches Eigentum der Republik Österreich 
übergeben. Österreich hat diesen Betrieb mit 
Recht dem Vorbesitzer, einem kanadischen 
Staatsbürger, zurückgestellt. Der Rüben
bauernbund, also eine Ihrer Organisationen, 
erfuhr, daß der Kanadier die Absicht habe, den 
Betrieb zu verkaufen, und wollte ein größeres 
Aktienpaket erwerben. Der . kanadische Be
sitzer war einverstanden. Doch in diesem 
Augenblick hat sich das Zuckerkartell einge
schaltet. Dieses Zuckerkartell, dem die Ho
henauer Zuckerfabrik der Brüder Strakosch, 
die Leipnik- Lundenburger Zuckerfabrik AG. 
und die Tullner Zuckerfabrik AG. angehören, 
wollte um jeden Preis verhindern, daß die 
Rübenbauern an der Zuckerproduktion un
mittelbar beteiligt · werden. Sie überboten 
daher den Rübenbauernbund, um unter sich 
zu bleiben und ihre Preise diktieren zu können. 
Ich möchte also die Lobredner der Volksaktie 
und des Volkskapitalismus bitten, sich etwas 
um diesen Fall zu kümmern - ich weiß nicht, 
wie er ausgegangen ist - und die Bauern gegen 
das Zuckerkartell zu unterstützen. Oder will 
man nur verstaatlichte Betriebe z wingen, 
Volksaktien auszugeben, um dadurch die Ver
staatlichung zu untergraben 1 

Ich möchte noch einmal auf die Stellung des 
Konsumenten in Österreich zurückkommen. 
Er steht in Wahrheit hilflos einer weitgehend 
kartellierten und monopolisierten W'irtschaft 
gegenüber . Der Gesetzgeber hilft ihm nicht. 
Man spricht von einem Zeitalter des Konsu
menten. Aber sogar Konsumentellberatullg 
::;tößt in Österreich auf gesetzliche Hindernisse. 
\Vie wäre es , in dieser Hinsicht die Vereinigten 
Staaten von Amerika zum Vorbild zu nehmen ? 
Die alllerikanische "Collsumers' Union" gibt 
mit Unterstützung der Gewerkschaften perio
<lisch ein Buch heraus, in dem jede Ware nach 
ihrer Qualität genau analysiert wird und in dem 
außerdem alle Firmen, die das gewerkschaftliche 
Recht der Arbeiter mißachten, angeprangert 
werden. Dieses Buch ist echte Konsumenten
beratung und immerhin eine Hilfe für den 
Käufer gegen die suggestive Reklame der 
Konzerne und Monopole. Sie sehen, daß ich 
durchaus bereit bin, auch in Amerika Gutes 
anzuerkennen. (Abg. D e ng l e r :  A ber in Oster
reich nicht !) Aber Sie, die Bewunderer Ameri
kas, Sie wollen nur die reaktionäre Politik, aber 
nicht fortschrittliche Einrichtungen überneh
men. Was Sie in Österreich hegen und pflegen, 
ist ein Bastard von Mittelalter und modernem 
Monopolkapital. 

Man hört nun häufig den Einwand, gerade 
die Registrierung der Kartelle habe ergeben, 
daß in Österreich das Kartellwesen keine große 
Rolle spiele. In der Tat haben sich nur unge
fähr 100 Kartelle zur Registrierung ange
meldet, und von diesen haben 20 ihre 
Anmeldung zurückgezogen. Schließlich sind 
nur 56 registrierte Kartelle - übriggeblieben. 
Um das zu verstehen und keine falschen 
Schlußfolgerungen zu ziehen, muß man sich 
die Struktur der österreichischen Wirtschaft 
vergegenwärtigen. In unserem Land wird 
etwa ein Drittel aller Warengattungen von 
je einem Unternehmer erzeugt, ein zweites 
Drittel von nur zwei bis fünf Unternehmern 
und nur ein Sechstel von mehr als zwölf 
Unternehmern. Wir haben also ungewöhnlich 
viele Unternehmungen, die faktisch Monopole 
oder doch Quasimonopole sind und daher gar 
keiner Kartellierung bedürfen, um die Preise 
zu diktieren. Der Quasimonopolist diktiert 
den Preis genauso wie der Monopolist. Auch 
dann, wenn einige ungefähr gleich starke 
Unternehmer den Markt beliefern, können sie 
auf kartellmäßigen Zusammenschluß verzichten 
und ohne Vertragsbindung die Preise verein
baren . An die Stelle des Kartells tritt dann das 
Gentleman's Agrcement, wobei es nicht immer 
Gentlemen sind, dic ein solches Agreement 
treffen . Ein verwegener englischer Übersetzer 
hat das deutsche Wort "dämlich" mit "lady
like" übersetzt ; ungefähr so könnte man dcn 
Zusam1l1enschluß von Piraten als Gentleman 's 
Agreement übersetzen. 

Außerdem haben wir in der Gl'oßindu�trie, 
im Großhandel, im Bankwe�en eine so weit
gehende personelle Verflechtung, daß sich da
durch Kartellvereillbarungen meistens er
übrigen. Diese Verflechtungen sind stärker 
als alle schriftlichen Vereinbarungen. Wenn 
man diese Struktur der österreichischen Wirt
schaft vor Augen hat, wird es begreiflich, 
warum relativ wcnige Kart.elle angemeldct 
sind. Auch jene, die ihre Anmeldung später 
zurückzogcn, haben offenkundig entdeckt, ·· daß
es andere Methoden monopolistischer Markt
beherrschung gibt. Da das Gesetz jede Art 
von Monopolen außer den Kartellen nicht 
berücksichtigt, da es auch stillschweigende 
Preisabkommen und sogenannte Preisempfeh
lungeIl nicht in die Anmeldepflicht einbezieht, 
wurden nur Kartelle im . engsten Sinne des 
Wortes regi8triert. Der Vorteil für die registrier
ten Kartelle be�teht darin, daß sie nun gesetz
lich anerkannt sind, weiter nicht mehl' über
prüft werden können und als volkswirtschaft
lich einwandfrei gelten. 

Die Zusammensetzung der Kartellkommis
sioll hat fast jede Möglichkeit ausgeschlossen, 
ein Kartell als volksschädigend ab�ulehnen. 
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Die Kommission besteht aus einem Richter 
und je einem Vertreter der Wirtschafts
kammer, der Landwirtschaftskammer und der 
Arbeiterkammer . Das Übergewicht der Volks
partei ist also gesichert, und da ein Kartell 
nur mit Dreiviertelmehrheit abgelehnt werden 
kann, wurden sogar die anrüchigsten Kartelle 
als gerechtfertigt anerkannt. 

Lassen Sie mich ein grelles Beispiel heraus
greifen : das Papierkartell. Der Arbeitel'
kammertag hat gegen die Anerkennung dieser 
Raubrittergesellschaft schwerwiegende Beden
ken vorgebracht. (Abg. M i tte r er : Er spricht 
von den HO-Läden !) Ich spreche VOll den 
Raubrittern des Papierkartells, und ich werde 
das noch beweisen. Der Arbeiterkammertag 
hat darauf hingewiesen, wie schwindelhaft die 
Selbstkostenrechnungen dieses Kartells sind. 
In den Anlagen des Kartells bestehen Über
kapazitäten, die keineswegs betriebsnotwendig 
sind, aber sehr große Abschreibungen ermög
lichen. Auf Grund dieser Abschreibungen 
werden Preise errechnet, die gesamtwirt
schaftlich in keiner Weise zu rechtfertigen sind, 
ja noch mehr, die eine direkte Schädigung 
Österreichs darstellen. (Abg. Dr. Hole nede r :  
TV eit unter den Weltmarktp'reisen !) Die Antwort 
der Kartellkommission auf die berechtigten 
Bedenken des Arbeiterkammertages ist ein 
lapidares Bekenntnis zur kapitalistischen Pro
fitwirtscha.ft. In dieser Antwort der Kartell
kommission heißt es wörtlich : , ,'''enn si�h 
ein Kartell in :.,;einer Prei:.,;poJitik an die Selbf.\t
kostenrechnung bindet, so hat die Über
prüfung nur in der Richtung zu erfolgen, ob die 
Selbstkosten nach betriebHwil'tschaftlich rich
tjgen Grundsätzen errechnet werden, weil die 
Anwendung dieser Grundsätze auch gesamt
, ... irtschaftlich gesehen als riehtig hezeichnet 
werden muß." 

Als betricbswirtKchaftlich richtig gilt der 
Urundsatz ,  einen ma.ximalen Profit <lUf') ue m 
Betrieb herauszuholen, und diesem Grundsatz 
des maximalen Profits hat die Kartellkom
mission die Weihe gesamtwirtschaftlicher Rich
tigkeit verliehen. Das widerspricht zwar sehr 
den schönen Worten von Volkskapitalismus 
und christlicher Sozialethik, entspricht aber 
durchaus - ich möchte sagen - dem derben 
Materialismus, den der Herr Abgeordnete 
Mitterer in der Budgetdebatte hier vertreten 
hat. In der Wirtschaft, so meinte der Abge
ordnete Mitterer, gibt es nur zwei Triebkräfte : 
entweder das Gewinnstreben oder die Pistole . 
Der Mensch wird in dieser Definition zum 
primitivsten Wesen, dessen Leistung nur auf 
Profit oder auf Angst beruht. Wie lllan das 
mit christlicher Philosophie vereinbaren will, 
weiß ich nicht, ist mir rätselhaft. 

. Aber betrachten wir lieber das weniger 
rätselhafte Papierkartell, die ÖsterreichiBche 

Papierverkaufsgesellschaft. Die 29 papier
erzeugenden Betriebe Österreichs haben sich 
zu diesem Kartell der rücksichtslosen Preis
treiberei zusammengeschlossen. Keine Firma 
darf direkt an den Abnehmer verkaufen, nur 
das Kartellbüro ist zum Papierverkauf in 
Österreich ermächtigt. Die Leitung des 
Kartells bestimmt nicht nur die Preise und 
Verkaufs bedingungen , sie teilt auch die Pro
duktionsmengen auf die einzelnen Betriebe auf. 
Wer unter dem Kartellpreis verkauft oder 
mehr produziert, hat nicht nur eine enorme 
Strafsumme zu bezahlen, sondern ihm werden 
auch die Bankkredite gesperrt, im Namen 
der Freiheit, die in Österreich herrscht. 

Der Papierpl'eis wird so festgesetzt, daß 
auch der unrationellste Betrieb noch einen 
- wie sagt man so schön ? - angemessenen 
Profit erzielt. (Abg. Dr. H otene d e r :  Und 
exportieren kann !) Die größeren und billiger 
produzierenden Betriebe kassieren daher einen 
sehr großen Überprofit ein, den man mitunter 
auch als "Kartellrente" bezeichnet. 

Die ungewöhnlich hohen Profite der öst.er
reichischen Papierindustrie haben seit jeher 
das internationale Kapital angelockt, und so 
hängt das österreich ische Papierkartell aufs 
engste mit einem Weltkonzern zusammen. 
Die Bundeswirtschaftska.mmer und andere 
Verteidiger der Kar!elle behaupten immer 
wieder , die Kartellierung diene dem Schutz 
österreichischer 'Virtschaftsillteresscn. Das 
Papierkartell beweist gellau das Gegenteil. 
Die konstitutionelle Leitung der Bunzl & 
Biach AG. , der mächtigsten Firma des Kartells, 
sitzt nicht in Wien, sondern in London. In 
ihrem Aufsichtsrat finden wir sieben Eng
länder und Amerikaner. Zu diesem Konzern 
gehören zwei Fabriken in Österreich, in dcnen 
unter anderem fast 40 Prozent der Welt· 
pro(lukt.ion an �eiden- und Kreppapier er
zeugt werden, sowie die Lenzinger Zellulose. 
und Papierfabriks AG. Die Schweizer Finol'l1 
AG. besitzt 55 Prozent der Neusiedler AG. für 
Papierfabrikation. Die Pölser Zellulose- und 
Papierfabrik AG.,  die besonders hohe Profite 
erzielt und die Arbeiter besonders rücksichtslos 
ausbeutet, ist Besitz des italienischen Konzerns 
Cartiere Burgo. Ebenfalls in italienischen 
Händen ist die Aktiellmehrheit der Zellulose
und Papierfabriken Brigl & Bergmeister. 
Die Aktien der Zellstoff- und Papierfabrik 
Fralltschach gehören zu einem Drittel dem 
allglo-amerikanischell Bankhaus War burg. 

Es geht also keineswegs um österreichische, 
sondern es geht zum großen Teil um auslän
dische Interessen. Die Preispolitik des Papier
kartells - das ist Ihnen sehr wohl bekannt -
drückt auf den österreichischen . Papierver
brauch und ist zum Beispiel für die öster-

49. Sitzung NR VIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 49 von 58

www.parlament.gv.at



2250 Nationalrat VIII. GP. - 49. Sitzung am 17 .  De zember 1 957 

reichische Buchproduktion geradezu mörde- zur Freihandelszone für neue Kartellbindungen 
risch. Die papierverarbeitende Industrie in auszunützen. Der vielgerühmte freie Markt, 
Österreich stagniert, und Westdeutschland die hochgelobte freie Konkurrenz wird also 
überschwemmt den österreichischen Markt mit darin bestehen, daß wir nicht nur den aus
Papierwaren, die aus österreichischem Papier ländischen Monopolen ausgeliefert sind, son
erzeugt worden sind. (Abg. Dr. Hofeneder : dern daß auch in Österreich selbst die Monopol
Vollkommen falsch ! Nicht einmal 10 Prozent !) bildung überhandnimmt. (Abg. Dr. Hofen
Im Jahre 1956 haben wir, ein Land der e d e r :  Ein blutiger Laie !) Es ist dabei voraus
größten Papierproduktion - hören Sie zu, zusehen, daß die österreichischen Kartelle 
Herr Abgeordneter Hofeneder ! -,� 6840 Tonnen noch mehr als bisher unter das Kommando 
Papierwaren im Werte von 84 Millionen ausländischer Konzerne geraten, daß also der 
Schilling importiert und Papierwaren im Werte freie Markt nicht viel anderes sein wird als 
von nur 39 Millionen Schilling exportiert, eine Vorschubleistung für die größten und 
und die importierten Papierwaren waren zum mächtigsten Monopole. 
großen Teil aus österreichischem Papier herge- Eigentlich sollte man erwarten, daß gerade 
stellt. (Abg. Dr. Hofenede r :  Vollkommen jene Partei, die so viel von freier Wirtschaft, 
falsch !) Das ist vollkommen richtig. Sie so viel von der Freiheit des einzelnen spricht, können das in jeder Statistik überprüfen. ein wirksames Antikartellgesetz befürwortet, 

So hoch der Papierpreis in Österreich ist, denn Sie werden doch nicht ernsthaft be
so niedrig sind die Löhne der Papierarbeiter. haupten, daß die Kartelle "freie" Gemein
Ungeheure Profite des in- und vor allem des schaften sind, die der Freiheit des einzelnen, 
ausländischen Kapitals, hohe Papier preise , der Freiheit des Konsumenten, der Freiheit 
niedrige Löhne, das sind die Ergebnisse dieses des Marktes entsprechen ! (Abg. Dr. Ho fen
"notwendigen volkswirtschaftlich gesunden e der : So spricht der "freie" Fischer !) 
Papierkartells". Und dieses für Österreich Ein solches Gesetz müßte freilich mehr als 
so unheilvolle Kartell hat man entgegen den eine Formalität sein, es dürfte nicht im § 1 Einwänden des Arbeiterkammertages als ge- Kartelle grundsätzlich verbieten, um dann 
samtwirtschaftlich berechtigt anerkannt. in den folgenden Paragraphen alle möglichen 

Ich möchte Sie nicht mit der Analyse anderer Ausnahmen aufzuzählen. Wenn m�n nicht 
Kartelle aufhalten, unt@r denen das Brauerei- nur die Markenschutzverbände ausnimmt, 
kartell wiederholt die Empörung der ganzen sondern auch die Krisenkartelle, die Rationali
Öffentlichkeit hervorgerufen hat. Nur nebenbei sierungskartelle, die Außenhandelskartelle, die 
möchte ich darauf hinweisen, daß nicht nur Vereinbarungen zwischen Erzeugern und 
im Papierkartell das Auslandskapital eine Händlern über Verkaufsbedingungen, die Zins
große Rolle spielt. Im Kartell der Baum- fußvereinbarungen der Banken und Versiche
wollspinner zum Beispiel sind fünf Kartell- rungsgesellschaften, die gesamte Landwirt
firmen ausländisches Eigentum ! Teesdorf ist schaft und Gott weiß was noch - dann 
amerikanisches, die Harlander englisches, die wird ein solches Gesetz viel Lärm um nichts 
Theresienthaler schweizerisch-englisches, die sein. Es wäre dann aufrichtiger, gesetzlich 
Textil AG. italienisches und Walek kanadisches festzustellen : "Kartelle sind erlaubt, nur 
Eigentum .  Das Büromaschinenkartell wird einige Ausnahmen werden verboten." Gewiß, 
zur Gänze von den westdeutschen Büro- auch ein lückenhaftes Gesetz, das wenigstens 
maschinenkonzernen beherrscht. Die Be- alle Gentleman's Agreements, stillschweigende 
hauptung, daß solche Kartelle österreichischen Vereinbarungen und Preisempfehlungen in 
Wirtschaftsinteressen dienen, ist daher nichts den Kartellbegriff einbezieht, das jederzeit 
als Propaganda, die allen Tatsachen wider- Überprüfungen der Kartelle gestattet, die Zu
spricht. sammensetzung der Kartellkommission ändert 

Die Bundeswirtschaftskammer hat nun eine und ihre Befugnisse erweitert, auch ein solches 
Gesetz wäre besser, weit besser als das heute zweite sehr interessante Behauptung aufge-

stellt, die im Zusammenhang mit der Frei- zur Verlängerung empfohlene. 
handelszone eine beunruhigende Entwicklung Allerdings muß man schon jetzt vor Illusio
ankündigt. In dem Gutachten, mit dem die nen warnen und ernsthaft die Frage stellen : 
Bundeswirtschaftskammer ein neues Kartell- Wieweit kann man überhaupt durch gesetz
gesetz ablehnt, heißt es wörtlich : "Die · liche Maßnahmen das ökonomische Gesetz 
europäische Integration könnte beispielsweise des Kapitals beeinflussen ? Wir haben zum 
in Einzelfällen Zusammenschlüsse für die Beispiel ein Preistreibereigesetz. Wann aber 
österreichische Wirtschaft von Vorteil er- hat man es angewandt ? Wann hat es den 
scheinen lassen, um im europäischen Wett- unverschämten Preistreibern Einhalt geboten 1 
bewerb bestehen zu können. "  Offenkundig Das Kapital ist leider mächtiger als der Gesetz
hat man die Absicht, den Beitritt Österreichs geber und bricht sich Bahn, trotz des Geset�es, 
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gegen das Gesetz ! (Abg. Dr. Hofene der :  Sie 
drehen und wenden es, wie Sie es brauchen !) 

Ich möchte damit nicht sagen, daß ein gutes 
Antikartellgesetz völlig wirkungslos wäre. Es 
könnte eine Waffe sein, wenn man entschlossen 
ist, sie auch anzuwenden. Das aber ist - man 
kann es drehen und wenden, wie man will -
eine Frage des Klassenkampfes ! Paragraphen 
allein sind niemals imstande, das Kapital zu 
bändigen. Die einzige Kraft, die es bändigen 
kann, ist eine selbstbewußte, solidarische und 
unbeugsame Arbeiterklasse ! (Abg. Dr. Hofen
eder : Die Drei-Mann-Klasse !) 

Präsident Dr. Gorbach : Zum Wort gemeldet 
hat sich der Herr Abgeordnete Dr. Gredler. 
Ich erteile ihm das Wort. (Rufe bei der Ov P :  
o je !) 

Abgeordneter Dr. Gredler: Meine Damen 
und Herren ! Ich werde mich in dem , was 
meine Fraktion zu den Verlängerungs gesetzen 
zu sagen hat, sehr kurz fassen, daher werden 
sich jene Rufe der Enttäuschung, die anläßlich 
meiner Wortmeldung erklungen sind, zwar 
nicht in Rufe der Zustimmung, wohl aber der 
Gewährung umwandeln. 

Das Interessante in diesem Haus und in 
dieser Debatte, überhaupt in den letzten 
Tagen, war eigentlich, daß, wenn irgend 
jemand auf die Galerie kommt, der nicht 
das Glück hat, den Redner persönlich zu 
kennen, er an gewissen Tagen eigentlich oft 
nicht weiß, für welche Partei der Redner 
spricht. Spricht beispielsweise irgend jemand 
über den Zusammenhang von Glauben und 
Politik, dann ist er ein Sozialist. (Heiterkeit.) 
Spricht irgend jemand über die Frage der 
Reglementierung im Bereich der Landwirt
schaft' oder die besondere Reglementierung in 
der Außenhandelspolitik, ist er von der 
Volkspartei . (Erneute Heiterkeit.) Und spricht 
gar j emand über die persönliche Freiheit, die 
wirtschaftliche Freiheit oder die guten Bei
spiele, die die Vereinigten Staaten von Amerika 
geben, dann ist er ein Kommunist. (Heiterkeit 
und Beifall bei O VP, SPO und FPÖ.) 

Meine sehr Verehrten, ich komme aber 
jetzt . . .  ( Abg. Dr. K ranzlmayr:  Wie 
erkennt man Sie ?) Mich erkennt man an 
meinen freiheitlichen Ausführungen, Herr 
Kollege ! (Lebhafte Heiterkeit. - Abg. A ppe l :  
Das war der beste Witz !) Ihr Gelächter 
versucht, diese Dinge unrichtigerweise ins 
Lächerliche zu ziehen (Abg. Weikhart :  Sie 
lachen ja selber I), aber es ist nicht das 
Lachen einer tieferen Geistigkeit ; denn allen 
Zwischenrufen konnte ich bis jetzt nicht 
entnehmen, daß darin irgendeine Argumen
tation steckt, außer eben die nette Quittierung 
der vorhin genannten Geschichte mit den drei 

Rednern, die man nicht ohne weiteres er
kennen kann. Nun aber zu dem Thema. 
(Abg. Stende bach : Wenn es kompliziert wird, 
dann lachen einige immer !) Es ist richtig, 
Stendebach hat recht : Wenn es kompliziert wird, 
dann lachen einige immer ! Nun bitte, das war 
aber gar nicht so kompliziert, und es wird auch 
nicht kompliziert sein, wenn ich nun kurz zu 
den Fragen der Kartellgesetzgebung Stellung 
nehmen muß .  

E s  ist schon mehrfach meine Aufgabe 
gewesen, dem Sprecher der Kommunistischen 
Partei zu antworten. Einiges von dem, was er 
ausgeführt hat - das muß man wohl objektiv 
zugeben -, war nicht ganz aus der Luft 
gegriffen, weil das Kartell tatsächlich eine 
Entartung der freien Wirtschaft darstellt. Man 
konnte nämlich den Ausführungen meines 
Vorredners entnehmen, das Kartell wäre gerade
zu typisch für eine freie soziale Marktwirt
schaft ; und das zielt an dem gedanklichen 
Gebäude einer freien sozialen Marktwirtschaft 
völlig vorbei. Das Kartell ist eben - gemeint 
ist ja hier vor allem ein Preiskartell - jede 
monopolide und oligopolide Bildung, und es 
ist eine Entartungserscheinung einer wirklich 
freien Wirtschaft und wird auch von uns 
Freiheitlichen bekämpft. 

Nun haben wir in diesem Hause schon oft 
gesagt : Auch wir sind für ein modernes Kartell
gesetz. Wir wissen, daß das Kartellgesetz, wie 
es heute verlängert werden soll, lediglich die 
Rolle eines Lückenbüßers spielt und daß es 
Mängel enthält. Wir wissen ungefähr von 
dem Tschadekschen Entwurf, der uns aller
dings offiziell nicht zugänglich gewesen ist, 
daß er gewisse Verzerrungen und sogar Dinge 
enthält, die vielleicht etwas zu weit gehen. 
Aber wir haben ja in diesem Parlament seit 
Jahren nicht Gelegenheit gehabt, überhaupt 
zu der Frage eines modernen Kartellgesetzes 
Stellung zu nehmen. Wir schleppen das alte 
Gesetz immer weiter, und so haben wir anläß
lieh dieses Weiterschleppens höchstens eInIge 
Korrekturen anbringen können . Man kann 
aber nicht, so wie es der Herr Kollege Abge
ordneter Fischer von der Kommunistischen 
Partei macht, in dem Begriff Kartell, der j a  
Verschiedenes bedeuten kann - ich will hier 
keine volkswirtschaftliche Vorlesung halten, 
er weiß es ja außerdem auch

' 
-, nur den 

Begriff des Preiskartells sehen. Man kann 
überhaupt bei jedem Kartell nicht. a priori von 
Räuberbanden und Raubrittern und ähnlichem 
sprechen, denn es gibt auch Kartelle, die wohl 
ihren volkswirtschaftlichen Sinn haben. Es 
gibt allerdings sehr viele Kartellbildungen, 
die wir absolut ablehnen müssen. (Abg. 
P ro b s t :  G V !) Wenn Sie beispielsweise zur 
Frage der Freihandelszone sprechen, so könnte 
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es dochsein, daß wir in Wirtschaftsgebietehinein
kommen . . .  (Abg. P r o b s t :  Das ist der C V  I) 
Ich höre den Zwischenruf "CV", das gehört 
aber hier wirklich nicht herein. (Abg. P r o b s t :  
Sie haben von "Kartellverbindungen" gesprochen!) 
Ach so ! Ich weiß nicht, wieso Sie diese Asso
ziation haben, mir liegt sie auch oft nahe - aber 
auf diesem Gebiet ? Ich muß mich heute nun 
zum erstenmal in meinem Leben zum Ver
teidiger des CV aufwerfen. Er hat mit den 
Kartellen prima vista und vielleicht auch in 
weiterer Sicht unmittelbar nicht sehr viel zu 
tun ; vielleicht im Kulturbereich, aber das 
gehört nicht hieher. (Heiterkeit.) Ich rede 
vom Kartell in der Freihandelszonc, das der 
Herr Abgeordnete Fischer RO Htark inkriminiert 
hat.  

Dazu noch einige Worte : Wenn wir in 
einen wirtschaftlichen Großraum hinein
wachsen, in dem in einer einzigen Stadt eine 
Fabrik einen Ausstoß von, sagen wir, um ein 
Beispiel herauszunehmen, 2000 Öfen täglich 
hat und bei uns irgendeine Ofenfirma viel
leicht etwa von 60 Stück, dann müßte doch, 
damit unsere österreichischen Firmen irgend wie 
konkurrenzfähig werden, unter ihnen wenig
stens eine Absprache erfolgen, eme 
Übereinstimmung entstehen darüber, welche 
Typen erzeugt werden, daß sich die eine etwa 
auf die Type A und die andere auf die Type B 
spezialisiert und daß vielleicht mehrere Firmen 
zusammenarbeiten, um in einer Art Fließband 
ebenfalls einen entsprechenden Ausstoß zu 
erzielen. Sonst müßten wir ja in unserem 
wirtschaftlichen Kleinraum zwangsläufig, 
sagen wir, gegenüber der oberitalienischen 
Industrie oder gegenüber der französischen 
oder der ruhrdeutschen Industrie und ähn
lichen so in die Hinterhand kommen, daß wir 
einfach unsere intereuropäische Konkurrenz
fähigkeit verlieren. 

Ich glaube also, man kann die Dinge nicht so 
sehen, daß man auf der einen Seite bloß alles 
Böse und auf der anderen Seite alles Gute sieht. 
:Meine sehr Verehrten ! Es gibt keinen Staat, 
der so typiFlch verkartelliert ist wie die V olks
demokratie, in der eben ein einziges Kartell, 
ein einziges Monopol besteht . Das muß also 
aus Gründen der Objektivität gesagt sein, 
obwohl auch wir an dem Prohlem der Kartell
gesetzgehung sicherlich Korrekturen begrüßen 
würden und obwohl auch wir einräumen, daß 
es Entartungserscheinungen auf diesem Gebiet 
sehr wohl auch in der österreichischen Gegen
wart gibt. 

Nun, die Generallinie meiner Partei ist hier 
bereits vor einigen Tagen durch den Abge
ordneten Stendebach (Abg. Dt·. Hofe ne de r : 
Oberst !) eindeutig bei dem ersten Teil der 
Gesetze dargelegt worden, und zwar mit der Zita-

tion einer Rede des Abgeordneten Krippner, der 
übrigens heuer zu meinem Bedauern seit lan
gem zum erstenmal im Weihnachtsprogramm 
fehlt (Zwischenrufe) und der immer gesagt hat : 
"Alle Jahre wieder" und so weiter. Der eben 
zitierte Abgeordnete Krippner hat es damals 
mit Recht bedauert, daß wir Provisorien mit 
uns schleppen. Und genau so hat es eben meine 
Fraktion, die ja für diese Dinge nicht verant
WOl'tlich zeichnet, abgelehnt - ohne jetzt auf 
jedes einzelne Gesetz einzugehen -, Provi
sorien mitzuschleppen. Die Preistreiberei bei
spielsweise ist sicher etwas, was man legistisch 
bekämpfen muß ; die Frage der Lastver
teilung ist sicher etwas, was man legistisch 
lösen muß. Es gibt soundso viele Fragen, die 
man zweifellos (Abg. K 1' ippner  betritt den 
Saal - Zwischenmte) - lupus in fabula ! (leb
hafte Heiterkeit) - irgendwie bearbeiten und 
regeln muß. Das geben auch wir zu. Aber 
so wie wir es beim ersten Teil dieser 
Gesetze getan haben, so können wir auch 
heute nicht zustimmen, daß, um einen 
französischen Satz zu zitieren - heute zitiere 
ich, weil zu meinem Schmerz der Kollege 
Dr. Hofeneder, der ja sonst unser Leihrezitator 
ist, heute zitatenlos geblieben ist -, "il n'y 
a !'ien que le provisoire, que dure" : nur das 
Provisorium von Dauer ist. (Abg. E. Fi8che �' :  
Damit ist ja ein öster'i'ei<;hischer Satz bloß ins Fran
zösische übersetzt worden ! - Lebhafte H eiterlceit.) 
Von wem ist der Originalausspruch ? Er wird 
aus dem Französischen bezogen, aber der 
Herr Kollege ]1""'ischer hat wohl mit dieser 
Wendung recht ; es scheint, daß dieHe These 
tatsächlich bei uns Fuß gefaßt hat und eben 
immer nur das Provisorium von Dauer ist. 

Seit vielen Jahren schleppen wir provi
sor'ische Gesetze mit. Seit zwei Jahren haben 
wir uns entschlossen, uns entgegen der Praxis 
der Dritten Kraft von früher - die von einzel
nem Gesetz zu einzelnem Gesetz, einmal pro, 
einmal kontra, je nach unserer Einstellung, 
geprüft hat - dahin zu entscheiden, daß wir 
generell überhaupt dieses von der Koalition 
geübte Mitschleppen und Nichtändern ehe
maliger Gesetze ablehnen. Es ist nicht unsere 
Aufgabe, uns den Kopf hier für Sie zu zer
brechen. Es ist nicht unsere Aufgabe, immer 
wieder von neuem festzustellen, daß in 
diesem und jenem Punkt Abschnitte richtig 
und gut sind , abm' daß es sich eben doch um 
Provisorien handelt. Sie selbst - Abgeordneter 
Stendebach hat Teile von Reden von Abge
ordneten der beiden Fraktionen verlesen -
haben in den letzten Jahren immer wieder er
klärt, daß es sich um keine endgültigen Regelun
gen, sondern um Regel ungen handelt, die vielfach 
um Jahre überholt sind. Daher ist es selbst
verständlich, daß wir dieses Prinzip des Mit
schleppens ablehnen und daher gegen sämtliche 
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Gesetzesverlängerungen 
(Bei/all bei der F PÖ.) 

Stellung nehmen. 

Präsident Dr. Gorbach : Zum vVort ist 
niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist 
geschlossen. Wünscht einer der Herren Be
richterstatter das Schlußwort ? - Es ist dies 
nicht der Fall. 

Wir kommen nunmehr znr Abstimmung, 
die ich über jeden Punkt getrennt vornehme. 
Da jedoch alle diese Gesetzefworlagen mit Aus
nahme der Kartellgel'etznovelle Verfasstmgs
hestimmungen beinhalten, stelle ich gemäß 
§ 55 B der Geschäftsordnung die AllWCi':\011heit 
der Hälfte der MitgliNlül' des Nation alrates 
fest . 

Anschließend werden in geirennie1' A b 8 t im
m ung 

die Preisregditngsgesetznovelle 1957 mit der 
vom Ver/a8S1lngsau8Sch1l-ß vorgeschlagenen Ab
änderung, 

die netterliche Verlüngernng der Geltungsr]cl'uer 
de8 Preistreibereigesetzes, 

die RohstoDlenkungsgesetznovelle 19,58 'und 

die Last'lle1·teilnngs-N ovelle 1957 
in der Fassu,ng der Regie·rungsvodagc mit der 
er/orderl-ichen Z'll)eid'rittelmehd�eit 'Und 

d'ie 2. Kartellye8Ptznovelle mit der vom Ju,8tiz
au.88chuß vorge8chla.genen El'yänz'nng 'rtl.ii Mehr
heit 

in z we.1� t e l· und d r l U e 1' Le8ung zum Be
s c h lu ß erhoben . 

9. Punkt : Bericht des Finanz- und Budgetaus
schusses über die Regierungsvorlage (324 der 
Beilagen) : Bundesgesetz über weitere Ände
rungen des Tabaksteuergesetzes (364 der Bei-

lagen) 

Präsident Dr . Gorbach : Wir gelangen nun
mehr zum 9. Punkt der Tagesordnung : Weitere 
Änderungen des Tabaksteuergesetzes . 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Dr. Hofeneder. Ich biHe ihn, die Verhand
lungen einzuleiten. 

Berichterstatter Dr. Hofeneder : Hohes 
Haus ! Bisher waren Zigarettenpapier und 
Zigarettenhülsen durch die Tabaksteuer erfaßt 
und damit belastet. Als weitere Verbrauch
steuerbelastung ist neben dic Tahaksteuel' auf 
Grund des AnfbaulI,UFwh lagsgesetzes vom 27 . Juli 
1945 noch ein Aufbauzuschlag hinzugetJ'8ten, 
der bis zum heutigen Tag 50 Prozent des 
Kleinhandelspreises betragen hat. So resul
tierte daraus die unverhältnismäßig hohe 
Belastung von 35:114 bis 39,2 Prozent des 
Verbraucherpreises bei Zigarettenhülsen aller 
Art. Infolge dieser hohen steuerlichen Be
lastung ist der Mengenumsatz seit 1954 
ständig im Fallen gewesen. 

Das Bundesministerium für Finanzen hat 
als Überbrückungsmaßnahme bis zu der jetzt 
in Verhandlung stehenden Neugestaltung schon 
seit dem Jahre 1 956 allen Zigarettenher
stellungsbetrieben eine generelle dreimonatige 
Stundung der Verbrauchsteuerbeträge einge
räumt .  Dadurch sind die Erzeuger wenigstens 
nicht mehr genötigt gewesen, mit den Steuer
beträgen der Finanzverwaltung gegenüber in 
Vorlage zu treten. Die Steuer erbrachte bisher 
bei Zigarettenhüllen einen Gesamtbetrag von 
10 Millionen Schilling im Jahr. Diese 10 Mit
lionell Schilling haben zweifelsohne die finanziell 
Rchwächeren KOl1sumentensehichten belastet. 

Das Bundesministol'iulll für Finanzen ist in 
Verfolgung der RegierullgRpolitik bisher und 
wohl auch weiterhin bestrebt, Verbrauch
steurrn mit geringem Ertrag zu beseitigen. 
Es hat wiederholt. entsprechende Vorlagen 
zur Aufhebung Bolcher Verbrauchsteuern dem 
Hohel� Hause zugeleitet, die übrigens mit einer 
beträchtlichen Verwaltungsbelastung bei der 
Einhebung verbunden waren. 

Vorerst bestand die Absicht, eine Erleichte
rung durch Aufhebung des Aufbauzuschlages 
allein zu treffen. Diese hätte 3 bis 6 Millionen 
Schilling Steuerersparnis im Jahr mit sich 
gebracht. Die Gesamtbelastullg hat aber um· 
10  Millionen Schilling betragen. Daher hat das 
Finallzministerium beziehungsweise die Re
gierung vorgeschlagen, auf den verbleibenden 
verhältnismäßig geringfügigen Rest der Tabak
steuer ebenfalls zu verzichten und heide die 
Konsumenten helaRtendoll Abgahen aufzu
hehen. 

Dieser Standpunkt wurde vom Finanz
und Budgetausschuß gebilligt, weil durch 
die vorgeschlagene Maßnahme eine tat
sächliche Erleichterung für minderhemittelte 
Raucherkreise geschaffen wird. 

Der vorliegende Gesetzentwurf eliminiert 
nunmehr das Zigarettenpapier zur Gänze ans 
den im § 2 Abs: 2 Tabaksteuergesetz aufge
zählten tabaksteuerpflichtigen -Waren . Zu
gleich entfällt für Zigarettenpapier vom Zeit
punkt des Inkrafttretens an auch die Ein
hebung des Aufbauzuschlages .  Die zukünfti
gen Preise der Zigarettenhülsen werden sich 
daher nach WegfaJI der verbrauchf>teuerlichel1 
Belafo\tung auf rund das Viel'fa.che deH VOl'
kriegspreises ermäßigen. Im einzelnen s('i 
als Beispiel angeführt, daß sich der Preis von 
Zigarettenhülsen hester Qualität von 4,40 S 
auf 2,ÜO S, von Durchschnittssol'ten von 3 S 
auf 1 ,90 S ermäßigen wird. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat in 
seiner Sitzung am 13 .  Dezember 1957 die Vor
lage in Beratung gezogen und sie unverändert 
mit Stimmeneinhelligkeit angenommen. 

49. Sitzung NR VIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 53 von 58

www.parlament.gv.at



2254 Nationalrat VIII. UP. - 49. Sitzung am 17. Dezember 1957 

Im Auftrag des Finanz- und Budgetaus
schusses stelle ich nunmehr den Antr ag, 
das Hohe Haus möge der Vorlage die ver
fassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Sollte sich jemand zum Wort gemeldet 
haben, dann bitte ich, General- und Spezial
debatte unter einem durchzuführen. 

Präsident Dr . Gorbach : Zum Wort hat 
sich niemand gemeldet. Es erübrigt sich, über 
den vom Berichterstatter gestellten Antrag, 
General- und Spezialdebatte unter einem abzu
führen, abzustimmen. 

Wir gelangen zur Abstimmung. 

Bei de1' A b s t im m u n g WÜ'd der Gesetzentwurf 
in z w e i ter  1-md dri t t er  Lesung e i ns t immig 
zum Beschluß erhoben. 

10. Punkt : Bericht und Antrag des Finanz- und 
Budgetausschusses über den Entwurf eines 
Bundesgesetzes betreffend die Verlängerung der 
Geltungsdauer des Bundesgesetzes, womit der 
Dritte Teil der Abgabenordnung abgeändert und 
das gerichtliche Steuerstrafverfahren geregelt 

wird (366 der Beilagen) 
11. Punkt : Bericht und Antrag des Finanz- und 
Budgetausschusses über den Entwurf eines 
Bundesgesetzes betreffend eine Änderung des 
Bundesgesetzes über das Tabakmonopol (367 

der Beilagen) 
Präsident Dr. Gorbach : Wir kommen zu 

den Punkten 10 und 11 der heutigen Tages
ordnung, über die die Debatte ebenfalls unter 
einem abgeführt wird. Es sind dies : 

Punkt 10 : Verlängerung der Geltungsdauer 
des Bundesgesetzes, womit der Dritte Teil der 
Abgabenordnung abgeändert und das gericht
liche Steuerstrafverfahren geregelt wird, und 

Punkt 1 1 : Änderung des Bundesgesetzes 
über das Tabakmonopol. 

Berichterstatter zu P u n k t  10 ist der Herr 
Abgeordnete Machunze. Ich ersuche ihn um 
seinen Bericht. 

Berichterstatter Machunze : Hohes Haus ! 
Mit dem Bundesgesetz vom 17.  Dezember 1956 
wurde das Verfahren über das Finanzstraf
verfahren geregelt. Das Gesetz verliert am 
3 1 .  Dezember 1957 seine Wirksamkeit. Am 
29. Oktober 1957 wurde dem Finanz- und 
Budgetausschuß eine Regierungsvorlage über 
ein neues Finanzstrafgesetz zugeleitet. Der 
Finanz- und Budgetausschuß . setzte einen 
Unterausschuß ein, und im Verlauf der Be
ratungen kam es wiederholt zu divergierenden 
Auffassungen. Es war auch die zur Verfügung 
stehende Zeit verhältnismäßig kurz . Daher 
hat der Finanz- und Budgetausschuß in seiner 
Sitzung vom 13 . Dezember 1957 gemäß § 1 7  A 
der Geschäftsordnung über Antrag der Abge-

ordneten Machunze, Mark und Genossen dem 
Hohen Haus die Verlängerung des bisherigen 
Finanzstrafgesetzes um ein halbes Jahr 
empfohlen. 

Es wurde aber bei diesen Beratungen im 
Finanz- und Budgetausschuß ausdrücklich 
festgestellt, daß dadurch die Regierungsvor
lage 295 der Beilagen nicht als erledigt anzu
sehen ist, sondern daß die Beratungen über das 
Finanzstrafgesetz in absehbarer Zeit erneut 
aufgenommen beziehungsweise fortgesetzt 
werden sollen. _ 

Ich stelle den Antr ag, das Hohe Haus 
möge den Bericht deß Finanz- und Budget
ausschuß zur Kenntnis nehmen und dem dem 
Ausschußbericht beigedruckten Gesetzentwurf 
die verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Verfahrensmäßig bitte ich, General- und 
Spezialdebatte unter einem durchzuführen. 

Präsident Dr. Gorbach : Berichterstatter zu 
P u nkt  II der Tagesordnung ist der Herr Ab
geordnete Weinmayer. Ich bitte ihn um 
seinen Bericht. 

Berichterstatter Weinmayer : Hohes Haus ! 
Namens des Finanz- und Budgetausschusses 
habe ich über den Entwurf eines Bundes
gesetzes, betreffend eine Änderung des Bundes
gesetzes über das Tabakmonopol, zu berichten. 
Es war dem Finanz- und Budgetausschuß, wie 
schon aus dem Bericht und Antrag 366 der 
Beilagen, den Berichterstatter Machunze vor
gebracht hat, hervorgeht, nicht mehr möglich, 
die Regierungsvorlage, betreffend das Finanz
strafrecht und das Finanzstrafverfahrensrecht, 
295 der Beilagen, noch im heurigen Jahr zu 
verabschieden. 

Hieraus ergibt sich außer dem in 366 der 
Beilagen beantragten Provisorium auch die 
Notwendigkeit, eine Übergangsregelung für 
das Strafverfahren auf dem Gebiet des 
Tabakmonopols zu treffen. 

Der Verfassungsgerichtshof hat nämlich mit 
Erkenntnis vom 23.  März 1 957 die das Straf
verfahren regelnden §§ 27 bis 33 des Bundes
gesetzes vom 13 .  Juli 1949 über das Tabak
monopol, BGBl. Nr. 186, mit Wirksamkeit 
vom 3 1 .  Dezember 1 957 wegen Verfassungs
widrigkeit außer Kraft gesetzt. Mit der er
wähnten Regierungsvorlage 295 der Beilagen 
sollte das gesamte Strafrecht und Strafver
fahrensrecht auch für das Gebiet der Monopole 
geregelt werden. Da aber, wie schon erwähnt, 
die Verabschiedung dieser Regierungsvorlage 
im heurigen Jahre nicht mehr möglich ist, 
erscheint es, um einen gesetzlosen Zustand zu 
vermeiden, notwendig, festzusetzen, daß die 
Strafverfahrensbestimmungen des Bundes
gesetzes vom 1 7 .  Dezember 1 956, BGBl. Nr. 248, 
mit dem das Finanzstrafverfahren bis Ende 
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1 957 geregelt wurde und dessen Wirksamkeit dingt zum Jahresende den Titel eines Provi
nunmehr um ein halbes Jahr verlängert werden sorialrates erwerben wollen. 
soll, auch auf Tabakmonopolvergehen anwend
bar sind. 

Auf Antrag der Abgeordneten Weinmayer 
und Eibegger hat daher der Finanz- und 
Budgetausschuß in seiner Sitzung vom 13.  De
zember 1 957 , auf deren Tagesordnung die 
Regierungsvorlage 295 der Beilagen stand, 
beschlossen, in Verbindung mit diesem Gegen
stand gemäß § 1 7  A der Geschäftsordnung dem 
Hohen Hause einen selbständigen Antrag vor
zulegen, der die eben besprochene Anwendbar
keit der Strafverfahrensbestimmungen des 
Bundesgesetzes vom 1 7 .  Dezember 1 956, BGBl. 
Nr. 248, auf Tabakmonopolvergehen ermög
lichen soll. 

Im Artikel I des vorliegenden Gesetzent
wurfs, 367 der Beilagen, betreffend eine 
Änderung des Bundesgesetzes über das Tabak
monopol, wird daher das Bundesgesetz vom 

Ich möchte nun nicht in die Materie, die 
Gegenstand der Beschlußfassung bildet, selbst 
eingehen. Über dieses Thema waren wir, die 
Abgeordneten aller Parteien, uns eigentlich 
im Vorjahr alle einig. Ich nehme an : Wenn 
heuer die Koalitionsparteien keinen Sprecher 
entsenden, so deswegen, weil sie der Ansicht 
sind, daß alle noch das, was im Vorjahr dazu 
gesprochen wurde - also die Ablehnung des 
Gesetzes und die unbedingte Zusicherung, 
diesen unhaltbaren Zustand spätestens am 
3 1 . Dezember 1957 zu beenden -, noch frisch 
in Erinnerung haben. Falls es der eine oder 
der andere Kollege vergessen haben sollte, 
erlaube ich mir, Thr Gedächtnis etwas aufzu
frischen, und ich muß dabei feststellen, daß sich 
der eine oder andere Redner als schlechter 
Prophet oder als ein schlechter Kenner der 
Koalitionstaktik entpuppt hat. 

13. Juli 1 949, BGBL Nr. 1 86, dahin gehend abge- Im Vorjahr sprach Herr Kollege Dr. Migsch 
ändert, daß an Stelle der §§ 27 bis 33 unter der bei der Beschlußfassung über dieses Gesetz, und 
Überschrift "Verfahren" Anordnungen treten, er stellte einleitend richtig fest : "Das öster
die es ermöglichen, die Strafverfahrensbe- reichische Provisorium ist längst in die Ge
stimmungen des Bundesgesetzes BGBL Nr. 248 schichte der Verfassungen und des Rechtes 
vom 1 7 .  12.  1956 um ein halbes Jahr zu ver- als eine Österreich eigentümliche Angelegenheit 
längern und auch auf Tabakmonopolvergehen eingegangen . "  So weit möchte ich, wenn es 
anzuwenden. auch bedauerlich ist, Ihnen zustimmen. Ein 

Der Artikel II bestimmt das Inkrafttr"eten schlechter Prophet, Herr Kollege, aber waren 
des Gesetzes. Sie, als Sie sagten : "Dieses Gesetz wird das 

Der Artikel III enthält die Vollzugsklausel. Schicksal der üblichen österreichischen Provi
Der Finanz- und Budgetausschuß stellt sorien nicht teilen. " Es teilt das Schicksal 

demnach den A n t r ag,  der Nationalrat wolle der üblichen österreichischen Provisorien, denn 
dem Gesetzentwurf 367 der Beilagen die ver- es ist nicht so, wie Sie erwartet haben, mit 
fassungsmäßige Zustimmung erteilen. 3 1 .  Dezember 1957 ausgelaufen, sondern es 

Ich beantrage, falls eine Debatte abgewickelt wird ebenso verlängert, wie es bei allen 
wird, die General- und Spezialdebatte unter Provisorien der Fall ist. (Abg. Dr . .llfi (J sch : 

einem abzuführen. Wenn ich daß nicht gesagt hätte, hätten Sie heute 
im Hause nicht.s zu reden I) Herr Kollege, ich 

Präsident (der inzwischen den Vorsitz über- hätte heute schon zu reden, denn wenn die 
nommen hat) : Es ist beantragt, General- und Koalition ein Provisorium beschließt, ist mit 
Spezialdebatte unter einem abzuführen. Ein Sicherheit anzunehmen, daß wir jedes Jahr 
Einwand dagegen wird nicht erhoben . wieder Gelegenheit bekommen, dazu zu 

Wir gehen daher in die Debatte ein. Zu sprechen, weil sie sich zu endgültigen Lösungen 
Wort gemeldet ist als Kontraredner der Herr kaum jemals aufrafft. 
Abgeordnete Zeillinger. Ich erteile ihm das Jetzt muß ich zitieren, was gar nicht in 
Wort. meiner Absicht lag. Aber Ihr Zwischenruf 

Abgeordneter ZeilUnger : Hohes Haus ! Ich reitzt mich dazu. Sie haben in diesem Zu
habe schon einmal in einer ähnlichen Situation sammenhang ganz energisch ausgerufen : " Wir 
unser Parlament als das Haus der Novellen Sozialisten folgen hier nur einmal, ein zweites 
bezeichnet und möchte es heute noch um Mal nicht mehr ! "  Ich bin neugierig, meine 
einen weiteren Titel erweitern : das Haus der Damen und Herren von der sozialistischen Frak
Novellen und der Provisorien. (Abg. Dr. tion, ob Sie nUll hei der Abstimmung, den Worten 
Gorbac h :  Um einen weiteren Fall ?) Nicht Ihres Kollegen Dr. Migsch im vorigen Jahr 
um einen weiteren Fall, Herr Präsident, folgend, sitzen bleiben oder ob Sie dem Prophe. 
sondern um eine weitere Unsitte, nämlich die ten Dr. Migsch untreu und heuer ein zweites 
Provisorien, die gleichberechtigt neben die Mal dem Provisorium die Zustimmung geben 
Novellen treten. Ich habe den Eindruck, daß werden. Sie sehen also, Herr Kollege 
einige Abgeordnete der Koalition sich unbe- Dr. Migsch : Wir haben genügend Stoff, aus Ihrer 
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Vergangenheit zu schöpfen. Es ist nicht meine 
Art, lange zu sprechen, aber wir könnten die 
Sitzung ungebührlich verlängern, wenn wir 
all das anführen wollten, was Sie, wenn Sie 
sich im Augenblick einen Erfolg versprechen, 
dem österreichischen Volk bereits alles' ver
sprochen haben. (Zwischenrufe bei der Ov P.) 

Nun darf ich aber, weil hier Zwischenrufe 
von der OVP kommen, auch gleich den damali
gen ÖVP-Redner zitieren. Er war auch kein 
besserer Prophet, es war der Herr Kollege 
Dr. Weißmann, der erklärte : "Ich bin der 
Überzeugung, daß die nun vor uns liegende 
Zeit von einem Jahr auch entsprechend genützt 
werden wird, um zu einem Ergebnis zu kom
men, das den Staatsbürgern die Sicherheit 
bietet, keinen Willkürakten ausgesetzt zu sein ." 
Herr Kollege, wir beide sind noch junge Abge
ordnete in diesem Haus, ich glaube, Sie sind 
vielleicht noch der jüngere, aber Ihre 
Überzeugung war eine unrichtige. (Abg. 
Dr. K ranzlmayr : Er Wat' vorsichtiger al.s de1' 
Migsch I) Er war vorsichtiger ? Vielleicht 
ist er weniger gereizt worden ! (Heiterkeit.) 
Aber es hat ihm seine Überzeugung wenig 
genützt. Ich bin überzeugt, daß Sie heute 
- außer Sie entfernen sich aus dem Saal -
ebenso "Qrav und bieder aufstehen und 
dem Provisorium zustimmen werden. (Abg. 
Dr. N eu!]e b a u e r :  Was haben denn die Freiheit
lichen dazu gesagt ?) Was die Freiheitlichen 
gesagt haben ? Wir haben im Vorjahr so wie 
Sie gesagt, daß wir den Inhalt dieses Finanz
strafrechtes ablehnen. Darin waren wir uns 
ja alle einig. Und wir haben damals ebenso 
gesagt, daß wir gegen das System der Provi
sorien sind. Sie haben uns damals in bei den 
Punkten recht gegeben, nur haben Sie erklärt, 
daß das Provisorium mit 31 .  Dezember 1957 
ein Ende finden wird, etwas, was wir schon 
damals nicht geglaubt haben. 

Sie verlängern nun um sechs Monate. Es 
hat ein Jahr nicht ausgereicht, um mit der 
Materie fertig zu werden. Ich weiß nicht, wo 
Sie den Optimismus hernehmen, nun in sechs 
Monaten fertig zu werden. Es war einmal 
ein recht vernünftiger Vorschlag, das Provi
sorium auf noch kürzere Zeit zu begrenzen, 
damit wir uns mit der Materie in jener Zeit 
beschäftigen können, wo wir in der Parlaments
arbeit nicht im Gedränge sind. Dieser Vorschlag 
stammt von einem Kollegen von der Koalition. 
Ich muß sagen, er war vernünftig. Wir sind 
uns doch im klaren : in sechs Monaten sind 
wir in genau demselben Zeitdruck, dann ist das 
Sommergedränge, das nicht geringer ist wie 
jenes zur Weihnachtszeit. (Abg. Deng l e r :  
Sie können aber ein 8chlechter Prophet sein I) 
Ich bin überhaupt kein Prophet ! Wäre ich ein 
Prophet, möchte ich es nur in einem Punkt 

sein, indem ich sage : Man wird bei dem Finanz
strafrecht ein Kompromiß schließen, wo weder 
die ÖVP noch die SPÖ recht hat, es wird ein 
schlechtes Kompromiß sein, mit dem die Mehr
heit der österreichischen Öffentlichkeit unzu
frieden sein wird, so wie bei den meisten 
Gesetzen. Das können wir prophezeien. In 
einem bin ich Prophet, daß alle Abgeordneten 
der ÖVP und der SPÖ, auch wenn sie dagegen 
sprechen und wenn sie darüber schimpfen 
werden, so wie im Vorjahr brav und - bieder 
aufstehen und zustimmen werden. Da bin ich 
absoluter Prophet. (Ab!]. Prinke : Wir 
machen euch die Freude I) Sie machen nicht 
mir die Freude, Herr Kollege, sondern Sie 
haben sich nach dem Koalitionsvertrag dazu 
verpflichtet , aufzustehen, und Sie wollen ein
fach nicht dem Koalitionsvertrag untreu werden 
oder Ihr Mandat aufs Spiel setzen, daher 
werden Sie aufstehen, nicht aus Freude für 
mich , davon bin ich überzeugt, denn Sie 
machen nicht einmal dem österreichischen 
Volk eine Freude, um wie viel weniger würden 
Sie mir eine Freude bereiten. (Zwischenruf 
des Abg. Dengler.) 

Der Herr Berichterstatter hat im Bericht 
ausgeführt, daß es sich als unmöglich erwiesen 
hat, die Beratung im Laufe dieses Jahres 
zu Ende zu führen. Nun möchte ich auch 
hier dem Herrn Berichterstatter seine 
eigenen Worte vom Vorjahr in Erinnerung 
rufen. Ich habe den Eindruck, daß alle Herren 
etwas an Gedächtnisschwäche leiden. Er hat 
erklärt : "Ich darf noch darauf hinweisen, daf3 
das zu beschließende Gesetz am 3 1 .  Dezember 
1 957 außer Kraft tritt. Im Finanz- und Budget
ausschuß wurde ausdrücklich festgestellt, daß 
mit einer Verlängerung dieses Gesetzes nicht 
zu rechnen sei ."  Also wir sehen, wie weit wir 
die Worte oder die Beschlüsse des Finanz- und 
Budgetausschusses ernst nehmen können. 

Und nun, meine Damen und Herren, darf 
ich abschließend zu noch einem ernsten 
Problem kommen; Wenn wir hier in diesem 
Haus unseren eigenen Standpunkt, unsere 
eigenen Beschlüsse nicht mehr ernst nehmen, 
wie dürfen wir uns dann wundern, wenn sich 
Minister oder Ministerien einfach über das 
hinwegsetzen, was wir im Parlament oder in 
den Ausschüssen beschließen 1 (Abg .  Seende
b a ch : Sehr richtig I) 

Und wenn ich jetzt dem Herrn Finanz
minister den Vorwurf mache : Wir haben am 
6. Februar beschlossen, das Finanzministerium 
hat binnen zwei Monaten den neuen Gesetz
entwurf vorzulegen, und das Ministerium hat 
dies nicht getan, es hat sich Zeit gelassen bis 
zum Oktober - dann wird der Herr Finanz
minister wahrscheinlich darauf zur Antwort 
geben : Na und � Warum soll ich mich ausge-
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rechnet an diesen Beschluß halten � Ich habe 

I 
nicht nur alle Taten, sondern auch alle Un

mich an die anderen Beschlüsse auch nicht taten - alle Untaten ! - brüderlich miteinander 
gehalten, genau so wenig wie die anderen tragen wollen. (Abg. Stende b a c h :  Wo bleibt 
Ministerien, und, meine Herren Abgeordneten, die Opposition, innerhalb der Koalition ? - Ruf 
ihr haltet euch doch selbst nicht an eure bei der SP() : Was wilrden Sie reden, wenn es 
Beschlüsse ! Wir hatten am 6. Februar eine die Koalition nickt gäbe ?) Herr Kollege, 
Enquete, und in dieser wurde festgelegt, daß was wir reden würden, wenn es die Koa
der Entwurf binnen zwei Monaten in dieses lition nicht gäbe - ich glaube, diese Sorge 
Haus zu kommen hat. Und trotz dieses ein- können Sie uns überlassen, (Abg. O la h :  Ein 
stimmigen Beschlusses - die Herren von der bißehen zerbrechen wir uns schon den Kopf 
ÖVP waren dieser Ansicht, die SPÖ, wir darüber 1) Wenn Sie sagen, Sie zerbrechen 
alle - ist der Entwurf erst im Oktober ge- sich den Kopf darüber, was wir reden sollen, 
kommen. Und nun frage ich Sie, meine Damen Herr Kollege, dann kann ich nur einen alten 
und Herren, ob Sie damit einverstanden sind, Ausdruck wiederholen : Bei Gott, Ihre Sorgen 
daß hier einfach die Unsitte eingerissen ist, möchte ich haben ! 
sich ohne jede Entschuldigung, ohne jede 
Hechtfertigung einfach über die Beschlüsse 
des Hauses oder des Ausschusses hinwegzu
setzen ? (R1.tf bei der ÖV P: Ein Gesetz braucht 
Weile 1) Ein Gesetz braucht Weile, Herr 
Kollege, das haben wir schon gehört ! 

Nun möchte ich Ihnen eines sagen : Der 
Gesetzentwurf ist erstmalig im Jahre 1 952 
fertig geworden. Erst im Jahre 1 956, nach 
3 Y2  Jahren, nachdem er so lange im Ministerium 
liegengeblieben war, haben wir den ersten Ent
wurf in dieses Haus bekommen. Der Herr 
Finallzminister würde sich sehr aufregen - ich 
muß allerdings sagen, es wäre eigentlich die 
richtige Taktik -, wenn wir sagen würden : 
am 31 .  Dezember läuft dieses Gesetz aus . Aber 
es ist einfach das Verantwortungsbewußtsein, 
das dieses Haus hat, daß wir uns alle sagen, 
man kann doch nicht jedem Steuersünder volle 
Freiheit bei seinen Vergehen geben. Aus 
dieser Verantwortung heraus, meine Herren 
Kollegen . . . (Einige Abgeordnete nicken mit 
dem Kopf.) Nicken Sie nicht 1 Aber der Herr 
Finanzminister weiß, daß Sie immer wieder 
brav und bieder, gleichgültig was er macht, auf
stehen werden ! Und wenn Sie heute sagen, 
er muß Ihnen im Februar einen neuen Entwurf 
vorlegen, dann lacht er sich eins und sagt . . . 
(Zwischenrufe.) Ja, Herr Kollege, winken Sie 
nicht ab 1 Sie haben beschlossen, daß binnen 
zwei Monaten, am 6. April, der Finanzminister 
den neuen Entwurf vorzulegen hat. Warum 
kommt kein Redner Ihrer Partei heraus und 
kreidet es so wie ich an, daß der Minister es erst 
im Oktober getan' hat, daß er dieses Haus 
und seine Beschlüsse einfach mißachtet ? Ich 
wundere mich sehr darüber, daß gerade Sie von 
der sozialistischen Fraktion - ich verstehe 
Ihre Einstimmigkeit, wenn es um die Koalition 
geht -, daß gerade Sie von der Sozialistischen 
Partei sich in - dieser Form vor den Herrn 
Finanzminister, vor die Mißachtung der Be
schlüsse dieses Hauses stellen. (Abg. Lola 
Sol a r :  Das ist die Koalition 1) Bitte, es ist die 
Koalition. Dann wollen wir aber auch in der 
Öffentlichkeit zur Kenntnis nehmen, daß Sie 

Nun darf ich abschließend sagen : Wir 
haben dem Gesetz im Vorjahr nicht :zugestinimt 
wir haben es abgelehnt, so ·wie die Herren von 
der ÖVP und SPÖ in Worten, allerdings nicht 
bei der Abstimmung, es abgelehnt haben. 
Bitte lesen Sie die Protokol le nach : In den 
Worten waren wir alle darüber einig, daß wir 
den Inhalt des Gesetzes ablehnen und Sie 
nur zustimmen, weil es ein Provisorium ist. 
Wir haben dem Gesetz selbst nicht zugestimmt, 
und wir können daher auch der Verlängerung 
nicht zustimmen, unter allen Umständen aber 
müssen wir die Methode der Provisorien ab
lehnen. (Abg. A lt enburge 1' :  Das 'letzte Wort 
ist noch nicht gesprochen !) 

Präsident : Zum Wort - ist niemand mehr 
gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Der Herr Berichterstatter Abgeordneter 
Machunze bittet um das Schlußwort. Ich 
erteile es ihm. 

Berichterstatter Machunze (Schlußwort) : 
Hohes Haus ! Ich möchte folgendes feststellen. 
Im Februar fand, wie eben ausgeführt, die 
Enquete über das Finanzstrafrecht statt. Es 
haben anschließend sofort die Verhandlungen 
zwischen Justizministerium und Finanzver
waltung begonnen. Dem Hohen Haus ist die 
Vorlage am 3. Oktober 1 957 zugeleitet und 
unmittelbar darauf dem Finanz- und Budget
ausschuß zugewiesen worden. Es war vielleicht 
noch selten in einem Jahr eine solche Fülle 
von Arbeiten in den Ausschüssen zu erledigen 
wie heuer : neben dem Budget die Steuersen
kung, im Sozialausschuß die Selbständigen
versicherungsgesetze. Der Finanz- und Budget
ausschuß war der Überzeugung, daß man die 
Frage, die hier zur Diskussion steht, gründlich 
überlegen soll, und es ist ausdrücklich in 
meinem Bericht hervorgehoben worden, daß 
damit die Regierungsvorlage nicht als konsu 
miert anzusehen ist, sondern die Verhandlung- n  
darüber unmittelbar nach Neujahr aufge-
nommen werden sollen. 

49. Sitzung NR VIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 57 von 58

www.parlament.gv.at



2 258 Nationalrat VIII. GP. - 49. Sitzung am 17.  Dezember 1957 

Präsident: Wir kommen nunmehr zur Ab
stimmung, die ich über beide Punkte getrennt 
vornehme. Beide Gesetzentwürfe enthalten 
Verfassungs bestimmungen. Ich stelle daher 
gemäß § 55 Abs. B der Geschäftsordnung die 
Anwesenheit der Hälfte der Mitglieder des 
Nationalrates fest. 

Bei der A b8 t immung werden die Gesetzent
würfe, 

betreffend die Verlängerung de1' Geltung8dauer 
des Bunde8gesetze8, womit der Dritte Teil 
de1' Abgabenordnung abgeändert und däs gericht-

liehe Steuerverfahren geregelt wird, sowie 
betreffend eine Änderung des Bunde8gesetzes 

über das Tabakmonopol 
in zwei t er  und dri t t e r  Le8ung mit der er
forderlichen Zweidrittelmehl'heit zum Be 8 c h 1 u ß 
erhoben. 

Präsident : Die Tagesordnung ist somit 
e r s c h ö p ft .  

Die n ä c h s t e  Sitzung findet morgen, Mitt
woch, den 18 .  Dezember, um 9 Uhr vormittag 
statt. Die Tagesordnung ist bereits verteilt. 

Die Sitzung ist ge s c h l o s s e n. 

SchlUß der Sitzung: 15 Uhr 20 Minuten 

Druck der Österreichisohen Staatsdruokerei. 449 58 
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